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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Einheitsgemeinde 
Gerstungen!
Weihnachten ist die Zeit, um im Kreise seiner 
Lieben Ruhe zu finden und neue Kraft zu 
schöpfen. Es ist die Zeit der Besinnung auf die 
zentralen Werte des Lebens, die zur Erkenntnis 
führt, dass sich die schönen Dinge nicht nur auf 
materielle Werte beschränken.

Ich möchte das Weihnachtsfest und den Jahres-
wechsel zum Anlass nehmen, all denen zu dan-
ken, die in diesem Jahr wieder daran mitgearbei-
tet haben, unsere Gemeinde lebens- und vor  
allen Dingen liebenswert zu erhalten.

Ein besonderer Dank gilt den Vereinen und  
Organisationen, der Verwaltung, dem Gemein-
derat/ Ortsteilräten und allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde, die sich zum Wohl der 
Allgemeinheit in unsere Gemeinschaft einge-
bracht haben. An dieser Stelle bitte ich Sie auch 
für das neue Jahr wieder um Ihre engagierte 
Mitarbeit. Gemeinsam wollen wir weiter dar-
an arbeiten, die Zukunft unserer Gemeinde zu  
gestalten.

Zum Jahresende werde ich aus persönlichen 
Gründen aus dem Amt des Bürgermeisters der 
Einheitsgemeinde Gerstungen ausscheiden. Ich 
wünsche Ihnen eine glückliche Wahl und meiner 
Nachfolgerin bzw. meinem Nachfolger einen 
guten Start in das verantwortungsvolle Amt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von gan-
zem Herzen ein friedliches und besinnli-
ches Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr  
Gesundheit und Ihr ganz persönliches Glück.

Ihr Tim Rommert
Bürgermeister

FroheWeihnachtenachten

Foto: K. Hartung
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RUFNUMMERN UND ÖFFNUNGSZEITEN

Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen
Tel.: ���������������������������������������������������������  036922-245-0
Fax: ����������������������������������������������������  036922-245-500

E-Mail: info@gerstungen.de
Internet: www.gerstungen.de

www.facebook.com/Gerstungen

Eine telefonische Terminvergabe für alle Ämter der Gemein-
deverwaltung ist vorab erforderlich.

Bürgerservicebüro Gerstungen
Markt 13
Montag �������������������������������������� geschlossen oder nach Vereinbarung
Dienstag ����������������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch ���������������������������������� geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag ����������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag �������������������������������������������������������������������������������� 09.00 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro ����������������������������������������������������������������������  036922-245-210
Einwohnermeldeamt ��������������������������������������������������  036922-245-212
Ordnungsamt ���������������������������������������������������������  036922-245-220
Friedhofsverwaltung ��������������������������������������������������  036922-245-812
(nach telefonischer Vereinbarung)

Bürgerservicestelle Marksuhl
Bahnhofstraße 1
Montag ���������������������������������������������������� 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Dienstag ����������������������������������� geschlossen oder nach Vereinbarung
Mittwoch ���������������������������������� geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag ������������������������������������������� 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Freitag ��������������������������������������� geschlossen oder nach Vereinbarung

Einwohnermeldeamt  
und Friedhofsverwaltung ������������������������������������� 036922-245-213

Rathaus Gerstungen
Wilhelmstraße 53
Montag ���������������������������������������������������������������������������������������� geschlossen
Dienstag ����������������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch ������������������������������������������������������������������������������������ geschlossen
Donnerstag ����������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag �������������������������������������������������������������������������������� 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters Tim Rommert
im Rathaus Gerstungen oder in der Bürgerservicestelle  
Marksuhl nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
im Sekretariat möglich: �  036922-245-101

Standesamt �������������������������������������������������������������  036922-245-241
Liegenschaftsverwaltung ����������������������������������������� 036922-245-421
Wohnungsverwaltung �����������������������������������������������  036922-245-602
Bauverwaltung �������������������������������������������������������������� 036922-245-401
Ortsteilbürgermeister Marksuhl - Heiko Ißleib
jeden letzten Montag im Monat������������������������������� 16.00 - 18.00 Uhr
im Schloss Marksuhl
telefonisch erreichbar unter����������������������������������������������  0173-9734112
Ortsteilbürgermeister Lauchröden - Uwe Müller
jeden 1. Montag im Monat ������������������������������������������ 17.30 - 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Ortsteilbürgermeisterin Oberellen - Caterina Körner
telefonisch erreichbar unter ��������������������������������������������� 036925 60122

Ortsteilbürgermeisterin Unterellen - Annemarie Rimbach
jeden 1. Donnerstag im Monat ���������������������������������  17.00 - 18.00 Uhr
Pfarrgasse 35
Ortsteilbürgermeisterin Neustädt - Veronika Führer
jeden 2. Mittwoch im Monat �������������������������������������  17.00 - 18.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Sallmannshausen - Jens Schwedes
donnerstags ���������������������������������������������������������������������  15.00 - 17.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Eckardtshausen - Dieter Scheuch
jeden 1. Dienstag im Monat ���������������������������������������  18.00 - 19.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Wolfsburg-Unkeroda - Holger Fuß
jeden 1. Mittwoch im Monat in einer geraden Woche
im Dorfgemeinschaftshaus ����������������������������������������  17.00 - 18.00 Uhr
in dringenden Fällen�����������������������������������������������������������  0173-8920880
Ortsteilbürgermeister Förtha - Frank Michalowski
telefonisch erreichbar unter ��������������������������������������������� 0163-2027887
Ortsteilbürgermeister Burkhardtroda - Uwe Rodeck
telefonisch erreichbar unter �������������������������������������������� 036925-90700

Sprechzeiten Eigenbetrieb Gemeindewerke Gerstungen
Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen
Tel.�������������������������������������������������������������������������������������������  036922-245-711
Dienstag ����������������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ����������������������������������  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag �������������������������������������������������������������������������������� 09.00 - 12.00 Uhr
Werkleiter
Herr Lippold Büro: ��������������������������������������������������� 036922-245-710
Wasser/Abwasser - Bereich Gemeinde Gerstungen
Herr Biehl ��������������������������������������������������������������������������������� 0175-1849264
Herr Trümper �������������������������������������������������������������������������  0170-7816570
Herr Golle ������������������������������������������������������������������������������ 0151-61368143

Herr Ziehn Büro: ����������������������������������������������������  036922-245703
Mobil: ����������������������������������������������������  0160-5320608

Wasser/Abwasser - Bereich ehem. Gemeinde Marksuhl
und ehem. Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda

Herr Kallenbach Büro: ����������������������������������������������������  036922-245702
Mobil: ��������������������������������������������������  0151-16048960

Bereitschaft für Wasser/Abwasser
(nach Dienstende in Notfällen) ����������������������������������� 036922-245-701

(Bauhof, Grünflächen etc.)
Tel. Büro Grün & Service ���������������������������������������������  036922-245-821
Bereitschaftstelefone:
Bereich Bauhof Gerstungen ����������������������������������������  036922-245-897
Bereich Bauhof Eltetal ���������������������������������������������������  036922-245-898
Bereich Bauhof Marksuhl/WUK ����������������������������������  036922-245-899
Sprechzeiten der Friedhofs- und 
Grünflächenverwaltung ������������������������������������������������ 036922-245-812

Dienstag: (im Bürgerbüro Gerstungen)  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: (in Marksuhl)  14.00 - 18.00 Uhr

Gerstunger Wohnungsbau GmbH
Wilhlemstraße 53, 99834 Gerstungen
Tel. �����������������������������������������������������������������������������������������  036922-245-602
E-Mail: 	 wohnung@gerstungen.de
Dienstag ��������������������������������������������� 09.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ����������������������������������������09.00 - 12.00 u. 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag �������������������������������������������������������������������������������� 09.00 - 12.00 Uhr
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Bibliothek Gerstungen �����������������������������������������  036922-245-251

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag ������������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ���������������������������������������������������������������������� 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ����������������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek Marksuhl ����������������������������������������������  036922-245-252

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag �����������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ��������������������������  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen� 036922-245-261
Sophienstraße 4

E-Mail: museum@gerstungen.de
Das Werratalmusem ist während der Wintermonate geschlossen.
Termine oder Besichtigungen sind während dieser Zeit nur nach 
vorheriger Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg
Das Burgmuseum in der Kemenate mit Aussichtsplattform wird 
ehrenamtlich betrieben:
April bis September: sonntags 11.00 - 17.00 Uhr
(bei Verfügbarkeit Aufsichtspersonal)
Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ein zum Verweilen und Erkunden.
Zusätzliche Führungen können individuell mit der Schlossver-
waltung vereinbart werden: 0176 / 56 95 83 52.
www.die-brandenburg.de
Die Schlossverwaltung ist erreichbar unter der 0176-56958352.

E-Mail: info@die-brandenburg.de

Wichtige Rufnummern und 
Öffnungszeiten
Polizei Notruf ��������������������������������������������������������������������������  110
Polizei-Sprechstunde - KOBB
Markt 11 ���������������������������������������������������������������������������� 036922-41103
Dienstag ��������������������������������������������������������������������  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ��������������������������������������������������������������� 10.00 - 12.00 Uhr
Feuerwehr Notruf ����������������������������������������������������������������������������  112
Ortsbrandmeister, S. Knapp � 0160-90228717
Stellv. Wehrführer Gerstungen, C. Rieche � 0173-7254396
Wehrführer Untersuhl, St. Rudloff �  036922-37961
Wehrführer Neustädt, A. Göpel � Tel. 01512 6985779
Wehrführer Lauchröden, M. Bartossek �  0174-2717390
Wehrführer Oberellen, St. Poppe �  0172-2864556
Wehrführer Marksuhl, S. Knapp �  0160-90228717
Wehrführer Förtha, D. Morgenweck �  0174-3724398
Wehrführer W.-Unkeroda, D. Rauscher �  0152-28412026
Stellv. Wehrführer Unterellen, M. Steinhäuser � 01515-7153334
Erdgasversorgung für Lauchröden, Gerstungen,
Untersuhl, Marksuhl, Meileshof und Burkhardtroda
EAM Netz GmbH
Dienstleistungen durch Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Gas Tag und Nacht  
gebührenfrei ������������������������������������������������������������������� 0800 6861177
Erdgasversorgung für Unterellen, Oberellen, Förtha,
Wolfsburg-Unkeroda und Eckardtshausen
OHRA-Energie GmbH
Entstörungsdienst Tag und Nacht ������������������������������  03622 6216
TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice �������������������������������������������������������������  03641-817-1111
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
Strörungsdienst Strom ��������������������������������� 0800-686-1166 (24 h)
Bereitschaftstelefon (nach Dienstende für Notfälle der
Wasserversorgung/Abwasserbehandlung) ����036922-245-701
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Bibliothek Gerstungen �����������������������������������������  036922-245-251

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag ������������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ���������������������������������������������������������������������� 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ����������������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek Marksuhl ����������������������������������������������  036922-245-252

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag �����������������������������������  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ��������������������������  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen� 036922-245-261
Sophienstraße 4

E-Mail: museum@gerstungen.de
Das Werratalmusem ist während der Wintermonate geschlossen.
Termine oder Besichtigungen sind während dieser Zeit nur nach 
vorheriger Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg
Das Burgmuseum in der Kemenate mit Aussichtsplattform wird 
ehrenamtlich betrieben:
April bis September: sonntags 11.00 - 17.00 Uhr
(bei Verfügbarkeit Aufsichtspersonal)
Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ein zum Verweilen und Erkunden.
Zusätzliche Führungen können individuell mit der Schlossver-
waltung vereinbart werden: 0176 / 56 95 83 52.
www.die-brandenburg.de
Die Schlossverwaltung ist erreichbar unter der 0176-56958352.

E-Mail: info@die-brandenburg.de

Wichtige Rufnummern und 
Öffnungszeiten
Polizei Notruf ��������������������������������������������������������������������������  110
Polizei-Sprechstunde - KOBB
Markt 11 ���������������������������������������������������������������������������� 036922-41103
Dienstag ��������������������������������������������������������������������  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ��������������������������������������������������������������� 10.00 - 12.00 Uhr
Feuerwehr Notruf ����������������������������������������������������������������������������  112
Ortsbrandmeister, S. Knapp � 0160-90228717
Stellv. Wehrführer Gerstungen, C. Rieche � 0173-7254396
Wehrführer Untersuhl, St. Rudloff �  036922-37961
Wehrführer Neustädt, A. Göpel � Tel. 01512 6985779
Wehrführer Lauchröden, M. Bartossek �  0174-2717390
Wehrführer Oberellen, St. Poppe �  0172-2864556
Wehrführer Marksuhl, S. Knapp �  0160-90228717
Wehrführer Förtha, D. Morgenweck �  0174-3724398
Wehrführer W.-Unkeroda, D. Rauscher �  0152-28412026
Stellv. Wehrführer Unterellen, M. Steinhäuser � 01515-7153334
Erdgasversorgung für Lauchröden, Gerstungen,
Untersuhl, Marksuhl, Meileshof und Burkhardtroda
EAM Netz GmbH
Dienstleistungen durch Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Gas Tag und Nacht  
gebührenfrei ������������������������������������������������������������������� 0800 6861177
Erdgasversorgung für Unterellen, Oberellen, Förtha,
Wolfsburg-Unkeroda und Eckardtshausen
OHRA-Energie GmbH
Entstörungsdienst Tag und Nacht ������������������������������  03622 6216
TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice �������������������������������������������������������������  03641-817-1111
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
Strörungsdienst Strom ��������������������������������� 0800-686-1166 (24 h)
Bereitschaftstelefon (nach Dienstende für Notfälle der
Wasserversorgung/Abwasserbehandlung) ����036922-245-701

Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, 3. Januar 2024 (12 Uhr)

Nächste Erscheinung
Freitag, 12. Januar 2024

Redaktion Amtsblatt, Tel. 036922-245-202
E-Mail: wz@gerstungen.de
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit erreichbar über die:����������������������������������������������  116 117
Bei lebensbedrohlichen Zuständen: ����������������������������������������������  112

Wilhelmstraße 76 („Spitze“)

HNO Praxis
Frau Galina Vogt
Facharzt für HNO-Heilkunde
Tel. ������������������������������������������������������������������������������������ 036922-428376

Praxis für Gynäkologie
Frau Dr. med. Franziska George
Tel. ������������������������������������������������������������������������������������  036922 428371

Praxis für Hauterkrankungen/Allergien
Die Praxis für Dermatologie ist bis auf Weiteres nicht besetzt.

Dr. Marcus Barth, FA für Allgemeinmedizin und 
manuelle Medizin / Chirotherapie
Wilhelmstraße 76, Gerstungen,
Tel. �������������������������������������������������������������������������������������������  036922-439139

Frau Kathrin Lohse, FÄ für Innere Medizin
Markt 11, Gerstungen
Tel. �������������������������������������������������������������������������������������������  036922-133939

Dr. med. Stefan Katzmann, 
Dr. med. Ute Katzmann  
Fachärzte für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 24, Wolfsburg-Unkeroda
Tel. ���������������������������������������������������������������������������������������������  036925/61488

Die Praxis Dr. Katzmann ist vom 21.12.2023 bis 01.01.2024 
geschlossen.

Frau Dr. medic. Ariadna-Delia Luncan,  
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 32 im OT Marksuhl
Tel. ������������������������������������������������������������������������������������������  036925 / 60496

Tierärztliche Versorgung

Tierarztpraxis Jan Börner
Am Bach 86 A, Untersuhl �������������������������  Tel. 036922-20509 o. 31700
www.tierarztpraxisboerner.de

Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
Zentrales Notdiensttelefon ��������������������������������������������������������  116 117

Dr. med. dent. Birgit Baldofski
Großgasse 25, Oberellen, ������������������������������������������ Tel. 036925-61316
Dr. med. dent. Wolfgang Baldofski
Wilhelmstraße 78, Gerstungen �������������������������������  Tel. 036922-20217

Dr. med. dent. Michael Haas
Schillerstr. 1, Gerstungen ������������������������������������������� Tel. 036922-20208
Zahnarztpraxis Michael Höch
Berkaer Straße 5, 99837 Berka/W.,
OT Herda �������������������������������������������������������������������������  Tel. 036922-20885
Zahnarztpraxis Heidi Kaiser
Schwanengasse 1, Berka/Werra �����������������������������  Tel. 036922-20344
Zahnarztpraxis Dr. Daniela Bode
Mühlwiese 2, Förtha ��������������������������������������������������� Tel. 036925-90885
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Johannes Neubauer
Bahnhofstr. 32, Marksuhl ������������������������������������������  Tel. 036925-60292

Bundesweiter Apotheken-Notdienst
Informationen zu diensthabenden Apotheken erhalten Sie unter 
der kostenlosen Rufnummer:

0800-0022833.

Bereitschaftsdienste der Apotheken
Storchen-Apotheke Gerstungen Tel.: 036922-2670
Apotheke im Riete Marksuhl Tel.: 036925-60490
Hessen-Apotheke Obersuhl Tel.: 06626-8011
Schwan-Apotheke Berka/Werra Tel.: 036922-2410
Glückauf-Apotheke Heringen Tel.: 06624-359
Brücken-Apotheke Heringen Tel.: 06624-92220

Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr des genannten Tages
und endet 08.00 Uhr des folgenden Tages.

Bereitschaftsdienst

Freitag 15. Dezember 2023 Apotheke im Riete, 
Marksuhl

Samstag 16. Dezember 2023 Storchen-Apotheke, 
Gerstungen

Sonntag 17. Dezember 2023 Storchen-Apotheke, 
Gerstungen

Montag 18. Dezember 2023 Brücken-Apotheke, 
Heringen

Dienstag 19. Dezember 2023 Schwan-Apotheke,  
Berka

Mittwoch 20. Dezember 2023 Glückauf-Apotheke, 
Heringen

Donnerstag 21. Dezember 2023 Apotheke im Riete, 
Marksuhl

Freitag 22. Dezember 2023 Hessen-Apotheke,  
Obersuhl

Samstag 23. Dezember 2023 Brücken-Apotheke, 
Heringen

Sonntag 24. Dezember 2023 Brücken-Apotheke, 
Heringen

Montag 25. Dezember 2023 Schwan-Apotheke,  
Berka

Dienstag 26. Dezember 2023 Glückauf-Apotheke, 
Heringen

Mittwoch 27. Dezember 2023 Apotheke im Riete, 
Marksuhl

Donnerstag 28. Dezember 2023 Hessen-Apotheke,  
Obersuhl

Freitag 29. Dezember 2023 Storchen-Apotheke, 
Obersuhl

Samstag 30. Dezember 2023 Schwan-Apotheke, 
Gerstungen

Sonntag 31. Dezember 2023 Schwan-Apotheke, 
Gerstungen
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AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur 
Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Gerstungen am 25.02.2024
1. In der Gemeinde Gerstungen wird am 25. Februar 2024 eine 
hauptamtliche Bürgermeisterin / ein hauptamtlicher Bürger-
meister gewählt. Eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl 
findet am Sonntag, dem 10. März 2024, statt.

Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit auf 
die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder Wahlberech-
tigte im Sinne der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz 
(ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. 
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet 
hat. Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber 
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in 
der Gemeinde hat.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hel-
lenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Groß-
herzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nieder-
lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Repu-
blik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slo-
wakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det. Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. 
Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zu-
lassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als haupt-
amtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauf-
tragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss 
ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz 
sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt 
(§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.

Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefor-
dert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewer-

ber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach  
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weite-
re Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen.

Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen 
die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tra-
gen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thürin-
ger Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzu-
geben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abbe-
rufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburts-
datums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,
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werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
80 Unterschriften).
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eige-
nen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Wartburgkreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Gerstungen vertreten ist.
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neu-
en Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 
4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags in eine von dem Wahlleiter bei der Gemeinde-
verwaltung Gerstungen bis zum 22.01.2024, 18.00 Uhr, ausgeleg-
te Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändi-
ge Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der  
Gemeindeverwaltung Gerstungen ausgelegt:

im Rathaus Gerstungen,
Wilhelmstraße 53, 99834 Gerstungen, Zimmer 2.10 - barrierefrei
sowie im Bürgerservicebüro Gerstungen,
Einwohnermeldeamt, Markt 13, 99834 Gerstungen - barrierefrei
montags von 9.00 - 12.00 Uhr
dienstags von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
mittwochs von 9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
freitags von 9.00 - 12.00 Uhr

in der Bürgerservicestelle Marksuhl, Einwohnermeldeamt,
Bahnhofstraße 1, 99834 Gerstungen, OT Marksuhl - barrierefrei
montags von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
dienstags von 9.00 - 12.00 Uhr
mittwochs von 9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
freitags von 9.00 - 12.00 Uhr

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, erhal-
ten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in 
diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines be-
stimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; 
die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG,

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung 
über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 zur 
ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde 
ist, in der er sich bewirbt.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
100 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als 
Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften erfor-
derlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufü-
gen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 
6a zur ThürKWO, dass er für dieselbe Wahl nicht in einem ande-
ren Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauf-
tragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er 
mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden 
ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungen nicht fehlt.
Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Haupt-
wohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 
zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwohnung nicht in der 
Gemeinde ist, in der er sich bewirbt.
2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte 
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt.
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstel-
lung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzu-
führen. Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von 
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Par-
tei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe 
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu 
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er 
gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Straf-
gesetzbuches (StGB).
3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Wartburgkreis oder im 
Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen vertreten sind, müs-
sen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die 
der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
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3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls von dem Wahlleiter der Gemeinde mit einer Lis-
te zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 
7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gel-
ten entsprechend.
4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12.01.2024 bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahl-
leiter der Gemeinde Gerstungen, Rathaus Gerstungen, Wil-
helmstraße 53, 99834 Gerstungen einzureichen. Eingereichte 
Wahlvorschläge können nur bis zum 12.01.2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbe-
werbers zurückgenommen werden.
5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.
6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahl-
leiterin der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und 

die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festge-
stellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müs-
sen spätestens am 22.01.2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 
23.01.2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch 
das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als 
gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die 
Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor 
der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wie-
dereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 
Abs. 2 ThürKWG).
8. Status- und Funktionsbezeichnung gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Gerstungen, den 11.12.2023

A. Schaub
Wahlleiterin der Gemeinde Gerstungen

Beschlüsse der Sitzung des Gemeinderates der Einheitsgemeinde 
Gerstungen vom 28.11.2023
Anwesenheit der Mitglieder des Gemeinderates:

Tim Rommert, Bürgermeister
Heiko Ißleib (Bürger für die Gemeinde)
Dieter Scheuch (Bürger für die Gemeinde)
Ralf Schüler (Bürger für die Gemeinde)
Frank Michalowksi (Bürger für die Gemeinde)
Torsten Ißleib (Bürger für die Gemeinde)
Caterina Körner (SPD/FW)
Bernd Göpel (SPD/FW)
Dieter Trümper (SPD/FW)
Holger Fuß (SPD/FW)
Uwe Müller (CDU)
Rolf Trostmann (CDU)
Elke Wagner (CDU)
Klaus Stein (CDU)
Uwe Rodeck (Die LINKE/WG Gerstungen)
Jens Kutzner (Die LINKE/WG Gerstungen)
Heidemarie Bischoff (LAD/FDP)

Abwesend:

Markus Griebel (LAD/FDP)
Harry Weghenkel (LAD/FDP)
Florian Krey (Bürger für die Gemeinde)
Jens Schwedes (SPD/FW)

Berufung des stellvertretenden Wehrführers der Ortsteilwehr 
Neustädt
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/052
Herr Andy Schönknecht, gewählt als stellvertretender Wehrfüh-
rer der Ortsteilwehr Neustädt, wird mit Wirkung vom 28.11.2023 
für die Dauer von fünf Jahren zum Ehrenbeamten der Gemeinde 
Gerstungen berufen.
(einstimmig - 17 Ja-Stimmen)

Berufung des 2. stellvertretenden Wehrführers der Ortsteil-
wehr Marksuhl
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/053
Der 2. stellvertretende Wehrführer der Ortsteilwehr Marksuhl, 
Herr Jonas Bätzel, wird mit Wirkung vom 28.11.2023 zum Ehren-
beamten der Gemeinde Gerstungen berufen.
(einstimmig - 17 Ja-Stimmen)

Berufung des Wahlleiters und eines Stellvertreters für die Bür-
germeisterwahl 2024
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/054
Der Gemeinderat beruft gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Thüringer Kom-
munalwahlgesetz Frau Annette Schaub zur Wahlleiterin sowie 
Frau Doreen Stahl zur stellvertretenden Wahlleiterin für die 2024 
im Wahlgebiet Gerstungen stattfindende Bürgermeisterwahl.

Weiterhin beauftragt er die genannten Personen mit der Orga-
nisation und Durchführung aller mit der Wahl verbundenen Auf-
gaben und erteilt hierfür die Bevollmächtigung zur Führung des 
Dienstsiegels.
(einstimmig - 17 Ja-Stimmen)

Berufung der Wahlleitung für die Kommunalwahlen 2024 
sowie der Europawahl 2024
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/055
Gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
wird Frau Annette Schaub zur Wahlleiterin und Frau Doreen Stahl 
zur stellvertretenden Wahlleiterin für die Kommunalwahlen 2024 
sowie die Europawahl 2024 in der Gemeinde Gerstungen berufen.
Die genannten Personen werden mit der Organisation und 
Durchführung aller mit den Kommunalwahlen und der Europa-
wahl 2024 verbundenen Aufgaben beauftragt und erhalten hier-
für die Bevollmächtigung zur Führung des Dienstsiegels.
(einstimmig - 17 Ja-Stimmen)

Legitimation des Bürgermeisters zur Durchsetzung von An-
sprüchen gegenüber den Stadtwerken Werra-Suhl-Tal zur 
angezeigten Rückübertragung von Anlagen des ehemaligen 
Zweckverbandes „Horschlitter Mulde“
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/057
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen beauftragt den Bür-
germeister, gemeinsam mit dem Rechtsbeistand der Gemeinde 
Gerstungen, mit der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber 
den Stadtwerken Werra-Suhl-Tal zur angezeigten Rückübertra-
gung von Anlagen des ehemaligen Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung „Horschlitter Mulde - Berka/
Werra“. 
Zunächst sind Verhandlungen mit dem Ziel der gütlichen Eini-
gung über die Rückübertragung mit den Stadtwerken Werra-
Suhl-Tal aufzunehmen.
Sollte eine gütliche Einigung nicht erreicht werden, entscheidet 
der Gemeinderat erneut über den Weg der gerichtlichen Klage.
(einstimmig - 17 Ja-Stimmen)
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Neufassung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Gerstun-
gen
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/059
Der Gemeinderat beschließt die Hundesteuersatzung der Ge-
meinde Gerstungen mit folgenden Änderungen zu dem vorge-
legten Satzungsentwurf zum 01.01.2024:

- § 6 Züchtersteuer entfällt, demzufolge sind die Nummerie-
rungen der nachfolgenden Paragraphen anzupassen;

- § 5 Absatz 2: folgende Variante: 500, 50, 200 ist aufzunehmen;
- es soll folgender Ermäßigungstatbestand aufgenommen 

werden:
Für Hunde, die als Sporthunde gelten (z.B. Schlittenhunde) 
wird eine pauschale Steuer in Höhe von 500€ erhoben, un-
abhängig von der Größe des Rudels. Voraussetzung ist, dass 
die Hunde auf einem eingezäunten Gelände gehalten wer-
den und ein Trainings- und Wettkampfbetrieb nachgewiesen 
werden kann.

(mehrheitlich beschlossen - 15-Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Entgeltanpassung für die Nutzung der Bibliothek
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/060
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Entgeltverzeich-
nisses der Bibliothek der Gemeinde Gerstungen zur Benutzungs-
ordnung vom 12.12.2019 in der vorliegenden Form und Fassung 
zum 01.01.2024.
(einstimmig - 16 Ja-Stimmen)

Entgeltanpassung für die Nutzung des Museums
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/061
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Entgeltordnung 
des Museums der Gemeinde Gerstungen in der vorliegenden 
Form und Fassung zum 01.01.2024.
(einstimmig - 16 Ja-Stimmen)

Entgeltanpassung für die Nutzung des Schwimmbades
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/062
Der Gemeinderat beschließt die Entgeltordnung des Schwimm-
bades der Gemeinde Gerstungen mit folgender Änderung zu 
dem vorgelegten Entwurf zum 01.01.2024:

- Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt, dem-
zufolge ist ein Eintrittsgeld ab 6 Jahren für den Erwerb von 
Tageskarten, Dauerkarten und 10-er-Karten zu zahlen

(einstimmig - 16 Ja-Stimmen)

Beschlussfassung zur Hauptsatzung der Gemeinde Gerstun-
gen
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/063
Der Gemeinderat beschließt die Hauptsatzung der Gemeinde 
Gerstungen in der vorliegenden und vorgestellten Fassung mit 
den abgestimmten Änderungen.
(mehrheitlich beschlossen - 13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 
Enthaltung)

Mittelumschichtung Gemeindewerke Gerstungen
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/064
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen beschließt auf Emp-
fehlung des Werkausschusses die Mittelumschichtung aus dem 
Pkt. Sonstige Maßnahmen, Nr. 15 auf die Position Sonstige Maß-
nahmen, Nr. 20, in Höhe von 30.000,00 EUR für den Fall der Un-
abweisbarkeit.
(einstimmig - 15 Ja-Stimmen)

Mittelumschichtung Gemeindewerke Gerstungen
Beschlussnummer: GR/2023/Ö/065
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen beschließt auf Emp-
fehlung des Werkausschusses die Mittelumschichtung aus dem 
Pkt. 12.1. Investitionsplan Abwasser, Nr. 6 KA Förtha T4 in Höhe 
von 110.000,00 Euro in die Position Pkt. 12.1. Investitionsplan Ab-
wasser, neu Nr. 12 Sanierung Pumpwerk Tümpel für den Fall der 
Unabweisbarkeit.
(einstimmig - 15 Ja-Stimmen)

Entgeltordnung Freibad Gerstungen
Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung des Freibades  
der Gemeinde Gerstungen

§ 1 Entgeltpflicht
Für die Inanspruchnahme des Freibades der Gemeinde Gerstun-
gen werden Benutzungsentgelte nach dieser Ordnung erhoben.

§ 2 Benutzungsentgelte *
In den nachstehenden Entgelten sind enthalten:

• Benutzung einer Wechselkabine
• die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.

1. Tageskarte für einmalige Benutzung am Tage der Lösung
a) Kinder bis einschließlich 5 Jahren frei
b) Kinder und Jugendliche  

von 6 bis einschließlich 17 Jahren
2,00 EUR

c) Erwachsene ab 17 Jahre 3,00 EUR
2. Dauerkarten

(für die Dauer eines Jahres/einer Saison - nicht übertragbar)
a) Kinder bis einschließlich 5 Jahren frei
b) Kinder und Jugendliche  

von 6 bis einschließlich 17 Jahren
30,00 EUR

c) Erwachsene ab 17 Jahre 45,00 EUR
3. 10-er Karte (nicht übertragbar)

a) Kinder und Jugendliche  
von 6 bis einschließlich 17 Jahren

16,00 EUR

b) Erwachsene ab 17. Jahren 24,00 EUR
* Die oben genannten Entgelte enthalten den jeweils gültigen 
Mehrwertsteuersatz.

Für die 1. Begleitperson von Schwimmschülern (Schwimmkurse 
der DLRG) ist der Eintritt frei, soweit keine eigene Badbenutzung 
erfolgt.

Über weitere Ermäßigungen in besonderen Ausnahme- oder 
Notfällen entscheidet auf Antrag die Gemeindeverwaltung. Dies 
gilt auch für Gruppenermäßigungen.

In Verlust geratene Karten werden nicht ersetzt.

Die Übertragung von Dauerkarten ist nicht gestattet und hat ihre 
Einziehung zur Folge.

§ 3 Entstehung/Fälligkeit
Die nach Maßgabe dieser Entgeltordnung erhobenen Entgelte 
entstehen mit der Lösung der entsprechenden Eintrittskarte. Das 
Entgelt wird sofort fällig. Zahlungspflichtig ist der Benutzer bzw. 
der Eintrittskartenlöser.

§ 4 In-Kraft-Treten
Diese Entgeltordnung für die Nutzung des Freibades der Ge-
meinde Gerstungen tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Gerstungen, den 28.11.2023

Tim Rommert
Bürgermeister
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Entgeltverzeichnis zur Benutzungsordnung  
der Gemeindebibliothek Gerstungen

vom 01.01.2024
Für die Benutzung der Bibliothek, das Überschreiten der Aus-
leihfristen und für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen 
werden nachfolgende Entgelte erhoben:

1. Benutzungsentgelte *
Jahresentgelt für Kinder (bis 10 Jahre) 0,00 €
Jahresentgelt für Kinder und Jugendliche
(ab 11 - 17 Jahre) 7,00 €
Jahresentgelt für Erwachsene
(ab Vollendung des 18. Lebensjahres) 15,00 €
Jahresentgelt Partnerkarte
(Ehepaare, paarweise Lebensgemeinschaften 
in einem Haushalt oder 1 Erwachsener/
Alleinerziehender mit 1 Kind) 20,00 €
Jahresentgelt Familienkarte
(Familien mit mindestens einem Kind) 25,00 €
Gerstungen Card-Inhaber 0,00 €
Bildungseinrichtungen im Gemeindegebiet
(Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen) 0,00 €
Juristische Personen (Firmen, Vereine u. ä.) 20,00 €
„Schnupperkarte“ Benutzungsentgelt für 3 
Monate:
- für Erwachsene 5,00 €
- für Kinder und Jugendliche (ab 11 - 17 Jahre) 2,50 €

2. Entgelte bei Überschreiten der Ausleihfrist
Entgelt bei Überschreiten der Ausleihfrist pro 
Medieneinheit und pro angefangene Woche 0,50 €
Entgelt für die Bearbeitung der 1. und 2. 
Rückgabeerinnerung (schriftliche Mahnung) 1,50 €

Entgelt für die Bearbeitung  
der 3. Rückgabeerinnerung
(schriftliche Mahnung per Einschreiben) 10,00 €
Die Höhe der Versäumnisentgelte endet beim 
dreifachen Anschaffungspreis der entliehenen 
Medieneinheit. Die Überschreitungsentgelte sind 
zusätzlich zu den Bearbeitungsentgelten zu zahlen.

3. Weitere Entgelte *
Ersatzausweis bei Verlust des 
Bibliotheksausweises 2,50 €
Beschädigung oder Beschmutzung einer 
Medieneinheit, auch Verlust eines Strichcodes
o. ä.:

2,00 €
bis

10,00 €
Einarbeitungsentgelt für eine 
Ersatzmedieneinheit bei Verlust 2,50 €
Kopien und Ausdrucke auf DIN A4
schwarz/weiß pro begonnener Seite 0,20 €
farbig pro begonnener Seite 0,50 €
Spezielle Recherchen, 
Literaturzusammenstellungen,
bibliographische Arbeiten u. ä. pro 30 Minuten 
Zeitaufwand 10,00 €
Bestellungen über auswärtigen Leihverkehr 
(Fernleihe) Auslagenersatz (Portokosten, ggf. 
Kopierkosten gem. Leihverkehrsordnung)

nach 
Aufwand

* Die oben genannten Entgelte enthalten den jeweils gültigen 
Mehrwertsteuersatz.

Entgeltordnung für das Werratal-Museum der Gemeinde Gerstungen
gültig ab 01.01.2024

1. Eintrittspreise für Ausstellungen, Führungen und Sonder-
veranstaltungen *

(1) Für Ausstellungen des Gerstunger Werratal-Museums wer-
den folgende Entgelte erhoben:
Eintrittspreise:
Kinder bis 18 Jahre 2,00 €
Einzelkarte für Erwachsene 5,00 €
Gruppen ab 10 Personen pro Person 4,00 €
Führungen:
60 Min. zzgl. Eintrittspreise (max. 30 Pers.) 40,00 €
90 Min. zzgl. Eintrittspreise (max. 30 Pers.) 60,00 €
Sonderveranstaltungen:
Feiern + Führung 180 Min. (max. 30 Pers.) 120,00 €
Kindergeburtstage 120 Min. inkl. 6 Kinder 50,00 €
(für jedes weitere Kund 10,00 € / max. 12 Kinder)
Themenauswahl:
Ur- und Frühzeit, Mittelalter, 
Märchen - inkl. Material

(2) Für Sonderausstellungen können für die Dauer der Ausstel-
lung besondere Eintrittspreise für Einzelkarten gelten, die 
von der Höhe nach Absatz 1 abweichen. Das Mindestentgelt 
beträgt 1,00 €. Die Eintrittspreise sind öffentlich auszuwei-
sen. Die Festlegung trifft der/die Leiter/in des Museums.

(3) Gruppenermäßigungen gibt es nur bei einer Mindestzahl 
von 10 Personen.

(4) Die Entgelte für Veranstaltungen und Vorträge werden ge-
sondert festgelegt entsprechend der anfallenden Kosten. Sie 
sind öffentlich auszuweisen und die Festlegung trifft der/die 
Leiter/in des Museums.

2. Allgemeines
Für alle entrichteten Entgelte werden Eintrittskarten ausgehän-
digt.

3. Inkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

* Die oben genannten Entgelte enthalten den jeweils gültigen 
Mehrwertsteuersatz.

Gerstungen, den 28.11.2023

Tim Rommert
Bürgermeister
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Allgemeine Informationen zur Vergabe von gemeindeeigenen 
Baugrundstücken gegen Höchstgebot im Wohnbaugebiet „Mittelweg“ 
in der Gemeinde Gerstungen
Die Gemeinde Gerstungen erschließt im B-Plangebiet „Mittel-
weg“ in der Gemarkung Untersuhl insgesamt 25 Baugrundstü-
cke. Diese Bauplätze werden im Bieterverfahren gegen Höchst-
gebot vergeben. Die Grundstücke in diesem Gebiet sind für eine 
Wohnbebauung vorgesehen. Konkrete Angaben können dem 
Bebauungsplan „Mittelweg – 1. Änderung“ auf der Homepage 
der Gemeinde entnommen werden (z.B. max. 2 Vollgeschosse) 
oder bei der Gemeinde erfragt werden.

Informationen zur Vergabe gegen Höchstgebot 
(Bieterverfahren)

Die im Plan dargestellten gemeindeeigenen Baugrundstücke Nr. 
1 - 25 werden ab Januar 2024 für einen Zeitraum von mehreren 
Wochen öffentlich ausgeschrieben und nach Ablauf der Aus-
schreibungsfrist gegen Höchstgebot vergeben. Bei der Vergabe 
werden nur Gebote berücksichtigt, die innerhalb der Ausschrei-
bungsfrist bis 01.04. 2024 bei der Gemeinde eingegangen sind.

Die Angebote sind mittels eines vorgegebenen Formulars zur 
„Abgabe eines verbindlichen Angebots im Bieterverfahren“ aus-
zufüllen und in einem verschlossenen Umschlag bei der Gemein-
deverwaltung Gerstungen einzureichen. Das entsprechende For-
mular kann mit Beginn der Ausschreibung ab dem 01.01.2024 
auf der Internetseite www.gerstungen.de abgerufen oder bei 
der Gemeindeverwaltung angefordert werden.

Die Grundstücke werden voll erschlossen verkauft. Im Kaufpreis 
sind daher die Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) und dem Baugesetzbuch (BauGB) enthalten. Diese 
umfassen den Erschließungsbeitrag (Straße), den Kanalnetzbei-
trag sowie die anliegenden Grundstücksanschlüsse für Trinkwas-
ser und Abwasser. Weitere Versorgungsleitungen wie Strom und 
Telekommunikation liegen im Straßenraum an. Die Kosten für 
diese Hausanschlüsse trägt der Käufer selbst.

Vergabemodalitäten:

Pro Bauplatz kann nur ein Gebot abgegeben werden, wobei die 
Möglichkeit besteht, für maximal drei Wohnbaugrundstücke zu 
bieten.

Bei Abgabe mehrerer Gebote muss eine Rangfolge vom Bieter 
festgelegt werden. Soweit auf mehrere Grundstücke geboten 
wird, kann der Bieter der Höhe nach unterschiedliche Angebote 
abgeben. Gebote müssen pro Platz in Euro pro Quadratmeter an-
gegeben werden. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle 
fristgerecht eingegangenen Gebote geöffnet und ausgewertet. 
Für jedes Grundstück wird eine Rangliste durch die Verwaltung 
erstellt.  Je höher das Gebot, desto höher der Platz in der Ranglis-
te. Grundsätzlich erhält der Bieter mit dem höchsten Gebot den 
Zuschlag für das jeweilige Grundstück.

Hat ein Bieter jedoch das Höchstgebot für mehrere Baugrundstü-
cke abgegeben, so ist nur das Gebot für das Grundstück mit der 
höchsten Priorität verbindlich (keine Verpflichtung zum Erwerb 
mehrerer Grundstücke). Der Abschluss des notariellen Grund-
stückskaufvertrages wird vorbereitet. Die Bieter müssen bei der 
Zuteilung eines Bauplatzes auch Vertragspartner bzw. Erwerber 
im Grundstückskaufvertrag sein.

Mit Abschluss des Grundstückskaufvertrages übernimmt der 
Käufer die Verpflichtung, das erworbene Grundstück inner-
halb einer Frist von maximal 6 Jahren mit einem Wohnhaus 
entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes zu bebauen und bezugsfertig herzustellen. Die 
Gemeinde Gerstungen behält sich das Recht zum Wiederkauf 
des Bauplatzes gem. §§ 456 ff. BGB bei Nichterfüllung dieser 
Verpflichtung vor.

Mit Angebotsabgabe ist eine aktuelle Finanzierungsbestätigung 
eines Kreditinstitutes oder ein Vermögensnachweis vorzulegen.

Falsche oder unvollständige Angaben können zum Ausschluss 
vom Vergabeverfahren bzw. nach der Vergabeentscheidung zur 
Aufhebung führen.

Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Baugrundstückes 
besteht nicht.

Mindestgebote

Grundstücke Nr. 1 bis Nr. 5 violett 105 € / m²
Grundstücke Nr. 6 bis Nr. 27 rot 78 €/ m²

Größe der Bauplätze vorbehaltlich der  Grundstücksschlussvermessung

Bauplatz-Nr. ca. m²

1 1.700

2 1500

3 1100

4 1000

5 1100

6 600

7 750

8 750

9 800

10 800

11 600

12 700

13 600

14 600

15 500

Bauplatz-Nr. ca. m²

16 500

17 500

18 550

19 600

22 700

23 800

24 600

25 700

26 700

27 750
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Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs  
des Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplanes für den Teilraum C: 
Unstrut-Hainich-Kreis, Wartburgkreis
Der Stiftung Naturschutz Thüringen wurde mit dem Thüringer 
Gesetz über das Nationale Naturmonument „Grünes Band Thü-
ringen“ (Thüringer Grünes-Band-Gesetz - ThürGBG -) die Träger-
schaft für das Schutzgebiet übertragen und die Erstellung eines 
Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplanes festgelegt. Beim 
Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan handelt es sich um 
eine informelle Planung zur Entwicklung des Gebietes im Sinne 
des Schutzzweckes.

Nach § 5 Nr. 5 ThürGBG ist der Entwurf des Planes in den betrof-
fenen Landkreisen öffentlich auszulegen. Der Pflege-, Entwi-
cklungs- und Informationsplan besteht aus einem Allgemeinen 
Teil und aus Teilplänen für sechs Teilräume.

Die Stiftung Naturschutz Thüringen beabsichtigt den Entwurf 
des Pflege-, Entwicklung- und Informationsplanes für den Teil-
raum C, bestehend aus dem Allgemeinen Teil und dem Teilplan C 
einschließlich der dazugehörigen Karten öffentlich verlängert bis 
einschließlich 27. Januar 2024 auszulegen.

An folgender Stelle kann der Entwurf von jedermann kostenfrei 
eingesehen werden:

Wartburgkreis Umweltamt
Untere Naturschutzbehörde
Raum 202
Andreasstraße 11
36433 Bad Salzungen

Montag, Dienstag und Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und

13:00 bis 18.00 Uhr

Der Zugang erfolgt zu den bekannten Öffnungszeiten unter 
möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung. Der Schlüssel 
zum Beratungsraum ist im Sekretariat hinterlegt.

Die Kontaktdaten sind: 0 36 95 / 61 - 67 01 (telefonisch), umwelt@
wartburgkreis.de (E-Mail).

Weiterhin können die Unterlagen in diesen Zeitraum auf der 
Website https://www.gruenes-band-thueringen.de eingesehen 
werden.

Bedenken und Anregungen können bis zwei Wochen nach Ende 
der Auslegungsfrist entwederschriftlich bei der Stiftung Natur-
schutz Thüringen, Team NNM GBT, 99094 Erfurt oder elektro-
nisch per E-Mail an: gruenesband@snt.thueringen.de vorge-
bracht werden.

SuedLink
Ankündigung von Kampfmitteluntersuchungen und vorbereitenden archäologischen Arbeiten 
in der Kommune Gerstungen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT 
TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 
Aktuell befindet sich SuedLink im Abschnitt D1 (Südlich Landes-
grenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thüringen/
Bayern) im Planfeststellungsverfahren.

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens sind verschiedene Vor-
arbeiten, wie zum Beispiel Untersuchungen zu Boden und Bau-
grund sowie zu archäologischen Denkmälern, Flora und Fauna 
notwendig. Diese dienen dazu, die Datengrundlage zu finali-
sieren. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden daher in 
den kommenden Monaten auch Kampfmitteluntersuchungen 
und vorbereitende archäologische Arbeiten statt. Mit Hilfe der 
Kampfmitteluntersuchungen wird sichergestellt, dass die Flä-
chen frei von Störmaterial sind und Bauarbeiten (insbesondere 
Bodeneingriffe) gefahrlos vorgenommen werden können. Die 
vorbereitenden archäologischen Maßnahmen sollen dazu die-
nen, mögliche Bodendenkmäler vor Baubeginn ausfindig zu ma-
chen.

Für den An- und Abtransport aller für die Durchführung der 
Arbeiten erforderlichen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Ma-
terialien müssen öffentliche und private Straßen und Wege in 
Anspruch genommen werden. 

Informationen zu den Kampfmitteluntersuchungen
Bereits in den vergangenen Jahren haben TenneT und Trans-
netBW über Auswertungen von historischen Luftbildern Ver-
dachtsflächen ermitteln lassen. Die Erkundungsarbeiten vor Ort 
werden von speziell zugelassenen Fachunternehmen (Erlaubnis-
inhaber nach § 7 Sprengstoffgesetz (SprengG)) durchgeführt. 
Durch diese Firmen erfolgt auch die Freilegung und Identifizie-
rung von Störobjekten. Zuständig für eine anschließend gegebe-
nenfalls erforderliche Beseitigung der Kampfmittel (Abtransport, 
Zerlegung, Entschärfung, Sprengung) sind die Kampfmittelbe-
seitigungsdienste der Bundesländer.

Art und Umfang der Untersuchung
Im Rahmen der Kampfmitteluntersuchungen werden die Ver-
dachtsflächen in einem ersten Arbeitsschritt mit Hilfe geophysi-
kalischer Messgeräte von der Oberfläche aus untersucht. Ein Ein-
griff in den Untergrund erfolgt bei diesen Sondierungen nicht. 
Ziel ist es, im Erdreich vorhandene metallische (insbesondere 
ferromagnetische) Objekte aufzuspüren und auf Grundlage der 
Messergebnisse Planungsschritte zur Identifikation und Beseiti-
gung zu empfehlen. Für die Kampfmittelsondierungen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahrzeuggestützt unterwegs. 
Es ist daher erforderlich, die betroffenen Flächen zu betreten und 
zu befahren.

Durch die Kampfmittelsondierungen ermittelte Verdachtspunk-
te werden in einem zweiten Arbeitsschritt von einem zugelas-
senen Fachunternehmen (§ 7 SprengG) überprüft. Dafür wer-
den punktuelle Bodeneingriffe im Bereich der Verdachtspunkte  
erforderlich, die in der Regel mit einem Bagger durchgeführt 
werden.

Tiefensondierungen
In Einzelfällen kann es erforderlich sein, Tiefensondierungen 
durchzuführen, um auch für tiefere Untergrundbereiche (> 3 m) 
eine kampfmitteltechnische Beurteilung vorzunehmen. Dafür 
werden in den betroffenen Bereichen in der benötigten Tiefe 
systematisch Bohrungen mit Hilfe eines Baggers durchgeführt. 
Mit speziellen Bohrlochsonden können dann auch Störkörper in 
größerer Tiefe festgestellt werden. Die Überprüfung erfolgt wie-
derum durch maschinelles Nachgraben.

Werden im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen Kampf-
mittel aufgefunden, obliegt die Beseitigung dieser dem Kampf-
mittelräumdienst des jeweiligen Bundeslandes.

Baubegleitungen 
Die Tiefensondierungen werden von ökologischen und boden-
kundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen überwacht. 
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Diese sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten und bo-
denkundlichen und archäologischen Standards und Auflagen 
mit dem Ziel, unnötige Eingriffe in Natur, Landschaft und Boden 
sowie Schäden an archäologischen Denkmälern und Objekten 
zu vermeiden. 

Vorbereitende archäologische Arbeiten
Bei den vorbereitenden archäologischen Arbeiten werden auf 
der ausgewiesenen Fläche Suchgräben angelegt, um Boden-
denkmäler ausfindig zu machen.

Dabei wird im gekennzeichneten Bereich der Mutterboden ab-
getragen. Je nach Bodenaufbau ist es in der Regel nötig, bis zu 
60 - 80 cm tief zu graben, um an Fundschichten zu gelangen. Der 
Mutterboden und die unteren Bodenschichten werden neben 
den Gräben separat gelagert. Die geöffnete Fläche wird auf 
archäologische Hinterlassenschaften untersucht und diese ggf. 
ausgegraben. Anschließend wird die Fläche wieder den Boden-
schichten folgend verfüllt und verdichtet. Die Arbeiten werden 
durch einen Kettenbagger ausgeführt. In der Regel dauern die 
Arbeiten ein bis zwei Wochen, in Einzelfällen länger. In unmittel-
barer Nähe zur Fläche wird ein Areal für die Baustelleneinrich-
tung genutzt.

Eventuelle Schäden 
Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausführung der genannten 
bauvorbereitenden Maßnahmen zu Schäden oder unmittel-
baren Vermögensnachteilen kommen, werden diese durch die 
TransnetBW GmbH oder die von ihr beauftragten Firmen ent-
sprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen entschädigt. 

Bekanntmachung und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 EnWG in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigen-
tümerinnen und Eigentümern sowie den Nutzungsberech-

tigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Sie finden im Zeitraum vom 
01.02.2024 bis 31.07.2024 statt.

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen Ge-
gebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen ab. Auf-
grund der Größe des Untersuchungsgebiets und der Vielzahl 
der Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Nutzungsberech-
tigten wird es leider nicht möglich sein, jede Person im Vorfeld 
persönlich über das Betreten seiner bzw. ihrer Grundstücke bzw. 
Wege für die Nutzung als Zuwegung zu informieren. Die betrof-
fenen Grundstücke ergeben sich aus der Flurstücksliste und für 
die Zuwegungen aus der beigelegten Segmentkarte.

Diese liegen am Auslageort der Gemeindeverwaltung Gerstun-
gen, Wilhelmstraße 53, 99834 Gerstungen, zu den ortsüblichen 
Öffnungszeiten nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
unter 036922 2450 zur Einsicht aus.

Die Unterlagen liegen bis zum 31.07.2024 zur Einsichtnahme aus. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TransnetBW GmbH oder 
von ihr beauftragte Firmen setzen sich mit den von den genann-
ten Maßnahmen betroffenen Eigentümerinnen und Eigentü-
mern sowie Nutzungsberechtigten in Verbindung. 

Kontakt für Rückfragen 
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbe-
reitenden Maßnahmen stehen Mitarbeitende der TransnetBW 
GmbH zur Verfügung: 

TransnetBW GmbH  
Tel.: 0800 380 470-1 
E-Mail: suedlink@transnetbw.de 
www.suedlink.com

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg. 

Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde Gerstungen

(Hundesteuersatzung)

vom 01.01.2024
Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 
2023 (GVBl. S. 127), der §§ 1,2, 5 und 11 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt mehrfach 
geändert durch das Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen in seiner Sitzung 
am 28.11.2023 folgende Satzung über die Erhebung einer Hun-
desteuer im Gebiet der Gemeinde Gerstungen (Hundesteuersat-
zung) beschlossen:

§ 1
Steuertatbestand, Begriffsbestimmungen

(1) Das Halten eines über 3 Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet Gerstungen unterliegt einer gemeindlichen Jahresauf-
wandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das 
Kalenderjahr. 
Kann das Alter des Hundes nicht nachgewiesen werden, wird 
vermutet, dass er älter als 3 Monate ist.
(2) Gefährliche Hunde sind Hunde gemäß § 3 Abs. 2 des Thü-
ringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren 
(ThürTierGefG) in der jeweils geltenden Fassung.
(3) Für gefährliche Hunde findet der § 4 Abs. 2 und der § 5 dieser 
Satzung keine Anwendung.

§ 2

Steuerschuldner, Haftung,
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung
(1) Steuerschuldner ist der Hundehalter.
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund im eigenen Interes-
se oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen 
aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund 
in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder 
zum Anlernen hält.
(3) Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(4) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so schulden sie die Steuer als Gesamtschuldner. Neben 
dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer gesamtschuldnerisch.
(5) Die Steuerpflicht entfällt, wenn Ihre Voraussetzungen in weni-
ger als 3 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt ist.
(6) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für 
einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde 
der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene 
Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen ist. 
Mehrbeträge werden nicht erstattet.
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Als Weiler (Abs. 1 b) gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, 
die zusammen nicht mehr als 50 Einwohner zählen und deren 
Wohngebäude mehr als 200 m von jedem anderen Wohngebäu-
de entfernt sind.
(3) Ein Ermäßigungsgrund nach Absatz 1 kann nur für jeweils 
einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.
(4) Für Hunde, die als Sporthunde gelten (z. B. Schlittenhunde) 
wird eine pauschale Steuer in Höhe von 500,00 Euro erhoben, 
unabhängig von der Größe des Rudels. Voraussetzung ist, dass 
die Hunde auf einem eingezäunten Gelände gehalten werden 
und ein Trainings- und Wettkampfbetrieb nachgewiesen werden 
kann.

§ 6
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung

und Steuerermäßigung
(1) Maßgebend für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung sind 
die Verhältnisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung 
erst im Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.
(2) Steuerbefreiung und Steuerermäßigung wird nur gewährt, 
wenn die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck ge-
eignet sind. Hierfür sind Nachweise in geeigneter Form zu erbrin-
gen.

§ 7
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während 
des Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirk-
licht wird.

§ 8
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr mit Bescheid festgesetzt. 
Dem Steuerschuldner kann ein Bescheid erteilt werden, der bis 
auf Widerruf mehrere Jahre gilt.
(2) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheides fällig. Gilt der Steuerbescheid auch für die Folgejah-
re, dann wird die Steuer am 01.07. des jeweiligen Jahres mit dem 
Jahresbetrag fällig.

§ 9
Anzeigepflichten

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, jeden Hund, für den der 
Steuertatbestand nach § 1 dieser Satzung gegeben ist, unver-
züglich bei der Gemeinde Gerstungen schriftlich anzumelden. 
Die Anmeldung hat zu erfolgen unter der Angabe von:

a) Name, Vorname und Adresse des Hundehalters,
b) Alter bzw. Wurfdatum, Rasse, Farbe und Geschlecht des Hun-

des sowie Beginn der Hundehaltung im Gemeindegebiet 
Gerstungen.

Sofern der Hund als gefährlich im Sinne des § 1 Abs. 2 gilt, ist dies 
bei der Anmeldung unaufgefordert mitzuteilen.
(2) Wird ein Hund, welcher bereits bei der Gemeinde Gerstungen 
steuerlich erfasst ist, übernommen, so hat eine Abmeldung des 
bisherigen Hundehalters und eine Anmeldung des neuen Hun-
dehalters zu erfolgen.
(3) Endet die Hundehaltung im Gemeindegebiet Gerstungen 
oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuer-
befreiung oder -ermäßigung, so ist dieses vom Steuerpflichtigen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Be-
endigung der Hundehaltung oder nach Wegfall der Steuerbefrei-
ungs- oder -ermäßigungstatbestände, der Gemeinde Gerstun-
gen unter Angabe des Datums und des Grundes der Abmeldung 
schriftlich mitzuteilen.
(4) Die Anzeige- und Nachweispflichten des ThürTierGefG (z. B. 
Nachweis über die Kennzeichnung mit einem dauerhaften und 
unverwechselbaren, fälschungssicheren, elektronisch lesbaren 
Transponder/Mikrochip, Nachweis über den Abschluss einer Tier-
halterhaftpflichtversicherung nach § 113 Abs. 2 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG)) bleiben davon unberührt.

§ 10
Auskunftspflicht

(1) Jeder Hundehalter hat die Pflicht gegenüber den Beauftrag-
ten der Gemeinde Gerstungen, wahrheitsgemäß Auskunft über 
die Art und Anzahl der gehaltenen Hunde und deren Versteue-
rung zu geben.

§ 3
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt pro Kalenderjahr für

a) den 1. Hund 80,00 Euro
b) den 2. Hund 100,00 Euro
c) jeden weiteren Hund 120,00 Euro
d) jeden gefährlichen Hund 600,00 Euro
(2) Neben einem gefährlichen Hund bzw. mehreren gefährlichen 
Hunden wird für andere Hunde die Hundesteuer nach Absatz 1 
Buchstabe b) bzw. Buchstabe c) erhoben.
(3) Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 1 vorliegt, 
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Werden neben Hunden, die gemäß § 4 Abs. 2 steuerbefreit sind 
oder gemäß § 5 steuerermäßigt sind, weitere Hunde gehalten, so 
wird für diese Hunde die Steuer nach Absatz 1 Buchstabe b) bzw. 
Buchstabe c) erhoben.

§ 4
Steuerbefreiung

(1) Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben dienen

2. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfun-
gen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivil-
schutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst 
zur Verfügung stehen,

3. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,
4. Hunden in Tierhandlungen.
(2) Steuerbefreiung ist auf schriftlichen Antrag (unter Angabe 
von Gründen und Nachweisen) zu gewähren für Hunde,

1. die ausschließlich für den Schutz, die Führung und Hilfe Blin-
der, hochgradig Sehbehinderter, Gehörloser, hochgradig 
Schwerhöriger oder hilfloser Personen gehalten werden. Be-
freiungsberechtigt sind in jedem Fall Personen, die schwer-
behindert im Sinne des SGB IX sind und Anspruch auf die 
Merkzeichen „BL“, „GL“, „aG“, „G“ oder „H“ haben. Der Nach-
weis der Schwerbehinderung ist durch Vorlage des Schwer-
behindertenausweises zu erbringen. Die Ermäßigung kann 
nur für einen Hund der schwerbehinderten Person bean-
sprucht werden.

2. von therapeutischen, (heil-)pädagogischen, medizinischen 
Fachkräften o. ä. (Nachweis der staatlichen Anerkennung er-
forderlich) im Rahmen einer tiergestützten Therapie einge-
setzt werden. Zur Gewährung der Befreiung ist ein Ausbil-
dungszertifikat als Therapiehund vorzulegen sowie der Ein-
satz im therapeutischen Bereich nachzuweisen.

3. die gemäß den in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Zwecken 
gedient haben und nunmehr aufgrund alters- oder krank-
heitsbedingter Aussonderung in Pflege gehalten werden,

4. die nachweislich aus einem Tierheim oder vom Tierschutz 
übernommen wurden. Die Befreiung gilt für das erste Jahr 
nach Entstehung der Steuerpflicht.

5. die in Tierheimen, Tierpensionen und Tierasylen unterge-
bracht sind.

§ 5
Steuerermäßigung

(1) Steuerermäßigungen um die Hälfte des jeweiligen Steuersat-
zes ist auf schriftlichen Antrag (unter Angabe von Gründen und 
Nachweisen) zu gewähren für Hunde, die nicht unter den Tatbe-
stand der gefährlichen Hunde fallen und

a) die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines 
Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehal-
ten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist; für 
Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die 
Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die jagdrechtliche nor-
mierte Brauchbarkeitsprüfung oder gleichgestellte Prüfun-
gen mit Erfolg abgelegt haben.

b) Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden.
(2) Als Einöde (Abs. 1 b) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude 
mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
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(2) Ebenso ist jeder Grundstückeigentümer oder Grundstücks-
verwalter sowie jeder volljährige Bewohner des Grundstücks ver-
pflichtet, den Beauftragten der Gemeinde Gerstungen auf Nach-
frage über die auf dem betreffenden Grundstück gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.
(3) Die Gemeinde Gerstungen ist berechtigt, zur Feststellung 
aller Hunde, die der Steuerpflicht unterliegen, in unregelmäßi-
gen Zeitabständen territorial begrenzte oder flächendeckende 
Hundebestandsaufnahmen im Gemeindegebiet von Gerstun-
gen durchzuführen. Eine Beauftragung privater Unternehmen ist 
unter Wahrung des Steuergeheimnisses zulässig.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden bei der Gemeinde Gerstungen angemeldeten Hund 
wird eine Hundesteuermarke ausgegeben.
(2) Die Hundesteuermarke ist vom Hund außerhalb des Hauses 
oder des umfriedeten Grundbesitzes sichtbar am Halsband be-
festigt zu tragen.
(3) Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Ge-
meinde Gerstungen die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Bei Verlust oder Beschädigung einer Hundesteuermarke wird 
dem Halter eine Ersatzmarke ausgehändigt. Die Gebühr dafür 
beträgt 5,00 €.

§ 12
Gleichstellungsbestimmung

Personen-, Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Sat-
zung gelten für alle Geschlechtsformen.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:

1. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemein-
de Gerstungen vom 21.05.2012;

2. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemein-
de Marksuhl vom 22.11.2000 in der Fassung der 2. Änderung 
vom 03.06.2010

3. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemein-
de Wolfsburg-Unkeroda vom 29.08.2000 in der Fassung der 
1. Änderung vom 30.05.2006.

Gerstungen, den 08.12.2023

gez. Tim Rommert �  Siegel
Bürgermeister

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburg-
kreises vorgelegt. Mit Schreiben vom 07.12.2023, eingegangen 
am 07.12.2023, wurde die Satzung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 Thür-
KAG rechtsaufsichtlich genehmigt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Gemeinde Gerstungen 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

Gerstungen, den 08.12.2023

gez. Tim Rommert �  Siegel
Bürgermeister

AMTLICHE INFORMATIONEN

Bürgerinfo: Ablesung der Hauptwasserzähler
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

für die anstehende Erstellung der Wasser- und Abwasserver-
brauchsabrechnungen im Jahr 2023 ist es erforderlich, die 
Hauptwasserzähler sowie ggf. vorhandene Zuschlags- oder Ab-
zugswasserzähler (z. B. Zisternen, Gartenwasseranschlüsse, Brun-
nen, etc.) abzulesen.

Wir möchten Sie daher um Ihre Unterstützung bitten, indem Sie 
den Gemeindebediensteten oder den beauftragten Mitarbeitern 
der Gemeindewerke Gerstungen zu den u. a. Zeiten Zugang zu 
Ihren Wasserzählern gewähren.

Falls Sie zu den angegebenen Zeiten nicht erreichbar sind oder 
Ihren Zählerstand im Vorfeld bereits eigenständig mitteilen wol-
len, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

•	 Meldung über die Homepage des Eigenbetriebes Gemein-
dewerke Gerstungenwww.gemeindewerke-gerstungen.de 
unter der Rubrik „Wasserversorgung

•	 E-Mail an sseidel@gerstungen.de oder  
aschneider@gerstungen.de

•	 WhatsApp unter der Telefonnummer: 0160/40 84 096
(Sendung eines Fotos des Wasserzählers, auf welchem Stand und 
Wasserzählernummer deutlich zu erkennen sind sowie die Ab-
nahmestelle angegeben wird)
•	 Meldung per Fax an die Rufnummer 036922/245-501 unter 

Verwendung des folgenden Formblattes
•	 Meldung per Post an den Eigenbetrieb Gemeindewerke 

Gerstungen, Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen unter Ver-
wendung des folgenden Formblattes

Aus verwaltungstechnischen Gründen können telefonisch kei-
ne Zählerstände entgegengenommen werden! Wir weisen dar-
auf hin, dass nur Wasserzählerstände in der Abrechnung berück-
sichtigt werden, die uns bis zum 12.01.2024 vorliegen. Ansonsten 
wird der Wasserverbrauch für 2023 geschätzt.

Wir möchten noch erwähnen, dass eine pünktliche und korrekte 
Ablesung der Zählerstände die Grundlage für Ihre Verbrauchsab-
rechnung bildet. Ihre Mitarbeit erleichtert den Abrechnungspro-
zess ungemein. Darum danken wir Ihnen schon jetzt im Voraus 
für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.

Ablesezeitraum:

Gerstungen inklusive aller seiner Ortsteile Neustädt, Sall-
mannshausen, Unterellen, Lauchröden, Oberellen, Mark-
suhl, Förtha, Eckardtshausen, Burkhardtroda, Lindigshof und 
Wolfsburg-Unkeroda

27.12.2023 bis 12.01.2024
zwischen 9.00 und 20.00 Uhr

Die Ablesung betrifft nur die Hauptwasserzähler als Überga-
bestelle von der Gemeinde sowie zusätzliche Zuschlags-/Ab-
zugswasserzähler (Zisterne, Garten, Brunnen usw.) Die Zwi-
schenzähler bzw. Wohnungszähler werden gegebenenfalls 
von den Vermietern bzw. Wohnungsverwaltungen abgelesen.

Die Halter von Großvieh möchten wir daran erinnern, die ent-
sprechenden Nachweise für 2023 (Bescheide der Tierseuchen-
kasse) für den Abwasserabzug dem Eigenbetrieb ebenfalls bis 
zum 12.01.2024 vorzulegen, da diese Mengen sonst nicht in der 
Abrechnung für 2023 berücksichtigt werden können.

Die Gemeindewerke Gerstungen wünschen allen Bürgerinnen 
und Bürgern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und glückliches Jahr 2024.

Ihre Gemeindewerke Gerstungen
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Das Ordnungsamt informiert
Erfüllung Winterdienstpflicht
Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt das  
Unfallrisiko durch Vereisung und ersten 
Schnee, vor allem auf Gehwegen.

Um Unfälle zu vermeiden, werden die 
Bürger auf ihre Pflicht zur Straßenreini-
gung und Erfüllung des Winterdienstes 
gemäß den Regelungen der 
Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Gerstun-
gen hingewiesen.

Hiernach haben Anlieger 
eine regelmäßige Ver-
pflichtung, die Straßenreinigung 
so durchzuführen, dass eine Störung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung infolge von Verun-
reinigungen oder Witterungseinflüsse vermieden 
oder beseitigt wird.

Bei Schneefall ist es wichtig, die Gehwege und Zu-
gänge zu Überwegen vor Grundstücken so zu be-
räumen, dass der Verkehr nicht mehr als unvermeid-
bar beeinträchtigt wird. Dasselbe gilt bei Schnee- 
und Eisglätte. Hier sollen die Gehwege, Zugängen 
zu Überwegen, Zugänge zur Fahrbahn und zum 
Grundstückseingang mit geeignetem Streumaterial 
(nur in Ausnahmefällen mit Salz) so bestreut wer-
den, dass „Rutschgefahren“ vermieden werden.

In diesem Sinne wünschen wir Allen eine  
„rutschfreie“ und besinnliche Adventszeit!

Wichtige Information der Deutschen 
Rentenversicherung
Aus dienstlichen Gründen finden im Dezember 2023 und Januar 
2024 in Marksuhl und Gerstungen keine Sprechstunden statt.

Wir bitten um Beachtung.

In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Ihren 
Rentenversicherungsträger:

DRV Mitteldeutschland Tel. 0800 1000 480 90
DRV Bund: Tel. 0800 1000 480 70

H. Herold
Versichertenberater DRV Bund

NICHTAMTLICHER TEIL

AKTUELLES

Förtha feiert Geburtstag!

Wir möchten im September 2024 
 „950+1 Jahre Förtha“ feiern.
Unter anderem aus diesem Grund hat sich am 01.11.2023 ein 
neuer Verein gegründet mit dem Namen 
„950 Jahre Förtha e.V.“

Um allen Einwohnern und Interessierten einen Einblick zu 
geben, was in groben Zügen schon geplant ist, möchten 
wir zu einer Bürgerversammlung am 08. Januar 2024 um 
18 Uhr im Gemeindesaal Förtha einladen.

Wir würden uns über eine rege Beteiligung freuen und es 
begrüßen, wenn sich viele an der Vorbereitung der Fest-
woche beteiligen möchten.

Der Vorstand
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Weihnachtsgruß des Ortsteilbürgermeisters von Förtha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir wünschen Ihnen mit Ihren Familien, trotz aller Herausforderungen,  
ein schönes Weihnachtsfest und eine erfolgreiche Zukunft,  
für das Jahr 2024 alles Gute, vor allem Gesundheit und Frieden für alle!

Frank Michalowski
Ortsteilbürgermeister Förtha und der Ortsteilrat Förtha

Ein Spielplatz für Untersuhl
Im Sommer wurde unser einziges Spielgerät gesperrt und später 
aufgrund Baufälligkeit abgerissen. Der Mehrgenerationenpark 
im Rathausgarten ist schön aber nicht für jeden etwas und nicht 
ausreichend. Gerstungen mit Untersuhl hat über 3.000 Einwoh-
ner aber weder eine Schaukel noch eine Rutsche für Kinder. Es 
gibt für Gemeinden keine Pflicht, Spielplätze zu errichten son-
dern nur eine Empfehlung dazu. Wenn kein Geld dafür da ist, 
dann spart man sich das auch schon mal. So sagt es die gesetz-
liche Grundlage.
Doch ist dies die richtige Stelle für Einsparungen? Wenn ich da-
bei an unseren Untersuhler Spielplatz denke, bin ich nicht der 
Meinung. Er war jeden Tag im Jahr gut besucht. Ein Spielplatz ist 
nicht nur eine Fläche auf der Rutsche und Schaukel steht. Es ist 
vielmehr ein Treffpunkt für Alt und Jung aller sozialen Schichten. 
Egal ob es der Opa mit dem Enkel war den ich im vorüber fah-
ren oft gesehen habe oder die alleinerziehende Mutti mit kleiner 
Wohnung ohne Garten die sich mit anderen Müttern über Alltag 
und Erziehung austauschte. Spielplätze existieren Abseits von 
Social Media, Switch und Playstation. Menschen haben,,Echte`` 
Kontakte und Kinder treffen reale Freunde, sind körperlich aktiv 
an der frischen Luft. Ein Spielplatz sollte ein Ort sein an dem je-
der Willkommen und eingeladen ist. Auch der Altersgruppe von 
10-14 Jahren gibt er einen geschützten öffentlichen Raum zum 
Treffen und Abhängen. Die jungen Wilden zwischen 8 und 12 die 
niemand gerne jeden Tag im privaten Garten oder vor dem Haus 
haben möchte ebenso. Mit Fußballtoren und Klettermöglichkei-
ten lässt sich bolzen, toben und Chips Vorräte teilen aber auch 
Sorgen ausdiskutieren.
Zu unserem Spielplatzproblem kommt natürlich auch die schwie-
rige Situation des gepachteten Grundstücks in Untersuhl. Dazu 
kommt die finanzielle Schieflage der Gemeinde Gerstungen. 
Das Gefühl etwas tun zu müssen wurde lauter. Nach einer Unter-
schriftensammlung war im Untersuhler Kirmesumzug das Thema 
präsent. In die Spendenbox für einen Neubau wanderten einige 
Euros. Die nächste Aktion folgte zum Trödelmarkt im Schlosshof 
auf der wir Spielzeug und Kleidung gegen eine Spielplatzspende 

veräußerten. Beim Wandertag vom Landratsamt Wartburgkreis 
im Rautenkranz erfolgte die Bewirtung von der FFW Gerstun-
gen, dem UGCV und dem Jugend-und Kulturverein Untersuhl 
e.V. Anschließend beschlossen die Vereine den erwirtschafteten 
Umsatz dem Spielplatzbau zur Verfügung zu stellen. Ende Okto-
ber hat der Jugend- und Kulturverein einen Benefizfrühschop-
pen ausgerichtet. Trotz prasselnden Regens kamen viele Gäste 
und verzehrten Bratwurst, Crêpes oder Waffeln für einen guten 
Zweck. Gern wurde der ein oder andere Euro zusätzlich gegeben.
Vielen Dank gilt es jetzt schon mal zu sagen. Den vielen priva-
ten Spendern und gemeinnützigen Helfern. Durch Eure Hilfe sind 
bereits über 3.000 Euro zusammen gekommen. Die 1 zu 1 für die 
Anschaffung Neuer für alle Altersgruppen geeignete Spielgerä-
te genutzt werden. In den letzten Wochen haben wir alle Unter-
suhl-Gerstunger Unternehmer und Gewerbetreibende bezüglich 
Spenden angeschrieben. Eine Spendenquittung wird automa-
tisch ausgestellt. 
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Jugend-und Kultur-
verein Untersuhl e.V. für die Bereitstellung des Spendenkontos 
und den damit verbundenen Umständen. Wie im vorigen Werra-
Blättchen zu lesen war, hat die Gemeinde auf unser dringliches 
Bitten eine neue Fläche für einen Spielplatz vorgesehen. Auch 
die Fußballtore sollen umziehen auf den neuen Bereich. Nach 
mehreren Gesprächen mit unserem Bürgermeister Tim Rommert 
soll der Spielplatzbau mit in den neuen Haushaltsplan aufge-
nommen werden. Danke auch dafür dass er ein offenes Ohr für 
unsere Sorgen hat.
Wir bleiben dran und hoffen dass im nächsten Jahr ein neuer 
Spielplatz unter Berücksichtigung unserer Wünsche für alle Kin-
der gebaut werden kann.
Es grüßt,
Johanna Schönherr
im Namen der Elterninitiative und aller Untersuhl-Gerstunger 
Kinder



Seite 19 	 Amtsblatt »Neue Werra-Zeitung«� Ausgabe 25/2023

BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN

Schließtage der 
Bibliotheken  
zum Jahreswechsel
Die Gemeindebibliothek Gerstungen schließt an ihren beiden 
Standorten in Gerstungen und Marksuhl vom 22.12.2023 bis 
zum 03.01.2024.

Letzter Öffnungstag vor der Schließzeit ist Donnerstag, der 
21.12.2023.

Alle Bibliotheksbenutzer werden gebeten, sich rechtzeitig mit 
ausreichend Lesestoff u.a. Medien einzudecken. Während der 
Schließzeit besteht selbstverständlich die Möglichkeit, ausgelie-
hene Medien über den Online-Katalog „Findus“ zu verlängern.

Auch die Ausleihe von E-Books und anderen E-Medien ist jeder-
zeit, 24 Stunden am Tag, über die Online-Bibliothek ThueBibnet 
möglich. Voraussetzung für alle Online-Dienste wie auch die On-
leihe ist ein gültiger Bibliotheksausweis!

Vergewissern Sie sich, ob Ihrer noch gültig oder die Verlänge-
rung durch Zahlung des Jahresentgeltes notwendig ist. Fragen 
Sie gern bei den Bibliotheksmitarbeiterinnen nach.

Schöne Weihnachtsfeiertage!

Die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek Gerstungen 
an ihren Standorten Gerstungen und Marksuhl wünschen 
allen Lesern, Bibliotheksbenutzern, Freunden und Förde-
rern mit ihren Familien schöne Weihnachtsfeiertage, Zeit 
und Muße für ein gutes Buch sowie Gesundheit und Zuver-
sicht für das neue Jahr!

WIR GRATULIEREN

Glückwünsche zum Geburtstag
Der Bürgermeister übermittelt im Namen der Gemeinde Gers-
tungen die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

in Gerstungen
am 25.12. Herrn Bajram Goxhuli zum 75. Geburtstag
am 26.12. Frau Gisela Klein zum 85. Geburtstag
am 28.12. Frau Gisela Rohde zum 75. Geburtstag
am 29.12. Frau Irene Schönfeld zum 85. Geburtstag
am 30.12. Herrn Hartmut Bockel zum 75. Geburtstag
in Eckardtshausen
am 27.12. Herrn Albert Senf zum 90. Geburtstag
am 29.12. Frau Christel Wunder zum 75. Geburtstag
in Förtha
am 18.12. Frau Margarete Neumann zum 70. Geburtstag
in Lauchröden
am 25.12. Herrn Werner Salzmann zum 80. Geburtstag
am 27.12. Herrn Detlef Wojazek zum 75. Geburtstag
in Marksuhl
am 15.12. Frau Jutta Wohlfahrt zum 85. Geburtstag
am 17.12. Herrn Dieter Batz zum 70. Geburtstag
am 19.12. Frau Maria-Brigitta Franke zum 75. Geburtstag
am 28.12. Herrn Bernd Koch zum 75. Geburtstag
in Oberellen
am 29.12. Herrn Bernd-Dieter Schwanethal zum 70. Geburtstag
am 30.12. Herrn Bernhard Brack zum 85. Geburtstag
in Unterellen
am 20.12. Frau Ilse Ifland zum 85. Geburtstag
in Wolfsburg-Unkeroda
am 25.12. Herrn Peter Knauf zum 70. Geburtstag
am 28.12. Herrn Bernhard Steuber zum 75. Geburtstag

AUS DEM WERRATALMUSEUM

Werratalmuseum Gerstungen
Jahresrückblick
Nun ist es wieder soweit, das Jahr 2023 geht zu Ende. Für das 
Werratalmuseum war es ein sehr ereignisreiches Jahr. Neben 
der Sonderausstellung „Medizin im Werratal - Rückblick einer 
Region“, die nach dem Saisonende auch barrierefrei im Rauten-
kranz zu sehen war, konnte auch das Projekt „Museum im Koffer“ 
erarbeitet und umgesetzt werden. Dies war unter anderem dank 
einer Förderung der RAG LEADER Wartburgregion möglich und 
kann dieses Jahr in Berka zum ersten Mal in den beiden 5. Klassen 
umgesetzt werden.
Ebenfalls erhielt das Museum eine Förderung für „Hör mal im 
Museum“, dies ist eine Fördermaßnahme der Thüringer Landes-
medienanstalt und der Sparkassen - Kulturstiftung Hessen-Thü-
ringen. Ab Januar wird zusammen mit dem Wartburgradio und 
den 3. Klassen der Grundschule Gerstungen eine Führung von 
Kindern für Kinder erarbeitet, die dann im Museum an ausge-
wählten Stellen zu hören ist.
Für die Zusammenarbeit mit allen Schulen und Kindergärten be-
danken wir uns ganz herzlich und freuen uns auch in 2024 auf 
eine wunderbare Zusammenarbeit.
Das Team des Werratalmuseums Gerstungen
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KULTUR- UND FREIZEIT GERSTUNGEN

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. 
Wir blicken zurück auf viele schöne Veranstaltungen. Zwei 
mittlerweile fest verankerte Termine im Jahr sind der Ferien-
spaß und die Schlossnacht.

Im Ferienspaß werden den 16 Kindern täglich durch verschiedene 
Aktionen, kreative Angebote und Entfaltungsmöglichkeiten tolle 
Bildungsinhalte geboten. Die Schlossnacht fand dieses Jahr das 
zweite Mal statt und hat sich zu einem wunderbaren Programm 
für die ganze Familie entwickelt. Zur diesjährigen Eröffnung der 
Schlossnacht sang der Chor „Werralichter“. Im Anschluss waren 
die Bibliothek sowie das Werratalmuseum geöffnet, hier konnten 
neben den klassischen Angeboten in der Bibliothek Strohsterne 
gebastelt und historische Bilder aus der gesamten Gemeinde be-
staunt werden. Ein Dank gilt hier auch Herrn May der das Bilder-
angebot erweiterte. Die Depotführungen im Museum hatten re-
gen Zuspruch. Für das leibliche Wohl sorgte unter anderem Wolf-
gang Meyer, der Arbeitskreisvorsitzende des Werratalmuseums.

Zahlreiche Schulklassen jeglicher Altersstufen besuchten re-
gelmäßig die extra gebotenen Veranstaltungen der Biblio-
thek und des Museums. Hierbei wurden verschiedene analoge 
und digitale Medien für die jeweiligen Projektthemen genutzt.  
(siehe Bild: Projekt Burgen und Schlösser / Klasse 4)

Wir wünschen allen eine fröhliche und besinnliche Weihnachts-
zeit und alles Gute für 2024. Wir freuen uns auf ein abwechs-
lungsreiches Veranstaltungsjahr mit Ihnen.

Das Team von Kultur und Freizeit Gerstungen
Friederike Stück und Katharina Dötterl

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt Gerstungen

Die Evangelischen Kirchengemeinden Gerstungen, Neustädt, Sallmannshausen und Untersuhl laden 
herzlich zu den Gottesdiensten und den anderen Veranstaltungen ein.
Den Sonntag feiern:

Sonntag, 17. Dezember (3. Advent)
10.30 Uhr Rundkirche Untersuhl: 

Gottesdienst am Adventskranz,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

14:30 Uhr Kaffee-Gottesdienst im Gemeinderaum Neustädt 
gemeinsam mit Sallmannshausen,
Akkordeon: Hartmut Stunz

Zum Gottesdienst an der Kaffeetafel wird sehr herzlich  
eingeladen: 
Wohltuende Worte der Bibel, musikalische Unterhaltung mit 
Volksliedern, Kaffeetrinken, Gespräche und Begegnungen in gu-
ter Gemeinschaft. 
Kommen Sie mal mit! Herzlich willkommen!

Weihnachten: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist 
heute der Heiland geboren.
�  Lukas 2, 10.11:

�

Freitag, 22. Dezember
10.30 Uhr Foyer Pflegecentrum mit Haus Anna und Haus 

Sonnenschein: 
Gottesdienst zum Weihnachtsfest,
Orgel: Frau A. Stunz

Samstag, 23. Dezember
17.00 Uhr Kirchplatz Untersuhl - zentral: Bläsermusik mit 

dem Evangelischen Posaunenchor Obersuhl zur 
gemeinsamen Einstimmung auf das Weihnachts-
fest (für das leibliche Wohl ist gesorgt)

Sonntag, 24. Dezember
(Heiliger Abend- Groß und Klein tragen zum Gelingen bei:)
15.00 Uhr Erlöserkirche Neustädt: 

Christvesper mit dem Posaunenchor Blanken-
bach-Neustädt,
Leitung: Herr B. Göpel

16.00 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: Christvesper, Or-
gel: Herr Janus; anschl. weihnachtlicher Empfang 
an der Krippe auf der Kirchwiese

16.00 Uhr Rundkirche Untersuhl: Christvesper,
Orgel: Frau A. Stunz

17.00 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Christvesper,
Orgel: Frau A. Stunz
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nachtsbotschaft zu den Hirten brachten, heißt es, „die Klarheit 
des Herrn leuchtete um sie“. Zu Weihnachten scheint ein anderes 
Licht auf diese Welt. Ein Licht, das von dem neugeborenen Kind 
in der Krippe ausgeht und der Not der Welt nicht ausweicht. Ein 
Licht, das Trost zu den Traurigen bringt und Hoffnung verheißt.
+Montag, 01.01., 10:15 Uhr;
Das ZDF überträgt aus der Dresdner Frauenkirche den festlichen 
Neujahrsgottesdienst „Proben wir’s mit Liebe!“. Im Mittelpunkt 
des festlichen Neujahrsgottesdienstes steht die biblische 
Jahreslosung für das Jahr 2024: „Alles, was ihr tut, geschehe in 
Liebe“ (1. Korinther 16,14). Kann diese Aufforderung den Test im 
Alltag bestehen? Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke hat 
Menschen aus dem Umfeld der Frauenkirche eingeladen, eine 
Woche lang mit diesem Satz durch ihr Alltagsleben zu gehen. 
Herausgekommen sind Tagebücher mit erstaunlichen und 
berührenden Geschichten, von denen einige im Gottesdienst zu 
hören sein werden.

- ARD Fernsehgottesdienste:
+ Sonntag, 24.12., 16:10 Uhr;
Das Erste überträgt die evangelische Christvesper aus der Em-
mauskirche in Karlsruhe. Der Gottesdienst steht unter dem Mot-
to „Folge Deinem Stern“. Der Stern von Bethlehem wird in dieser 
weihnachtlichen Feier als Symbol für die Suche nach Orientie-
rung in komplizierten Zeiten dargestellt. Zugleich steht dieses 
weihnachtliche Symbol, das viele Krippendarstellungen ziert, für 
die Sehnsucht der Menschheit nach Frieden im Nahbereich und 
in der Welt.
+ Sonntag, 31.12., 16:45 Uhr;
Unter dem Leitwort „Meine Zeit in Gottes Händen“ überträgt 
das Erste den ökumenischen Silvestergottesdienst aus der Hei-
liggeistkirche in Frankfurt. Das Motto des Gottesdienstes „Meine 
Zeit in Gottes Händen“ stammt aus Psalm 31 der Bibel. Es geht 
darum, was Menschen zum Jahreswechsel bewegt: Gelungenes 
und gute Begegnungen, aber auch enttäuschte Erwartungen 
oder ein Abschied. Der Gottesdienst ermutigt, loszulassen und 
gestärkt und zuversichtlich das neue Jahr anzunehmen, gebor-
gen in Gottes Händen.

- Radio-Gottesdienst MDR Kultur aus dem Sendegebiet: 10:00 
Uhr.

- Offene Kirche für Stille, Gespräch oder Gebet:
donnerstags 15:00 - 17:00 Uhr in der Kath. Herz-Jesu Kirche, 
Wilhelmstr. 82.

Aus den Gemeinden:
- KinderKirchenKlub Untersuhl

Für wen? für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse
Wo? DGH am Kirchplatz Untersuhl
Wann? Mittwochs 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Wer? Kirchengemeinden Pfarrbereich Gerstungen
Wir spielen, basteln, beten, lachen, singen und hören Geschich-
ten aus der Bibel. Wir freuen uns auf Dich!
Die Kinder vom KinderKirchenKlub und Nora Vajen-Otto;

- KinderKirchenKlub Neustädt:
mit Diakon Herrn Jörg Rumpf und anfangs mit Victoria Simon 
nach Absprache;

Die Angebote des Gemeindepädagogen der 
Region veröffentlicht Diakon Herr Jörg Rumpf 
selbständig und erscheinen separat.

-Konfirmanden-Zeit:
jeweils nach Absprache in den Gruppen 
der Achtklässler und der Siebtklässler; 
weitere Interessierte sind jederzeit herzlich 
willkommen!

- Chöre:
Nach Absprache treffen sich der Chor „Werralichter“ in Gerstun-
gen, die „Chor-Gemeinschaft“ in Untersuhl, der regionale Posau-
nenchor in Marksuhl und die Gitarrengruppe in Gerstungen so-
wie der Posaunenchor Neustädt/Blankenbach.

Sonntag, 24. Dezember (Christnacht -zentral:)
22.30 Uhr Katharinenkirche: Musikalische Christmette mit 

den Chören „Werralichter“, Leitung Frau  
K. Martens, und der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde aus Oberellen, Leitung Frau A. Hieß;
Orgel: Herr Markus Eisenhauer

�

Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag -zentral:)
10.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Weihnachts-Got-

tesdienst mit der kath. Gemeinde;
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann;
mit Posaunenchor (kleine Besetzung)

�

Der Engel
Ich bringe das Andere. Jedes Mal, wenn ich über die Schwelle 
gehe. Jedes Mal, wenn ich in einen Traum trete. Jedes Mal, 
wenn ich im Gewand eines Anderen sichtbar werde.
Die Meisten erkennen mich nicht. Aber das macht nichts.
Nicht ich bin wichtig, sondern meine Botschaft. Ich flüstere 
sie in ihren Schlaf. Ich sage sie ihnen ins Gesicht. Ich lege sie 
in den Weg.
Geduldig bin ich und hartnäckig. Ich trete in ihr Leben.
Ich warte auf Einlass in ihr Herz.
Manchmal muss ich zwei Mal anklopfen, drei Mal.
Ich stehe auf der Schwelle. Meine Worte sind:
Du trägst Gott in dir. Erschrick nicht. Gott wird wachsen in dir.
Gib ihm Wohnung und bring das Heilige zur Welt.
� Aus: der andere advent

�

Sonntag, 31. Dezember (Silvester)
09.30 Uhr Rundkirche Untersuhl: Gottesdienst mit Abend-

mahl, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
10.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Gottesdienst mit 

Abendmahl, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
Montag, 1. Januar (Neujahr)
14.00 Uhr Georgenkirche Eisenach: Verabschiedung von 

Pfarrer Stephan Köhler
�

Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres 
stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Unge-
wissheit entgegengehen kann.
Aber er antworte: Gehe nur hin in die Dunkelheit und lege 
deine Hand in die Hand Gottes! Das ist besser als ein Licht und 
sicherer als ein bekannter Weg.
� Aus China

�

Samstag, 6. Januar (Epiphanias - Fest der Erscheinung des 
Herrn)
17:00 Uhr Nikolaikirche Eisenach: Musikalischer Gottesdienst 

mit der Concordia-Kantorei des Kirchenkreises
Sonntag, 14. Januar
09.30 Uhr Untersuhl: Gottesdienst zu Epiphanias

im Gemeinderaum, Orgel: Herr Janus
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst zu Epiphanias

im Gemeinderaum, Orgel: Herr Janus
�
Zum Vormerken:
Freitag, 26.01. „Versöhnung“ - Kirchen-Ältesten-Tag des Kirchen-
kreises in der Nikolaikirche Eisenach

Die Termine der Gottesdienste sind auch im Internet auf der 
Homepage zu finden.

Gottesdienste im TV und im Radio:
- ZDF Fernsehgottesdienst: sonntags 09:30 Uhr,
+ Sonntag, 24.12., 22:30 Uhr;
Das ZDF überträgt die Christmette „Im neuen Licht“ aus der 
Kirche am Markt in Hamburg-Niendorf: Als die Engel die Weih-
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Adventssingen für Groß und Klein zur Gerstunger Weihnacht 
am Schloss in der Katharinenkirche Gerstungen
Zum Adventssingen in der Katharinenkirche am 1. Advent mit 
Kantorin Frau Hofmann und Pfarrer Tittelbach-Helmrich erfreute 
der Posaunenchor Groß und Klein. Ehrenamtliche übernahmen 
Lesungen, schmückten die Kirche adventlich und sorgten für den 
Winterdienst zum Kirchgang.

Jubiläums-Konfirmation unserer Kirchengemeinden  
am 12. Mai 2024
Unsere vier Kirchengemeinden laden herzlich zur Jubiläums-
Konfirmation am 12. Mai 2024 zentral in die Katharinenkirche ein. 
Die Silbernen Konfirmanden wurden 1999, die Goldenen Konfir-
manden 1974, die Diamantenen Konfirmanden 1964, die Eiser-
nen 1959, die Gnaden-Konfirmanden 1954 eingesegnet. Dane-
ben sind auch diejenigen eingeladen, die anderswo konfirmiert 
wurden, zugezogen sind und heute in unseren Orten leben. 
Auch einzelne Teilnehmer/innen sind herzlich willkommen! Bitte 
melden Sie sich ggf. gern einzeln im Büro des Pfarrbereichs an!

Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde für das Jahr 2024
Die neuen Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde für das 
Jahr 2024 sind im Handel erhältlich. Aus einer Sammlung von 
rund 1.800 Sprüchen werden jeden Tag zwei Verse aus Altem 
und Neuem Testament gezogen. Ergänzt werden diese durch 
passende Gebete oder literarische Texte. Auch eine Edition für 
junge Menschen ist erhältlich.

Gedenken zum Totensonntag in den neun Kirchengemeinden 
der Pfarrbereiche Gerstungen und Marksuhl-Eckardtshausen
„Haltet Eure Hoffnung wach!“ - Mit dem Bibelwort aus dem 2. Pe-
trusbrief gedachten die neun Kirchengemeinden sowie im Pfle-
gecentrum am Totensonntag der Verstorbenen. Gottes Wort, Ge-
bet, Musik mit Orgel, Kirchenchor oder Posaunenchören, Kerzen, 
Blumen, Engel, Glockengeläut berührten. Das feierliche Gedächt-
nis der Gemeinden bezog sich auch auf all unsere verstorbenen 
Lieben, sowie der Toten, die niemand beweint, der Opfer in den 
Kriegsgebieten und von Unfällen, ebenso auf Angehörige und 
Leidtragende. Vielen Dank allen Mitwirkenden.

Unsere Verstorbenen ruhen in Frieden und das ewige Licht 
leuchte ihnen!

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die 
stillen Lande, als flöge sie nach Haus.“
� aus „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff

Ein sehr herzliches Dankeschön all denen, die die Arbeit unse-
rer Kirchengemeinden durch ihre Gebete, Ideen, praktische Hilfe, 
Spenden, Kirchensteuern und Kirchgeld unterstützen!

Büro unserer Kirchengemeinden
An der Kirche 6, 99834 Gerstungen

Tel.: 036922 20296,
E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de
Website: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

Evangelisches Pfarramt Marksuhl
Ev. Kirchgemeinden Burkhardtroda, Eckardtshausen, Etterwinden, Marksuhl und Wolfsburg-Unkeroda

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen

Advent
staunend zusammen halten
den ruf der vögel hören
leben pocht in winterharter erde
streckt zarte adern himmelwärts
eine liebe wird geboren
und die welt wird licht
� aus: Andere Zeiten

Sonntag, 17. Dezember (3. Advent)
09:00 Uhr Haus der Begegnung Marksuhl: Gottesdienst am 

Adventskranz,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Weihnachten: 
„Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, 
der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns sei-
nen Sohn.“

Mittwoch, 20. Dezember
10:30 Uhr Wohn- und Pflegezentrum Marksuhl: 

Gottesdienst zum Weihnachtsfest,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Sonntag, 24. Dezember
(Heiliger Abend-Groß und Klein tragen zum Gelingen bei:)
15:30 Uhr Kirche Etterwinden: Christvesper
16:00 Uhr Annenkirche Burkhardtroda: Christvesper
16:30 Uhr Erlöserkirche Wolfsburg-Unkeroda: Christvesper
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10.30 Uhr Hubertuskirche Marksuhl: 
Gottesdienst zu Epiphanias,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Sonntag, 14. Januar
09:00 Uhr Matthäuskirche Eckardtshausen:

Gottesdienst zu Epiphanias
10:00 Uhr Kirche Etterwinden: Gottesdienst zu Epiphanias
11:00 Uhr Annenkirche Burkhardtroda:

Gottesdienst zu Epiphanias
�
Zum Vormerken:
Freitag, 26.01. „Versöhnung“ - Kirchen-Ältesten-Tag des Kirchen-
kreises in der Nikolaikirche Eisenach
Die Termine der Gottesdienste in der kommenden Zeit sind auch 
im Internet auf der Homepage zu finden

Konfirmandenunterricht und Christenlehre
Die Angebote des Gemeindepädagogen der Region veröffent-
licht Diakon Herr Jörg Rumpf selbständig und erscheinen sepa-
rat. Mit Kantorin Frau Hofmann finden die Christenlehre sowie 
die Proben des Kirchenchores und Posaunenchores zu den ver-
abredeten Zeiten im Haus der Begegnung, Pfarrgässchen 4, in 
Marksuhl statt.

Adventsmusik für Groß und Klein zur Marksuhler Schlossweih-
nacht in der Hubertuskirche
Zur Adventsmusik unserer Kirchengemeinden mit Kantorin Frau 
Hofmann und Pfarrer Tittelbach-Helmrich am 1. Advent in der 
Hubertuskirche erfreuten der Posaunenchor, der Kirchenchor 
und der Flötenkreis Groß und Klein. Ehrenamtliche übernahmen 
Lesungen, schmückten die Kirche sowie das Haus der Begeg-
nung und sorgten für den Winterdienst.

Zur Marksuhler Schlossweihnacht brachte der Posaunenchor an-
schließend weihnachtliche Weisen auf dem winterlichen Schloss-
hof zu Gehör. Vielen Dank allen Beteiligten.

17:30 Uhr Hubertuskirche Marksuhl: Christvesper
17:30 Uhr Matthäuskirche Eckardtshausen: Christvesper
�

Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das 
auf unsren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt.
� Friedrich von Bodelschwingh

�

Sonntag, 24. Dezember (Christnacht zentral:)
22:30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Musikalische Christ-

mette mit den Chören „Werralichter“, Leitung Frau 
K. Martens, und der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde aus Oberellen,
Leitung Frau A. Hieß,
Orgel: Herr Markus Eisenhauer

Montag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag zentral:)
10:00 Uhr Hubertuskirche Marksuhl: Weihnachts-Gottes-

dienst mit Kirchenchor und Posaunenchor,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Sonntag, 31. Dezember (Silvester zentral)
15:30 Uhr Kirche Etterwinden: Gottesdienst
17.00 Uhr Hubertuskirche Marksuhl: Gottesdienst,

Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
Montag, 1. Januar
14.00 Uhr Georgenkirche Eisenach:

Verabschiedung von Pfarrer Stephan Köhler
�

Fang hier an:
Geliebt.
Braucht es irgendein anderes Wort? Irgendeinen anderen Se-
gen, der vergleichbar wäre mit diesem Namen, diesem Wissen?
Geliebt.
Es trifft heilig auf das Herz, das sich danach sehnt, neu zu wer-
den. Es trifft heilend auf die Seele, die von vorne beginnen will.
Geliebt.
Wiederhole es, auch wenn es sich vielleicht zunächst seltsam 
anhört, beobachte, wie es ein Teil von dir wird. Wie du wirst, 
als hättest du dich noch nie selbst gekannt. Als wenn du jemals 
anders hättest sein können. Also so:
Geliebt.
Und dann: Gehe weiter, denn das Leben liegt immer vorne.
� Jan Richardson

Donnerstag, 4. Januar
14:30 Uhr Haus der Begegnung Marksuhl: 

Gemeindenachmittag
In diesem Gemeindenach-
mittag begrüßen wir als Re-
ferentin Frau Christiane Möl-
ler aus Eisenach. Frau Möller 
wird uns über ihre Arbeit als 
Paramentikerin und Textil-
künstlerin erzählen, über 
Materialien, Entstehung von 
gewebten Kunstwerken, 
Ausführung und vieles mehr.
Interessierte sind herzlich 
eingeladen. Wenn es Ihnen 
möglich ist, melden Sie sich 
für diesen Nachmittag tele-
fonisch bei Frau Heidi Ger-
nand (036925 90034) an.

Samstag, 6. Januar
17:00 Uhr Nikolaikirche Eisenach: Musikalischer Gottesdienst 

an Epiphanias mit der Concordia-Kantorei des  
Kirchenkreises

Sonntag, 7. Januar
09:15 Uhr Erlöserkirche Wolfsburg-Unkeroda: 

Gottesdienst zu Epiphanias,
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
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Archiv der Kirchengemeinden des Pfarramtes Marksuhl geord-
net und ins Landeskirchenarchiv nach Eisenach transportiert

� Foto: Paul-Philipp-Braun
Die Leiterin Frau Neuß, Pfarrer Tittelbach-Helmrich und Älteste 
haben im Dezember das Archiv des Pfarramtes Marksuhl im Haus 
der Begegnung gesichtet, geordnet und beräumt. Dazu gehör-
ten u.a. alte Bücher, Kirchenbücher zu Taufe, Konfirmation, Hoch-
zeit und Bestattung, Chroniken, Akten, Rechnungen und His-
torisches aus den Orten. Das Archivgut der Kirchengemeinden 
Marksuhl, Eckardtshausen, Burkhardtroda und Förtha wurde mit 
zwei Transporten nach Eisenach verbracht. Im Herbst wurde be-
reits das Pfarrhaus-Archiv aus Eckardtshausen mit Etterwinden 
und Wolfsburg-Unkeroda nach Eisenach transferiert wie berich-
tet. Das Landeskirchenarchiv Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 88, 

ist das zentrale Kirchenarchiv der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM). Es hat den Auftrag, die schriftlichen Quellen 
des Kirchlichen Lebens in seinen Zuständigkeitsbereichen dauer-
haft zu verwahren, zu erschließen und der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen: www.landeskirchenarchiv-eisenach.de

Ein sehr herzliches Dankeschön all denen, die die Arbeit unse-
rer Kirchengemeinden durch ihre Gebete, Ideen, praktische Hilfe, 
Spenden, Kirchensteuern und Kirchgeld unterstützen!

Ev. Pfarramt Marksuhl-Eckardtshausen:

Das Gemeindebüro der Kirchengemeinden ist telefonisch er-
reichbar dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Marksuhl, Pfarrgässchen 4, 99834 Gerstungen

Tel.: 036925-60334
E-Mail: marksuhl@kirchenkreis-eisenach.de
Website: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de
Vakanzverwalter des Pfarramtsbereiches Marksuhl-Eckardts-
hausen ist:
Pfarrer Arne Tittelbach-Helmrich
Pfarrer im Pfarramtsbereich Gerstungen

Tel.: 036922 20296
E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de

Ev.-Luth. Pfarramt Oberellen
Kirchengemeinden Förtha, Oberellen, Unterellen und Lauchröden

Pfarrer Dr. Michael Beyer

Pfarrbüro: Friedensteinstr. 46,
99834 Gerstungen/OT Oberellen

Privat: Schulplan 1,
99817 Eisenach/OT Neuenhof

Erreichbar unter: 036925/27533
dienstags von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs von 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Am Montag ist der dienstfreie Tag des Pfarrers; für seelsorgerli-
che Notfälle ist er natürlich dennoch erreichbar.
Die Kirchrechnerin Frau Anacker ist freitags von 10.00 Uhr - 12.30 
Uhr im Büro des Pfarramtes in Oberellen.
E-Mail: oberellen@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 17.12.2023 (3. Advent)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Pfarrhaus Lauchröden
14.00 Uhr Singe-Gottesdienst/ Kirche Oberellen

Anschließend Weihnachtsmarkt
Samstag, 23.12. 2023
17.00 Uhr Andacht zum Licht von Bethlehem, das gerne mit-

genommen werden kann / Dreifaltigkeitskirche 
Unterellen

Sonntag, 24.12.2023 (Heiligabend - 4. Advent)
15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel / St. Martinskirche 

Lauchröden
16.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel/ Kirche Oberellen
17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel/ Kirche Förtha
18.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel/ Dreifaltigkeitskir-

che Unterellen
1. Weihnachtstag, 25.12.2023
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst/ Gemeindehaus Oberel-

len
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst/ Gemeinderaum Förtha
2. Weihnachtstag, 26.12.2023
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst / Dreifaltigkeitskirche 

Unterellen
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst/ Pfarrhaus Lauchröden
Silvester, 31.12.2023
16.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Gemeindehaus Oberellen
16.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Dreifaltigkeitskirche Unter-

ellen

17.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Gemeinderaum Förtha
17.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Pfarrhaus Lauchröden
Sonntag, 07.01.2024
09.30 Uhr Gottesdienst im neuen Jahr/ Pfarrhaus Lauchrö-

den
15.00 Uhr Musikalische Andacht zur Nachweihnachtszeit/ 

Dreifaltigkeitskirche Unterellen
Gestaltet vom Kirchenchor Lauchröden, Sängern 
aus Unterellen und Unhausen sowie dem Flöten-
kreis Herleshausen

Sonntag, 14.01.2024
09.30 Uhr Gottesdienst/ Gemeinderaum Förtha
11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss der 

Allianz-Gebetswoche/ Kapelle der Ev.-freikl. Ge-
meinde Oberellen, Kapellenstr.

Christenlehre

montags
16.00 Uhr Krippenspielproben / Pfarrhaus Lauchröden
Nächste Christenlehre in Lauchröden:
Montag, 22.01.2024
16.00 Uhr im Pfarrhaus
Donnerstag, 14.12.2023 und 25.01.2024
16.00 Uhr Gemeinderaum Förtha
17.00 Uhr Gemeindehaus Oberellen
Donnerstag, 21.12.2023 und 18.01.2024
17.00 Uhr Gemeinderaum Unterellen
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Vorkonfirmandenzeit
Immer dienstags um 16.00 Uhr/ Gemeindehaus Oberellen
In den Ferien findet keine Vorkonfirmandenzeit statt!

Konfirmandenzeit

Samstag, 27.01.2024
10.00 Uhr -
13.00 Uhr Pfarrhaus Neuenhof

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen aller Ge-
meindekirchenräte unseres Pfarrbereiches ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein von Gott behütetes neues Jahr.

Herzlich grüßt
Ihr
Pfarrer Dr. Michael Beyer

Evang. Freikirchliche Gemeinde Oberellen

Wir feiern Gottesdienst am

17. Dezember 2023
um 10:00 Uhr
24. Dezember 2023
um 17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

31. Dezember 2023
um 10:00 Uhr Gottesdienst zum Jahresabschluss

und laden herzlich dazu ein!

Wir wünschen friedvolle und gesegnete Weihnachtsfeiertage!

Katholische Kirchgemeinde Herz-Jesu Gerstungen
So unglaublich,

dass sich nur wenige finden:
G O T T

(be)sucht uns

Sonntag; 17.12.2023:
08.30 Uhr: Gottesdienst: Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzu-

legen für das Licht

Donnerstag 21.12.2023:
15.00 Uhr bis
17.00 Uhr:

mit Unerwartetem rechnen!

17.00 Uhr: Friedensgebet: Lassen sich Menschen (von Gottes 
Angebot) erreichen?

Samstag; 24.12.2023:
17.00 Uhr: Krippenandacht
Sonntag 25.12.2023
09.30 Uhr: hl. Messe: „Lasst uns nach Betlehem gehen, um zu 

sehen, was uns gesagt wurde.“
Montag, 26.12.2023:
10.30 Uhr: Katharinenkirche - ökumenischer Gottesdienst: 

„wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird 
gerettet.“

Musikalische Andacht zur 
Nachweihnachtszeit in Unterellen
Zum Vormerken!
Am 7. Januar 2024 gibt es in der Untereller Kirche um 15.00 
Uhr eine musikalische Andacht zur Nachweihnachtszeit.

Diese wird gestaltet von Sängerinnen und Sängern aus 
Lauchröden, Unterellen und Unhausen sowie dem Flöten-
kreis Herleshausen.

Alle sind dazu herzlich eingeladen.

Michael Janus
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VEREINSNACHRICHTEN

Kultur- und Förderverein Eckardtshausen
Wir schmücken unseren Weihnachtsbaum
Die Kreativ-Werkstatt des Kultur- und Fördervereins Eckardts-
hausen e.V. hat am 29. November 2023 die Kinder des Ortes wie-
der zu einem Bastelnachmittag eingeladen.

Dieser Nachmittag stand in 
diesem Jahr unter dem Motto:
„… es war einmal ein Nadel-
baum, der wartete im Wald 
schon seit langem darauf, zu 
einem wunderschönen Weih-
nachtsbaum zu werden. In 
all den Jahren, die vergingen, 
wählte keiner ihn aus. Keiner 
konnte sehen, wie sehr er es 
sich wünschte die Augen der 
Menschen zum Strahlen zu 
bringen. Aber nun war es end-
lich so weit. Von nah und fern 
hatte man vernommen, dass 
in Eckardtshausen die Kinder 
wunderschöne Zeichnungen 
und Basteleien vorbereiten, 
um den Weihnachtsbaum des 
Ortes zu verschönern. 
Da war es gar nicht mehr so 
schlimm, dass unserem Bäum-
chen hier und da ein paar Äste 
fehlten. Und so wurde dieser 
Baum auserkoren den Linden-
platz in Eckardtshausen in der 
Vorweihnachtszeit zu erleuch-
ten…“.
Alle Mitwirkenden hatten viel 
Spaß bei der Gestaltung der 
weihnachtlichen Dekoratio-
nen. Es wurde gemalt, geklebt 
und gefädelt.

Am Vorabend des ersten Advents wurde der Baum von den Kin-
dern mit großer Begeisterung geschmückt. Der schneebedeckte, 
geschmückte Baum und die winterlichen Temperaturen riefen 
bei allen die ersten Vorfreuden auf die Weihnachtszeit hervor.

Aber dies war nicht das einzige Highlight des Tages. Die Weih-
nachtswichtel der Kirmesgesellschaft Eckardtshausen e.V. hatten 
in der Zwischenzeit weihnachtliches Ambiente ins Kulturhaus ge-
bracht. Mit heißen Wintercocktails, Leckereien vom Grill und Vie-
lem mehr fand der Tag einen wunderbaren Abschluss.

Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern und wünschen eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit!

Kultur- und Förderverein Eckardtshausen e.V.
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Kultur- und Heimatverein Gerstungen
Gerstunger Weihnacht 2023
Endlich war es wieder soweit, nach einigen Jahren Pause, fand 
am 2. Dezember die Gerstunger Weihnacht statt.

Ab 14 Uhr waren die Kaffeestube der AWO geöffnet und man 
konnte dem Theaterstück des AWO Kindergartens „Am Stor-
chennest“ lauschen. Sowohl auf dem Schlosshof als auch in der 
Schlosshofpassage präsentierten einige Händler ihre unter ande-
rem selbst hergestellten Produkte, und die Gerstunger Vereine 
sorgten mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Be-
sucher.

Das weihnachtliche Konzert in der Katharinenkirche und der Pup-
penspieler im Schloss lockten viele große und kleine Zuhörer an.

Das Gerstunger Jugendzentrum und die Bibliothek boten jeweils 
die Möglichkeit weihnachtliche kleine Geschenke zu basteln, was 
viele Kinder gerne genutzt haben.

Auch die Gerstunger Grundschule war virtuell zu sehen. Die Ge-
sangs- und Gedichtbeiträge konnten per Video in den Räumen 
der Bibliothek bestaunt werden.

Das Werratalmuseum war ebenfalls geöffnet, dort hatte man Ge-
legenheit sich zusätzlich noch eine weihnachtliche Bilderausstel-
lung anschauen.

Wir danken allen Vereinen für die Zusammenarbeit und freuen 
uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Wir hoffen, dass es allen gefallen hat und wir sie im nächsten Jahr 
zur Gerstunger Weihnacht wieder begrüßen dürfen.

Der Vorstand vom Kultur- und Heimatverein Gerstungen wünscht 
allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.
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Freiwillige Feuerwehr Gerstungen
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest. Möge Ihnen das neue Jahr 
Glück, Gesundheit und Sicherheit bringen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Der Vorstand des Feuerwehrvereins Gerstungen sowie 
die Leitung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Gerstungen

Werratalverein 1883 e.V.  
ZV Brandenburg
„Der Vorstand des Werratalvereins 1883 e.V. ZV Brandenburg 
wünscht seinen Vereinsmitgliedern sowie allen Bewohnern 
des Werratals ein besinnliches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, glückliches neues Jahr!
Wie letztes Jahr, wird auch in diesem Jahr unser beleuchte-
ter Weihnachtsbaum den Bergfried der Brandenburg zieren 
und sein Licht uns durch die Weihnachtszeit ins neue Jahr 
begleiten.
Weiterhin möchten wir uns bei allen Vereinsmitgliedern für 
den Einsatz im Verein und bei allen Besuchern der Branden-
burg für Ihr Interesse und die Spendenbereitschaft bedan-
ken.“

AWO Ortsverein
Liebe AWO Mitglieder sowie Seniorinnen- und Senioren der 
Gemeinde Gerstungen, Ihnen und Ihren Familien wünschen 
wir ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest sowie Glück 
und Gesundheit für das Jahr 2024.
Vorstand des AWO Ortsvereins Gerstungen

Weihnachtsgrüße Weihnachtsgrüße 
Kleintierzuchtverein Marksuhl e.V.
Auf diesem Wege möchten wir allen Vereinsmitgliedern so-
wie deren Angehörigen, allen Sponsoren und allen Freun-
den der Kleintierzucht, die uns im Jahr 2023 wieder tatkräftig 
unterstützt haben, ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Möge 
2024 für alle ein gutes und erfolgreiches Jahr werden.
Der Vorstand

SV Germania Unterellen e.V.
Der Vorstand des SV Germania Unterellen wünscht allen 
Mitgliedern und deren Familien ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie alles erdenklich Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit für 2024.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle allen 
Sponsoren und Gönnern für ihre Unterstützung und freund-
schaftliche Verbundenheit zum Verein sagen.
Der Vorstand

Angelverein Werra-Aue Gerstungen
Wir wünschen sehr fröhliche Weihnachtstage und einen gu-
ten Rutsch in das bald kommende Jahr!
Der Vorstand des Angelverein „Werra-Aue“ Gerstungen e.V., 
wünscht seinen Mitgliedern, den Freunden des Vereins und 
den Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern der Gemeinde Gers-
tungen, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Wir wollen uns bei folgenden Firmen für die Unterstützung 
im Jahr 2023 herzlich bedanken:
Angelshop Gunter Taubert, Baugeschäft Gisbert Hub, Fuhr-
unternehmen Nobert Knies, Zaunbau Marco Schrön, Metall-
bau Daniel Ahnemüller, Pizzeria 2000, 1a Brennstoffhandel 
Catrin Heinemann, sowie Landhandel Karl Triebstein.
Der Vorstand

Kleingartenverein  
„Am Tümpel“ e.V. Gerstungen
Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Angehörigen 
fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Der Vorstand
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Kleintierzuchtverein Unterellen
Der Vorstand des Kleintierzuchtverein T 497 Unterellen 
wünscht alles Mitgliedern, Sponsorgen sowie Freunden der 
Kaninchenzucht ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Susann Döring 
Vorsitzende

Jugend- und Kulturverein  
Untersuhl e.V.
Wir wünschen allen Mitgliedern, der Kirmesgesellschaft, 
Freunden & Bekannten, Unterstützern & Gästen mit Ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Jagdgenossenschaft Gerstungen
Wir wünschen unseren Mitgliedern und deren Familien eine 
frohe Weihnachtszeit sowie Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit für das kommende Jahr 2024.
Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns 
herzlich!
Der Vorstand

ESV Gerstungen
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Der Vorstand des 
ESV Gerstungen 1950 wünscht seinen Mitgliedern, Förde-
rern und Freunden des Sports sowie deren Familien frohe 
Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Start in 
das neue Jahr.
Und für alle, die Hilfe bei der Umsetzung Ihrer guten Vorsätze 
benötigen bei uns könnt ihr sie in die Tat umsetzen.

Gesangverein 1845 Marksuhl
Allen unseren Sängerinnen und Sängern des Gesangvereins 
1845 e.V. in Marksuhl wünschen wir frohe und besinnliche 
Weihnachten und viele gemütliche Stunden sowie einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2024!
Der Vorstand

Freiwillige Feuerwehr  
Lauchröden
Wir wünschen allen Kameradinnen und Kameraden, allen 
Ehrenmitgliedern, ihren Familien, den Kindern und Jugend-
lichen der Jugendfeuerwehr, allen Bürgern, Freunden und 
Unterstützern unserer Feuerwehr eine schöne Zeit der Ent-
spannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und 
dazu viele Lichtblicke im Jahr 2024!
Für die geleistete Arbeit und Einsatzbereitschaft in die-
sem Jahr möchten wir uns bei allen Kameradinnen und 
Kameraden bedanken. 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Jagdgenossenschaft  
Lauchröden
Die Jagdgenossenschaft Lauchröden wünscht allen Mitglie-
dern und deren Familien einen guten Start ins Jahr 2024, Ge-
sundheit, Glück und Lebensfreude!

unserer Vereineunserer Vereine



Ausgabe 25/2023	 Amtsblatt »NEUE WERRA-ZEITUNG«� Seite 30

die unser Innerstes zum Schwingen brachten; „Die Taubenfrau“ 
brachte uns zum Fliegen.

Untermalt wurden diese Augenblicke der Kunst durch Arne Pan-
ke an der Gitarre und Sophia Singer am Klavier, so dass der Aus-
druck der Texte nochmals verstärkt wurde.

Zwischendurch war es so still im „Laden“, dass wir es uns nicht 
gewagt haben, diese nachklingende Stille zu durchbrechen und 
DEN Applaus zu geben, den diese Darstellung verdiente. Jeder 
hat auf einen Start gewartet, der diese Anspannung durchbricht, 
um endlich wieder Luft holen zu dürfen, nur damit man nicht als 
erstes aus dem Himmel der dargestellten Lyrik fällt und auf dem 
Boden der Tatsachen landete. „Der Flug der Kraniche“ beflügelte 
uns zum Träumen, Innehalten und Nachdenken.

Herzlichen Dank auch wieder an unsere Cateringchefin Kers-
tin Brauburger für ihre kleinen feinen Köstlichkeiten, an unsere 
Dekoqueen Uda von Reeken sowie Ines Stützel für ihre wunder-
schönen Bilder von den Kranichen.

Sabine Quaas

Schützenverein Gerstungen 
1869 e. V.
Einladung zur 
Weihnachtsfeier
Wir laden alle Vereinsmitglie-
der mit ihren Partnern herzlich 
zu unserer diesjährigen Weih-
nachtsfeier in den Schützen-
raum ein.

Am Freitag, dem 15.12.23 starten wir ab 18 Uhr wie jedes 
Jahr mit einem Wettschießen um Gans, Pute und Ente.

In weihnachtlicher Stimmung wollen wir mit euch einen 
netten Abend in geselliger Runde verbringen. Für Verpfle-
gung ist gesorgt.

Mit besten Schützengrüßen
Der Vorstand

Der Laden

NEWS - NEWS - NEWS

Der „Flug der Kraniche“  
mit der „Taubenfrau“

Gänsehaut und Atemstillstände - so kann man diesen Abend be-
schreiben, jedenfalls aus meiner Sicht.

Die Vielschichtigkeit von unserer Jette alias „Die Taubenfrau“ 
zeigte sich wieder einmal in einer wunderbaren szenischen Le-
sung mit der musikalischen Unterstützung durch ihren Fels in der 
Brandung Arne Panke und dem Multitalent Sophia Singer.

„Die Taubenfrau“ nahm uns mit auf dem „Flug der Kraniche“ 
durch das Jahr. Ihre Lyrik stellte sie in verschiedenster Art der dar-
stellenden Kunst vor, ob nun gesprochen oder gesungen, ja, ich 
war positiv überrascht, unsere Jette hat eine klangvolle Gesangs-
stimme. Aber auch ihre Mimik und Gestik oder auch die stillen 
Momente, es war alles genau auf ihre Texte abgestimmt. Kleine 
feine Dinge kamen zum Einsatz - Federn oder leise Klangkörper, 
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Neujahrsempfang

Theater ist Kunst - Kunst ist Theater!
Nach der gelungenen Premiere in 2023, findet unter diesem Mot-
to im Januar 2024 erneut der gemeinsame Neujahrsempfang des 
Kunstvereins und der Theatergruppe Gerstungen statt.

Hierzu laden wir alle Mitglieder des Kunstvereins Gerstungen 
„Der Laden“ e. V. und der KunstGENuss Theatergruppe Gerstun-
gen e.V. recht herzlich am 20. Januar 2024 ab 15 Uhr in den „La-
den“ - Karlstr. 23 - ein. Gemeinsam wollen wir das neue Jahr be-
grüßen, das garantiert den ein oder anderen künstlerischen Hö-
hepunkt bereithalten wird.

Und wir möchten es natürlich auch wieder nicht 
versäumen, der Leidenschaft, die diese Mitglie-
der lieben und leben, die Bühne zu geben, die 
diese Leidenschaft verlangt. Daher sind Beiga-
ben in Form von selbstgeschriebener Lyrik, ge-
malten Emotionen oder szenische Einlagen ger-
ne gesehen und gehört.

Und was wäre so ein Event ohne das entspre-
chende Catering, welches in gewohnter Manier von unseren 
Mitgliedern selbst übernommen wird, sodass wir wieder mit al-
len Sinnen die Kunst genießen können, die uns verbindet. Denn 
auch in der Küche findet sich Kunst wieder.

Um den Neujahrsempfang künstlerisch abzurunden, würden wir 
uns sehr freuen, wenn alle Beteiligten das Neue Jahr in einem 
entsprechenden Kostüm huldigen - eurer Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt.

Voller Vorfreude auf einen abwechslungsreichen Neujahrs-
empfang, wünschen wir allen Mitgliedern beider Vereine und 
allen Kunstinteressierten der Gemeinde Gerstungen ein be-
sinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2024!

Sabine Quaas und Anika Zitzmann

Informationen der Rheuma-Liga SHG 35 Plus
Vom 02.-03.12.2023 fand das letzte Treffen für dieses Jahr der Mit-
glieder der Rheuma-Liga 35 Plus in Weimar statt.
Die Freude war groß, sich nach so langer Zeit wieder zu sehen. 
Das Wochenende lief unter dem Motto: „Rheuma und Klassik im 
Einklang“. Nach dem Besuch der Klassikerstätten, schlenderten 
wir gemeinsam über den schneebedeckten Weihnachtsmarkt.

Wir wünschen allen Mitgliedern der Rheuma-Liga 35 Plus eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein friedliches, gesundes Jahr 
2024.

Kontaktdaten:
Rheuma-Liga Thüringen e.V.
Selbsthilfegruppe 35 Plus
Cornelia Apelt
Grenzstraße 40, 99834 Gerstungen
Info-35@rheumaliga-thueringen.de

Der VdK-OV Werratal informiert!
Unser Vereinsnachmittag am 15.11.23 stand unter dem Motto 
Weihnachtsbasteln. Durch die Kreativität der Teilnehmer ent-
standen kleine Kunstwerke zum Dekorieren und Verschenken.

Veranstaltungsplan 2024  
des VdK Ortsverband Werratal

in den Räumen der kath. Kirche Gerstungen
17. Januar 15.00 Uhr Verbandsnachmittag
21. Februar 15.00 Uhr Verbandsnachmittag
20. März 15.00 Uhr Verbandsnachmittag
17. April 15.00 Uhr Verbandsnachmittag
15. Mai 15.00 Uhr Verbandsnachmittag
19. Juni 15.00 Uhr Verbandsnachmittag

(Programmänderungen vorbehalten)

Weitere Informationen wie Themen oder eventuelle Ergänzun-
gen zu den Vereinsnachmittagen werden wir in den Amtsblät-
tern veröffentlichen.

Eine besinnliche, ruhige und 
angenehme Weihnachtszeit sowie 

einen guten Rutsch in das neue Jahr
wünscht der VdK Ortsverband Werratal.

Alles Gute für das Jahr 2024!

Es grüßt
der Vorstand des VdK - OV Werratal� ov-werratal@vdk.de
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SaveSave
   the    the 

      date!      date!20242024

HELAU!

KARNEVAL
IM WALDFRIEDEN IN WOLFSBURG-UNKERODA

.ucc-ev.www de

KARNEVALKARNEVAL

Wolfsburg-Unkeroda
imim WaldfriedenWaldfrieden

28.01.  Kinderfasching    28.01.  Kinderfasching    
03.02.  Abendveranstaltung03.02.  Abendveranstaltung
10.02.  Abendveranstaltung10.02.  Abendveranstaltung
12.02.  Abendveranstaltung12.02.  Abendveranstaltung

  Ticket -Ticket - VorverkaufVorverkauf im DGH (12 € p.P.)
13.12. & 20.12.23 von 19-20 Uhr13.12. & 20.12.23 von 19-20 Uhr
Ticket -Ticket - HotlineHotline :: 036925-90462 036925-90462

Einladung zum 21. Hutzelfeuer
in Gerstungen

Wenn die Feiertage des Jahres 2023 vorbei
sind, möchten wir auch weiterhin im Jahr
2024 für Sie da sein.

Die erste Veranstaltung des Gerstunger
Feuerwehrvereins,

uunnsseerr  2211..  HHuuttzzeellffeeuueerr,,  ffiinnddeett
aamm  SSaammssttaagg,,  ddeemm  1133..  JJaannuuaarr  22002244

am Feuerwehr-Gerätehaus, Im Forst
in Gerstungen statt

Ihre ausgedienten Weihnachtsbäume werden
an den bekannten Ablageorten bis zum
12.01.2024 abgeholt:
• hinter dem Rathaus
• Kreuzung Marienstraße-Am Erlenbach
• Kohlbachstraße-Ecke Lindig
• Gartenstraße (schwarzer Tunnel)
• Siedlung, Wendehammer
• Rundkirche Untersuhl
• Adam-Ries-Straße
• Oberfeld, hinter Penny
• und am Feuerwehr-Gerätehaus

Das Programm mit folgenden Höhepunkten:
• 18 Uhr Fackelumzug vom Penny-Markt

zum Feuerwehr-Gerätehaus
• 19 Uhr Anzünden des Feuers
• Musik mit der Band „Galaxy Eventband“
• Glühwein
• Bratwurst, Fettbrot, Brezeln
• Fassbier und alkoholfreie Getränke

Der Eintritt ist frei!
Wir freuen uns auf ein schönes Fest
gemeinsam mit Ihnen!

Feuerwehrverein Gerstungen

SCHULNACHRICHTEN

Hospizprojekt der Eichelbergschule Berka/Werra
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Wie auch im vergangenen Jahr besuchte uns die vierte Klasse 
der Grundschule Berka/Werra und freute sich über die köstlichen 
Speisen oder selbstgebastelte Weihnachtsdekoration.

Am Ende des Tages konnte eine Spendensumme von rund 2000 
Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben werden. 
Die Freude über diese Summe war auf beiden Seiten sehr groß.

Ein besonderer Dank gilt dem REWE Markt in Berka/Werra sowie 
Kaufland in Hötzelsroda/Eisenach.

Alle Jahre wieder, diese Worte 
kennen sicher alle aus dem be-
kannten deutschen Weih-
nachtslied, aber für die Eichel-
bergschule haben diese drei 
Worte noch eine weitere Be-
deutung. Jedes Jahr zu Beginn 
der Adventszeit veranstalten 
die Schülerinnen und Schüler 
der zehnten Klasse das Hospiz-
projekt. In diesem Jahr fand 
diese wichtige und wertvolle 
Spendenaktion am 29.11.2023 
statt.

Im Unterricht erfolgt die Vorbereitung des Projektes in den Fä-
chern Religion und Ethik. In diesem Jahr übernahmen deshalb 
Stefanie Deringer (Religion) und Alexander Hofmann (Ethik) die 
Leitung. Gemeinsam mit den insgesamt 26 Mädchen und Jungen 
unserer zehnten Klasse wurde dann an der Umsetzung des Spen-
dentages gearbeitet.

In diesem Jahr erfolgte der Verkauf von vielen bunten Torten, 
Kuchen und Muffins. Natürlich wurde auch reichlich Herzhaftes 
wie Pizzabrötchen oder Brezeln angeboten. Aber auch verschie-
dene Weihnachtsdekoration oder kleine Weihnachtsgeschenke, 
die von verschiedenen Schulklassen gebastelt wurden, konnten 
erworben werden.
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KINDERGARTENNACHRICHTEN

Kindergarten „Am Storchennest“
Bald schon ist Weihnachtszeit...
...und voller Vorfreude stehen Kinder und Eltern des AWO Kinder-
gartens „Am Storchennest“ auf dem Schlosshof. Am 02.12.2023 
um 14:00 Uhr durften unsere Kinder mit einer kleinen Theater-
aufführung den Weihnachtsmarkt in Gerstungen eröffnen. Zwei 
Wochen vorher begannen die Vorbereitungen für das Stück „Der 
kleine Weihnachtsrabe“ (geschrieben von Katharina Kutter). Die 
Geschichte wurde vorgelesen und die Kinder durften sich aus-
suchen, welches Tier sie spielen wollten.

Dann wurde es praktisch. Tische hinstellen, Decken zurechtle-
gen, einen „Schneehaufen“ platzieren und los ging’s. Natürlich 
waren die ersten Proben noch chaotisch und etwas durcheinan-
der, aber mit jedem Tag, den wir dem Fest näherkamen, wurden 
alle sicherer und selbstständiger. Was aber noch viel wichtiger 
war: Jeden Tag hatten die Kinder Spaß beim Schauspielern. 

Mal mit Erstbesetzung, mal mit Zweitbesetzung, mal beide zu-
sammen. In unserer zweiten Probewoche hatten wir sogar schon 
ein paar Mal ein Publikum. Die Kinder der anderen Gruppen 
schauten sich begeistert das kleine Theaterstück an. Und in Zu-
sammenarbeit mit Katharina Dötterl vom Museum durften wir 
zum Üben sogar schon das richtige Mikrofon mit Lautsprecher 
benutzen!

Während das Wetter immer weihnachtlicher wurde, kamen alle 
Kinder schon richtig in Stimmung und sangen vergnügt die ein-
geübten Weihnachtslieder (und andere) vor sich hin. Am Sams-
tag war es dann so weit.

Dieses Mal vor einem größeren Publikum mit Erwachsenen. Das 
war für einige Kinder der erste große Auftritt. Aber unsere Proben 
zahlten sich aus. Jeder konnte seine Rolle überzeugend darstel-
len, alle Beteiligten sangen kräftig unsere Weihnachtslieder mit. 
Und als das Stück zu Ende ging, gab es einen echten Applaus für 
alle. Wir sind sehr stolz auf die Kinder, Eltern und Kolleginnen, be-
danken uns von Herzen für die gute Zusammenarbeit und freuen 
uns schon auf unseren zweiten Auftritt bei der Weihnachtsfeier 
des AWO Ortsvereins.

Der AWO Kindergarten „Am Storchennest“ wünscht allen ein 
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!

INFORMATIONEN PARTNERGEMEINDE

Weihnachtsgrüße aus der Partnergemeinde Breitenau
Liebe Freund*innen aus unserer Partnergemeinde Gerstungen,

ich wünsche ihnen und uns allen ein bisschen Liebe und ein 
friedvolles Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien. Gerade die 
Weihnachtszeit sollte ein Zeit der Ruhe, der inneren Einkehr, des 
„Tempo aus dem Leben nehmens“ sein, und genau das wünsche 
ich ihnen.

Leider waren im Jahr 2023 keine offiziellen gegenseitige Besuche 
möglich, aber im nächsten Jahr werden wir versuchen, einen Be-
such in ihrer Gemeinde zu organisieren.

Ich bedanke mich für die langjährige Freundschaft und Gemein-
departnerschaft und wünschen alles erdenklich Gute im Jahr 
2024.

Alles Liebe.

Bürgermeister
Alexander Lehofer
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VERANSTALTUNGEN

 

  EEiinn  bbeessoonnddeerreerr  AAbbeenndd    

                        IInn  bbeesstteemm  AAmmbbiieennttee  

                                      mmiitt  WWoorrttwwiittzz  uunndd    

                                                                LLiivvee--MMuussiikk  

Moderation: Matthias Klaß 

  
Samstag, den 16.12.2023 um 19.00 Uhr 

Dreifaltigkeitskirche in Unterellen 
 
Willst du auf die Bühne? Anmeldung unter 0172/2872063 

ELTETAL 
3. 

SPORTNACHRICHTEN

ESV Abteilung Kegeln

1. Mannschaft (2. Landesklasse):
KC Union Schweina/Bad Liebenstein  
- ESV Gerstungen � 5:1 / 2073:2049 Holz
Am 18.11.2023 fand das Spiel ESV Gerstungen gegen KC Union 
Schweina/Bad Liebenstein statt. Als erstes spielten Marcus Bauer 
481 Holz sein Gegner Matthias Roscher mit 513 Holz. Thomas 
Burkhardt hat 519 Holz sein Gegner Jürgen Kallenbach hat 523 
Holz. Steffen Heine hat 541 Holz sein Gegner Robin Heß hat 518 
Holz. Im letzten Durchgang spielten Andreas Weber 508 Holz 
und sein Gegner Andre Herzog 519 Holz.

2. Mannschaft (Wartburgliga):
ESV Gerstungen - SV Medizin Eisenach � 2:4 / 1819:1934 Holz
Am 18.11.2023 spielten ESV Gerstungen gegen SV Medizin Eise-
nach. Als erste spielte Antje Baumgärtner 350 Holz ihr Gegner 
Manuel Meyer 495 Holz. Frank Ludwig hat 499 Holz sein Gegner 
Klaus-Dieter Meyer hat 475 Holz. Franziska Wichert hat 474 Holz 
ihr Gegner Volker Bock hat 490 Holz. Als letztes spielten Julian 
Winning 496 Holz und sein Gegner Bernd Kallenbach 474 Holz.

Senioren (Thüringenliga):
SV Carl Zeiss Jena - ESV Gerstungen�  6:0 / 2232:2110 Holz
Am 25.11.2023 fand das Spiel ESV Gerstungen gegen SV Carl Zeiss 
Jena statt. Als erstes spielte Klaus Klehr 488 Holz sein Gegner 
Wolfgang Oestreicher hat 554 Holz. Holger Langendorf hat 558 
seine Gegner Frank Prengel und sein Auswechsel Spieler Andreas 
Guse spielten zusammen 554 Holz. Klaus Bauer hat 548 Holz sein 
Gegner Frank Heyer hat 564 Holz. Als letztes Jürgen Langlotz 516 
Holz und sein Gegner Bodo Bocklisch 560 Holz.

1. Mannschaft (2. Landesklasse):
SV Eintracht Berka/Werra 
- ESV Gerstungen � 3:3 / 2172:2158 Holz
Am 25.11.2023 spielten ESV Gerstungen gegen SV Eintracht Ber-
ka/Werra. Als erstes spielten Andreas Weber 576 Holz sein Geg-
ner Jens Hildebrand 568 Holz. Thomas Burkhardt hat 538 Holz 
sein Gegner Sascha Arnold hat 579 Holz. Marcus Bauer hat 515 
Holz seine Gegner Andreas Koslowski und sein Auswechsel Spie-
ler Edgar Endruschat spielten zusammen 500 Holz. Als letztes 
spielten Marcel Ludwig 529 Holz und sein Gegner Ralf Iffland 525 
Holz.

2. Mannschaft (Wartburgliga):
Eisenacher KV95 - ESV Gerstungen � 6:0 / 2058:1706 Holz
Am 3.12.2023 fand das Spiel ESV Gerstungen gegen Eisenacher 
KV95 statt. Am Anfang spielte Franziska Wichert 401 Holz ihr 
Gegner Erhard Kraus 505 Holz. Julian Winning hat 433 Holz sein 
Gegner Hans Siegl hat 532 Holz. Antje Baumgärtner hat 403 Holz 
ihr Gegner Manfred Kleinert hat 542 Holz. Als letztes spielten 
Jörg Zint 469 Holz und sein Gegner Gernot Lohse 479 Holz.

Ansetzung nächster Spiele

1. Mannschaft:
Am 06.01.2024 ESV Gerstungen gegen SV Herrenhof
Am 13.01.2024 SV Concordia Eisenach gegen ESV Gerstungen
2. Mannschaft:
Am 17.12.2023 KC Grün-Weiß Eisenach 2. gegen ESV Gerstun-

gen
Am 21.01.2024 ESV Gerstungen  

gegen KC Grün-Weiß Eisenach 3.
Senioren:
Am 09.12.2023 ESV Gerstungen gegen TSV Motor Gispersleben
Am 06.01.2024 ESV Gerstungen gegen Ohrdrufer KSV
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Adventumspielen in LauchrödenAdventumspielen in Lauchröden
Alle Jahre wieder...
spielen die Brandenburgmusikanten  
am 23. Dezember 2023 um. Beginn ist 15 Uhr unter  
der Linde. Ab 18 Uhr wird auf der Werrabrücke gespielt.
Die Brandenburgmusikanten sammeln auch in diesem Jahr 
für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.
Wir freuen uns auf einen stimmungsfrohen Tag  
und wünschen eine besinnliche Adventszeit!

Die Brandenburgmusikanten
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und signierte Epiphone Melody Maker E-Gitarre, 2. eine signierte 
Ovation Akustikgitarre der Kultband SILLY mit Gastsängern Ju-
lia Neigel und Toni Krahl, 3. ein von Billy Gibbons signiertes Tour 
Poster 2023 mit Gitarrenplektrum und Setlist (vom Musiker fest-
gelegte Reihenfolge von Liedern) zusammen mit seiner ebenfalls 
signierten Biografie.

Auch Erstspender: innen oder Neuspender: innen sind 
herzlich willkommen zur Spende und können an der großen 
Verlosungsaktion teilnehmen!

Mit Aktionen wie dieser soll noch mehr Aufmerksamkeit für die 
Wichtigkeit des Themas Blutspende generiert werden, denn die 
Spendebereitschaft in der Bevölkerung sinkt kontinuierlich. So 
braucht es ganz dringend mehr Menschen, die zum ersten 
Mal Blut spenden und dann auch regelmäßig. Denn nur ausrei-
chende Vorräte an Blutpräparaten im Blutdepot garantieren eine 
stabile Versorgung von Krankenhäusern und Gesundheitsein-
richtungen - gerade auch während der bevorstehenden Weih-
nachtsferien und Feiertage.

Voraussetzungen für das Spenden von Blut:
Spenden kann jeder Erwachsene ohne relevante Vorerkran-
kungen ab 18 Jahren.

Mit dem Wegfall der Altersobergrenze ist das Alter aktuell kein 
Ausschlussgrund mehr von der Blutspende. Somit haben mehr 
Menschen Zugang zur Blutspende und auch ältere Menschen 
können (wieder) spenden.Das Alter wird nicht mehr nach dem 
Geburtsdatum, sondern nach dem körperlichen Status beurteilt.
Vor jeder Spende werden Blutdruck, Puls und Temperatur ge-
messen sowie für die Blutspende notwendige Gesundheitsfra-
gen geklärt. Die Spendetauglichkeit entscheidet im Anschluss 
der anwesende Arzt. Vollblutspende: Frauen dürfen vier Mal, 
Männer sechs Mal innerhalb von 12 Monaten Blut spenden, wo-
bei ein Abstand von mindestens 8 Wochen zwischen zwei Spen-
den liegen muss.

Plasmaspende: Das Spenden von Blutplasma ist bis zu 60 Mal 
im Kalenderjahr möglich. Bitte zu jeder Spende den gültigen 
Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Veranstaltung  
im Wohn - und 
Pflegezentrum 
Marksuhl

AdventskaffeeAdventskaffee

Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023, findet der nächste 
Kaffeenachmittag in der Begegnungsstätte im Wohn- und 
Pflegezentrum Marksuhl, Ettenhäuser Weg 4 in Marksuhl, 
statt.

Beginn: 15.00 Uhr

Hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger sowie die Bewohner 
und deren Angehörige herzlich eingeladen!

Knutfeuer
13.01.2024 in Lauchröden

ab 10.00 Uhr sammelt die Feuerwehr alle bereitliegenden 
Weihnachtsbäume ein

ab 16:30 Uhr lädt die freiwillige Feuerwehr Lauchröden zum 
gemeinsamen Knut-Feuer bei Glühwein, Ge-
tränken und Bratwurst am Feuerwehrgeräte-
haus ein.

WISSENSWERTES

Aktion „Blutspenden rockt!“

Zusammenarbeit mit Stars aus Film- und 
Musikbranche wird fortgesetzt
Auch zu dieser Aktion wird der Suhler Blutspendedienst von 
internationalen und nationalen Stars unterstützt. Die Musikle-
gende Billy Gibbons von ZZ Top und die ostdeutsche Erfolgs-
band Silly mit ihren Gästen Julia Neigel und Toni Krahl haben 
der ITM Suhl - wieder mit Unterstützung des Musikmanagers 
Alex Becker, der schon die Hollywood-Legende Johnny Depp für 
die Blutspende begeistert hatte - vier exklusive Einzelstücke aus 
ihrem privaten Fundus für die Auslosung unter allen teilnehmen-
den Spendenden überlassen.

Jede Person, die im Aktionszeitraum vom 1. Dezember 2023 
bis zum 29. Februar 2024 Blut, Plasma oder/ und Thrombozy-
ten spendet, nimmt automatisch an der „Blutspenden rockt!“ 
Teil 2-Auslosung teil und sichert sich somit die Chance auf einen 
der exklusiven Preise: 1. eine von Billy Gibbons handbemalte 
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Ralf Schambach

Weinbergstraße 19
99834 Gerstungen
Mobil: 0172 - 9767181
E-Mail: ralfschambach915@gmail.com

- Dacheindeckungen aller Art
- Gerüstbau
- Spenglerarbeiten
- Schornsteinsanierung
- Fassadenverkleidung
- Zimmerei/Holzbau
- Abrissarbeiten
- Altbausanierung
-  Putz- und  

Pflasterarbeiten

Ob Dach oder Wand

 alles aus einer Hand

Dach, Fassaden & Holzbau
Hausmeister-Service

Wir helfen Ihnen!
Sie brauchen: Einen aktuellen GBA, 
Flurkarte, Wfl., Grundrissskizzen, 
Energieausweis, solvente Käufer, 
Kaufvertragsentwurf, Notar u. s. w.

Rufen Sie mich an:
Udo Schrön
Gebietsleiter der BKM
Tel. 036929 86453
oder 0171 8017593

* einem Energieverbrauchsausweis
* einer Marktwerteinschätzung
* erstellen Grundrißskizzen

Udo Schrön
GL der BKM in Thüringen
Thalbergstr. 37 • 99842 Ruhla

0171-8017593

60
25

Gleich anrufen!

Sie möchten 
Ihr Haus  
verkaufen?

Wir kaufen Ihr 
Wohnmobil & Wohnwagen!

0800-1860000 (kostenlos) 
www.ankaufwohnmobile.de

Testament- 
Erbrecht-Beratung

Gabi Viehmann - Fachanwältin
für Erbrecht und Familienrecht

Telefon 06621 797980
www.kreissl-morbach.de

  

Arbeit + Recht  Daniela Morbach
FA Arbeitsrecht, zertifizierte Beraterin 

für Kündigungsschutz VDA e.V.

06621 797980 
www.kreissl-morbach.de

Allen, die mich  
zu meinem

80. Geburtstag
mit lieben Wünschen, Blumen 
und Geschenken erfreuten, 
danke ich hiermit recht 

herzlich.

Hartmut Michel
Marksuhl,  

im November 2023

Danke!
 

Ein wunderbarer Mensch 
ist von uns gegangen 

 

GGuuddrruunn  HHeennttzzsscchheell  
ggeebb..  LLiinnddeemmaannnn  

  

**  2200..  1100..  11994499        ††  11..  1122..  22002233  
 

In liebevoller Erinnerung 
 

HHoorrsstt  uunndd  AAnnggeelliikkaa  LLiinnddeemmaannnn  
mmiitt  KKiinnddeerrnn  uunndd  FFaammiilliieenn  

RRoollff  LLiinnddeemmaannnn  
FFaammiilliiee  RReeiinnhhaarrdd  WWoollff  
ssoowwiiee  aallllee  AAnnggeehhöörriiggeenn  

 
GGeerrssttuunnggeenn, im Dezember 2023 

 
Die Trauerfeier findet im engsten 

Familienkreis statt. 
 
 

Für die bereits erwiesene  
und uns noch zugedachte Anteilnahme 
bedanken wir uns von ganzem Herzen. 

Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

In dankbarer Erinnerung
TraueranzeigenTraueranzeigenFamilienanzeigenFamilienanzeigen

für jeden familiären Anlass.
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Anzeige online aufgeben

Gerne auch telefonisch
unter Tel. 03677 2050-0

wittich.de/geburtstagsanzeigen

www.volksbund.de/
sammlung

Gemeinsam für 
den Frieden.

www.volksbund.de/sammlung

Danke für Ihre Hilfe!

www.volksbund.de/
sammlung

Gemeinsam für 
den Frieden.

www.volksbund.de/sammlung

Danke für Ihre Hilfe!

Zu jeder Zeit selbst gestalten!
 Anzeigen ONLINE BUCHEN: wittich.de/familienanzeigen
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NACHRUF
Wir trauern um 

Michael Wittich
Gesellschafter und Geschäftsführer der LW Medien GmbH, 

der am 3. Oktober 2023 im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Nach seiner Ausbildung zum Offsetdrucker erlangte Michael Wittich bereits in jungen Jahren seinen 
Meisterbrief. Aufgrund der gezielten Förderung seines Vaters und Unternehmensgründers Linus Wittich 
konnte er anschließend praktische Erfahrungen in einer Druckerei in den USA sowie beim Axel-Springer-
Verlag in Hamburg sammeln.
Linus Wittich verstarb leider viel zu früh im Jahre 1985. Kurz nach seinem Tod übernahm Michael Wittich die 
Geschäftsführung des Standorts Höhr-Grenzhausen.
Den Werten seines Vaters folgend, setzte er sich für Wachstum, technischen Fortschritt sowie nachhaltige 
unternehmerische Unabhängigkeit des Familienunternehmens ein. Dabei galt seine Fürsorge gleichermaßen 
und verantwortungsbewusst seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das Unternehmen war für Michael Wittich immer eine Herzensangelegenheit. Er hat im Kreise der Geschäfts-
führungen der anderen Standorte sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hohes Ansehen genossen.

Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Geschäftsführung sowie Belegschaft der Unternehmensgruppe WITTICH

LINUS WITTICH Medien Gruppe mit Standorten in Bad Neuenahr-Ahrweiler • Forchheim • Föhren • Fritzlar • Herbstein 
Herzberg (Elster) • Höhr-Grenzhausen • Hochfilzen • Langewiesen • Marquartstein • Sietow • Winsen (Aller)

Weinet nicht, dass ich von euch gegangen bin,
seid dankbar, dass ich so lange bei euch war.

Danksagung

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch lieb geschriebene und
gesprochene Worte, Geldzuwendungen sowie die Teilnahme an der Trauerfeier

für unsere liebe Entschlafene

Gisela Wawrzyniak
geb. Reißig

danken wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten recht herzlich.
Unser Dank gilt dem Bestattungshaus Anschütz für die vielfältige Hilfe und Unterstützung

 sowie Herrn Pfarrer Schneider für die tröstlichen und einfühlsamen Abschiedsworte.
Wir bedanken uns weiterhin bei Frau Hofmann für die musikalische Umrahmung in der Abschieds-

stunde und  Corinna`s  Blumenoase für die florale Ausgestaltung.
Besonderen Dank an Herrn Dr. Katzmann für die jahrelange Betreuung.

In liebevoller Erinnerung
Familie Wawrzyniak

im Namen aller Angehörigen

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de
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Allen Angehörigen, Freunden und Bekannten, die ihr 
Mitgefühl und ihre Anteilnahme auf überwältigende 
Weise zum Ausdruck brachten, danken wir herzlich. 
 

Besonderer Dank gilt  
• den Ärzten Dr. Armin und Marcus Barth sowie 

 Frau Dr. Sabrina Winges 
• den Zahnärzten Frau Dr. Birgit Baldofski 

und Herrn Dr. Hubert Engel 
• den Physiotherapie Praxen Thomas Erlebach, 

Annekatrin Bönicke sowie Kerstin Garth  
• der DRK – Sozialstation Herda 
• dem Pflegeteam „Haus Fischerstadt“ 
• dem Team der Tankstelle Dietmar Beck 
• den Schulkameraden 
• dem Blumenhaus Anja Bach 
• Herrn Pfarrer Dr. Michael Beyer und 

dem Organisten Herrn Christian Bremer 
• dem Bestattungsinstitut Taubert 
• den Helfern zum Trauerkaffee 

 

IN TIEFER TRAUER UND DANKBARKEIT 
 

MMiicchhaaeell  KKoonnrraadd  uunndd  EEiilleeeenn  MMüülllleerr    
iimm  NNaammeenn  aalllleerr  AAnnggeehhöörriiggeenn  
  

OObbeerreelllleenn, im Dezember 2023 
  

AAlllleess  hhaatt  sseeiinnee  ZZeeiitt..  
SSiicchh  bbeeggeeggnneenn  uunndd  vveerrsstteehheenn,,  

ssiicchh  hhaalltteenn  uunndd  lliieebbeenn,,  
ssiicchh  lloossllaasssseenn  uunndd  eerriinnnneerrnn..  

  

DD  

AA  

NN  

KK  

SS  

AA  

GG  

UU  

NN  

GG  

 
 

 

 

WWeennnn  iicchh  aann  ddiicchh  ddeennkkee,,  
sscchhaauu  iicchh  ddaannkkbbaarr  uunndd  ssttoollzz  zzuurrüücckk  
uunndd  wwoo  dduu  aauucchh  bbiisstt,,  
iicchh  wwüünnsscchhee  ddiirr  ddoorrtt  vviieell  GGllüücckk..  

 
Wir sind gerührt von der großen  
Anteilnahme und den unzähligen Zeichen  
der Verbundenheit, Freundschaft und Liebe,  
den vielen tröstenden Worten und  
schönen Karten. Diese Wertschätzung  
tragen wir dankbar, behutsam und  
zuversichtlich in den neuen Tag. 
 

Ganz besonders danken wir  
Herrn Pfarrer Arne Tittelbach-Helmrich,  
dem Eisenbahner Blasorchester Gerstungen  
und der Bergmannskapelle Hattorf. 
 
 
Im Namen der ganzen Familie 
 

AAnnnnee  CCooiijjaannoovviicc  
 
UUnntteerrssuuhhll, im Dezember 2023 

RRoollff  CCooiijjaannoovviicc  
 ††  1122..  1111..  22002233  

 

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.

Bestattungen 
Ralf Schambach

Das schönste Denkmal,  
dass ein Mensch bekommen kann,  

steht im Herzen seiner Mitmenschen.

Wilhelmstraße 42 · 99834 Gerstungen
Telefon 03 69 22 - 808 62 · Fax 03 69 22 - 808 52

Tag & Nacht erreichbar: Mobil 01 72 - 97 67 181

 
 

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir in stiller Trauer Abschied 
von meinem Mann, unserem Vater, Schwiegervater und Opa 
 

Günter Köhler 
   * 27. 7. 1933      † 30. 11. 2023 
 

DDeeiinnee  AAnnnneemmaarriiee  
IInnggoo,,  RRiiccoo  uunndd  MMaannuueell  mmiitt  FFaammiilliieenn  
 

BBeerrkkaa//WWeerrrraa,, im Dezember 2023 
 

Die Trauerfeier findet im Familienkreis statt. 
Unser besonderer Dank gilt dem AWO Pflegeheim Berka/Werra, 
Herrn Dr. Miklosi und dem Bestattungsinstitut Taubert. 
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Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche, gesunde Weihnachtszeit, 
verbunden mit den besten Wünschen 
für das neue Jahr!
Weiterhin feiern wir unser 5-jähriges 
Praxisbestehen und ich möchte mich 
ganz herzlich für die Unterstützung und 
den Einsatz bei meinen Mitarbeitern 
und meiner Familie sowie bei allen
treuen Patienten, Kunden und 
Geschäftspartnern für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Ihre/eure 
Ellen Glaser

Zum Gericht 3
99837 Werra-Suhl-Tal-Herda
Telefon: +49 36922 422222 
E-Mail: info@physiovital-glaser.de

www.physiovital-glaser.de

Geflügelhof Ines Kastner
Kratzeroda 4, Berka/Werra

Tel.: 036922/42020
Tel.: 01522 1335658

Allen Kunden,
Freunden und
Bekannten ein

frohes Weihnachtsfest
und alles Gute

für das neue Jahr.
IhrIhr  

Geflügelhof Ines Kastner
99837 Werra-Suhl-Tal 

OT Kratzeroda
Tel.: 036922/42020

Tel.: 01522 1335658

Frohe Weihnachten

Dorfstraße 4  Tel.:  03 69 27 / 90 345 
99834 Gerstungen /OT Unterellen  Funk:  0171 / 453 00 90 

2024

Wildfleisch einlegen  
- Buttermilch oder  
Marinade?
Noch vor einiger Zeit wurde der Verzehr von 
Wildfleisch mit einem oft sehr intensiven, strengen 
Geschmack verbunden. 

Es war daher üblich, den Wildbraten vor der Zubereitung 
stundenlang in Buttermilch einzulegen oder zu marinieren, 
um so den Geschmack zu neutralisieren. Dieses Prozedere 
war einer inzwischen veralteten Wildbrethygiene geschuldet. 
Durch verzögertes Aufbrechen oder lange Transportwege 
in die Kühlkammer, hatte durch zu viel Wärme der Zerset-
zungsvorgang teilweise schon begonnen. Dieser begonnene 
Vorgang war für den oft unschönen Geschmack verantwort-
lich. Mit dem heutigen Wissensstand und den gesetzlichen 
Lebensmittelhygiene-Vorschriften kann kein „besonderer Ge-
schmack“ mehr entstehen. 

Das erlegte Stück Wild wird heute unverzüglich aufgebro-
chen, gereinigt und kühl gelagert.

� Deutscher Jagdverband/djv
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t Einlagen nach Maß und Gipsabdruck
t Orthopädische Zurichtungen an allen Schuhen
t Orthopädische Maßschuhe - Innenschuhe
t Kompressionsstrümpfe und Bandagen
t Einlagen nach Computerauswertung
t Diabetikerberatung
t Druckmessung für Diabetiker und Rheumatiker
t Zulassung zu allen Kassen und Behörden
t Verkauf von Bequemschuhen 
Öffnungszeiten in Dankmarshausen
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Sa. geschlossen

Klinik für Orthopädie u. Ortho-Chirurgie,
Am Hopfengarten 16

Di. v. 14.00 - 16.00 Uhr, Do. 13.00 - 16.00 Uhr, 
Termine und Hausbesuche nach Absprache

  Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe Festtage 

und die allerbesten Wünsche 
für das neue Jahr.

ehemals Orthopädie-
Schuhtechnik Hobert

Ihr Partner bei
Fußbeschwerden

99837 Werra-Suhl-Tal
OT Dankmarshausen 
Schulstraße 5
Tel.: 03 69 22/3 09 21
Fax: 03 69 22/2 07 44
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Ihr Elektromeister in Sachen Strom!
Elektroanlagen Privat u. Gewerbe • Elektroheizsysteme

Hausgeräte-Verkauf u. -Service • Antennenanlagen
Telekommunikationsanlagen • Photovoltaikanlagen

Firma: Landstraße 3 Tel.: 03 69 22 - 4 06 50
99834 Gerstungen Fax: 03 69 22 - 80 97 38

Büro: Eisenacher Str. 32 Mobil: 01 73 - 3 82 48 21
99837 Fernbreitenbach E-Mail: info@stromblitz.de

Thomas Kürstner
Elektrotechniker - Meister

verbunden mit
dem Dank für Ihr Vertrauen

im vergangenen Geschäftsjahr,
wünscht Ihnen

Frohe Weihnachten, Gesundheit
und Glück im neuen Jahr,

E-Mobilität

und alles Gute für das neue Jahr

wünsche ich all meinen Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern,
verbunden mit einem herzlichen

Dankeschön für das entgegengebrachte
Vertrauen.

Handwerksmeister
Riccardo Morgenweck

unabhängig und neutral
Schadens- und Wertgutachten

Audatexauswertung
Zweiräder, PKW, LKW, Anh.

Traktoren, Landmaschinen
Wohnmobile u. -wagen

Unfallrekonstruktion
Plausibilitätsprüfungen
Technische Gutachten

Oldtimerbewertung

Kurt Reeb Geschäftsführer

Zweigstelle: Telefon 036922 42263
Wilhelmstraße 49, 99834 Gerstungen Telefax 036922 42235
E-Mail: reeb.gmbh@googlemail.com Mobil 0171 7724243

REEB GmbH
KFZ-Sachverständigenbüro
Bothenweg 55
36208 Wildeck-Obersuhl

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und 

alles Gute für das Jahr 2024
wünschen wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten.

Frohe Weihnachten
Restaurantbesuche am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
Die Weihnachtsfeiertage 25. Dezember und 26. Dezember sind traditionell als 1. und  
2. Weihnachtsfeiertag bekannt.

Die Restaurants in der Region öffnen an den Weihnachtsfeier-
tagen und stellen sich auf hungrige Gäste ein, die dann ein 
gemütliches Beisammensein im Kreise ihrer Lieben wünschen. 

In Deutschland ist es beliebt, an Weihnachten essen zu gehen. 
Nach den Worten von Branchenkennern gibt es ein Buchungs-
plus von mehr als 100 Prozent im Dezember. Das hat die 
Gastronomie längst angenommen, ist vorbereitet, und setzt 
geradezu auf viele Buchungen über diese Weihnachtsfeier-
tage. 

Selbstverständlich ist es in hiesigen Regionen sehr wichtig, für 
den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag frühzeitig zu reservieren. 
Wer kann, der sollte bereits jetzt für die Weihnachtsfeiertage 
reservieren. 

Die potenziellen Gäste sollten vorher nachfragen, ob das je-
weilige Restaurant überhaupt über die Feiertage geöffnet 
hat und ob ein spezielles Weihnachtsmenü geplant ist. Mitt-
lerweile haben viele Gastgeber auch leckere Angebote für 
Vegetarier oder Veganer.
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All unseren Klienten, 
Angehörigen, Freunden, 
Geschäftspartnern und 
Familien danken wir für 
die angenehme Zusammen-
arbeit und das Vertrauen,
das sie in uns gesetzt haben 
und wünschen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest
verbunden mit viel Gesundheit, 
Freude, Zufriedenheit und 
Zuversicht für das nun 
kommende Jahr 2024!

Ein besonderer Dank gilt all  
meinen Mitarbeitern, meinen Freunden  
und meiner Familie, ohne die alles im Jahr 2023 
nicht möglich gewesen wäre.

Christiane Stein & Team

Mobile Pflege „Pflege-Fee im Eltetal“

Tagespflege Landhaus „Anna Rosa“

Landhaus – Café

und ein glückliches
und erfolgreiches

neues Jahr
wünsche ich meiner

Kundschaft und allen
Freunden und Bekannten!

Jeannette Rust
Salon Schnipp-Schnapp

Frohe Weihnachten

Ihre 
Familie Benkenstein

Wir wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachtstage,

verbunden mit den besten Wünschen
für das neue Jahr.

Eine spezielle Winterkarte in den Restaurants
Bestimmte Gerichte werden nur im Winter in Restaurants angeboten, oder vermehrt in dieser Zeit. 

Der Winter gilt in der Gastronomie als die Zeit, in der die tra-
ditionellen deutschen Gerichte ihren Jahreshöhepunkt haben. 
Vor allem Wild, Gans, Ente und Pute wird liebend gerne in der 
Weihnachtszeit gegessen. 

Darüber hinaus gibt es auch bestimmte Gemüsesorten, die 
im Winter nicht fehlen dürfen, wie beispielsweise der Grün-
kohl. Er wird als „ideales Wintergemüse“ gehandelt, da es 
frostunempfindlich ist und sogar noch im Herbst angebaut 
werden kann. 

Allerdings gehört nicht nur der Grünkohl zu den Winter-
gemüsesorten. In diese Gruppe gehören auch Knoblauch, 
Zwiebel, Lauch, Fenchel, Kohl, Rotkraut, Karotten oder Steck-
rüben. 

Viele Zeitgenossen sind im Winter aufgrund der Tempera-
turen und der Dunkelheit schlechter drauf. Das Gebot der 
Stunde: Wie wäre es mit einem leckeren Essen in einem der 
zahlreichen Restaurants in der Region? Denn: ein gutes Essen 
kann ja auch sehr glücklich machen!
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Robert Koch Straße 14, 99837 Werra-Suhl-Tal, OT Berka
Tel. 036922-42064, Mail: beweglich-vital@t-online.de In den Folgen 43  |  98693 Ilmenau  |  Tel. 03677 2050-0

FROHE

und alles Gute
für das neue Jahr

WEIHNACHTEN

wünscht allen Leserinnen,
Lesern, Anzeigenkunden  

sowie Zustellern
– auch im Namen des Verlages –

Stefanie Barth
0157 80668356

s.barth@wittich-langewiesen.de

Frohe Weihnachten
Wildfleisch: Beste Kontrolle - Bester Genuss
Heutzutage durchläuft Wildfleisch strenge, gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen: 

Es muss unter anderem den EU-weiten Vorschriften und Be-
urteilungskriterien entsprechen. Sie stellen die hohe Qualität 
des Wildbrets beim Verkauf sicher und gewährleisten eine 
transparente Vermarktungskette. 

Das Fach Wildbrethygiene ist längst fester Bestandteil der 
jagdlichen Ausbildung, denn als Nahrungsmittelproduzent 
muss sich der Jäger den strengen gesetzlichen Regeln stellen. 
Jagd bedeutet auch, Verantwortung für das Nahrungsmittel 
Wild zu übernehmen. 

Diese Verantwortung beginnt bereits während der Jagd. 
Jäger beobachten das Wild genau und erkennen, wenn es 
krank ist. Dann darf es selbstverständlich nicht zur Weiterver-
arbeitung genutzt werden. Genauso wenig wie Wild, das bei 
einem Unfall getötet wurde. 

Über die Qualität des Wildfleisches entscheiden auch der Mo-
ment der Schussabgabe und die darauffolgenden 60 bis 90 
Minuten. Es ist wichtig, das Stück sauber aufzubrechen (das 
heißt, die Organe zu entfernen) und zu kühlen.

Deutscher Jagdverband/djv Foto: Wildschwein-Rippchen_Kapuhs-DJV
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Gaststätte „Seeblick“ am Altenberger See 
in 99834 Wilhelmsthal, Tel. 036929-798006

Wir haben für Sie in den  
Wintermonaten geöffnet:

Freitag, Samstag und Sonntag ab 12.00 Uhr

Wir wünschen unserer Kundschaft eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachtsfeiertage sowie 

einen gesunden Start ins neue Jahr 2024!

Oberdorf 17 - 99837 Dankmarshausen · Tel. 036922 / 28568 und 20288

Montag-Freitag 9 Uhr - 19 Uhr · Samstag 8 Uhr - 12 Uhr

Eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!

Frohe Weihnachten
Die Unterschiede: 
Glühwein, Jagertee und Glögg

Die Saison der Weihnachtsmärkte beginnt und mit ihr bei vie-
len Zeitgenossen die Lust auf die bekannten Getränke. Glüh-
wein: 

Ursprünglich verstand man unter „geglühtem“ Wein ein-
fach nur „gewärmten“ Wein. Später kam man auf die 
Idee, Gewürze zum Wein zu geben, beispielsweise Nel-
ken und Zimt. Die Idee stellte sich als erfolgversprechend  
heraus. 

Heute gibt es den Glühwein in vielen Variationen als Rot- und 
Weißwein, gerne auch mit Schuss, also einem guten Schluck 
Hochprozentigen oder Likör – als Geschmacksverstärker. 

Jagertee: Er ist als Spezialität österreichischer Herkunft ge-
schützt. Als solche muss er auch aus Österreich kommen, tut 
er das nicht, darf er sich nicht so nennen. 

Der originale Österreicher besteht nicht nur aus schwarzem 
Tee, Zucker und Gewürzen, sondern auch aus dem speziellen 
österreichischen Inländer-Rum. 

Glögg: Für ihn wird der Wein nicht nur mit Nelken und Zimt 
angereichert. In das skandinavische Adventsgetränk gehören 
auch Kardamom, Vanille und Ingwer. Dazu werden Mandeln 
und Rosinen gereicht, die jeder selbst dem Trunk hinzufügen 
kann.
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Merry  
Christmas
& a happy new year

Blumen-Potpourri
Annette Niklasch

Lauchröden, Tel. 03 69 27 / 9 00 17

wünsche ich auf diesem Wege allen meinen  
treuen Kunden, Freunden und Bekannten.

2024.

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und 
alles Gute für das 

neue Jahr
wünsche ich allen Kunden,
Freunden und Bekannten.

OT Horschlitt • Oberland 12 • 99837 Werra-Suhl-Tal
036922 459111 • mariomanss.de

Wir danken unseren Mitgliedern, Verpächtern und 
Geschäftspartnern für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen  
eine besinnliche Weihnachtszeit,  
Gesundheit und Glück für das neue Jahr.

Agrargenossenschaft 
Gerstungen eG

Frohe Weihnachten
Gorgonzola-Birnen-Tarte 
– und feiner Süßwein aus Südwestfrankreich

Die Tage werden wieder kälter und kürzer: Jetzt ist die Zeit 
für kleine Köstlichkeiten, die Herz und Seele erwärmen, zum 
Beispiel bei einem unkomplizierten Apéro mit Freunden. In 
Frankreich ist der Aperitif eine feste Institution – und auch 
bei uns finden die kleinen Snacks zum Wein immer mehr 
Liebhaber. Die edelsüße Cuvée La Saint Sylvestre (AOP Pache-
renc du Vic-Bilh) von der Kellerei Plaimont ist ein hervorra-
gender Aperitifwein: Der Süßwein stammt aus dem Südwes-
ten Frankreichs, vom Fuße der Pyrenäen. Für diese besondere 
Cuvée werden traditionell die allerletzten Trauben des Jahres 
in der Silvesternacht geerntet – daher der Name Saint Syl-
vestre. Dann sind die Petit- und Gros-Manseng-Trauben über-
reif und ideal für diese „Spätlese“. Der Saint Sylvestre hat ein 
schönes Gleichgewicht zwischen Säure und Süße mit ange-
nehmen Noten reifer Quitten bis hin zu kandierten Zitrus-
früchten. Dazu kommen Aromen von Honig, Gewürzen und 
Vanille. Der ideale Wein für die Advents- und Weihnachtszeit.

Zur feinfruchtigen Süße des Saint Sylvestre passen die Gor-
gonzola-Birnen-Tartes hervorragend. Eine tolle Kombination 
– ideal zum Aperitif, zur langen Party und als festlicher Snack 
an den Feiertagen.� spp-o Foto: Annette Sandner Culinary Pixel/akz-o
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Frohe Weihnachten
Zum Brunch treffen
Frühstück und Mittagessen kombiniert genießen

Ein ausgedehnter Brunch gehört bei vielen Familien zur Tradi-
tion. Die Kombination aus Frühstück und Mittagessen ist eine 
gute Gelegenheit, um sich mit Freunden und Verwandten 
zu treffen und bis in den Nachmittag hinein gemeinsam zu 
schlemmen. Was einen guten Brunch ausmacht, ist die rich-
tige Mischung aus reichhaltigen Frühstücksangeboten wie 
Brot, Müsli oder Obst sowie deftigem Fingerfood und war-
men Speisen. Süßkartoffeln aus den USA lassen sich auf viel-
fältige Weise zubereiten und sind daher die perfekte Zutat 
für diesen Anlass. Wer einlädt, möchte mit der Auswahl an 
Gerichten alle Erwartungen erfüllen. Wird Essen für die große 
Runde vorbereitet, müssen vor allem individuelle Ernährungs-
weisen oder Vorlieben berücksichtigt werden.

Für Gäste, die sich rein pflanzlich ernähren, sind Süßkartof-
feln ein idealer Fleischersatz: Auf deren Basis können ganz 
einfach vegane, vegetarische oder auch glutenfreie Versio-
nen von altbewährten Klassikern zubereitet werden. Auch 
geschmacklich verleihen Süßkartoffeln jedem Gericht das ge-
wisse Etwas. Beim Backen kann beispielsweise aufgrund ihrer 
natürlichen Süße oft auf zusätzlichen Zucker verzichtet wer-
den. Viele Speisen mit dem Wurzelgemüse lassen sich zudem 
gut vorbereiten, sodass am Tag der Zusammenkunft keine 
lange Zubereitung mehr nötig ist. Ob traditionelles Gebäck 
oder moderne Klassiker, Rezeptideen mit Süßkartoffeln aus 
den USA bringen Abwechslung auf den Tisch:

Waffeln, Cupcakes oder Pancakes gehören zu einem guten 
Brunch einfach dazu und werden mit Süßkartoffeln wunder-
bar saftig. Herzhafte Gerichte wie Paprika-Suppe oder Club 
Sandwich runden das vielfältige Angebot ab. Entdecken Sie 
weitere Ideen für einen genussvollen Brunch mit Süßkartof-
feln aus den USA (www.sweetpotatoes.eu) und lassen Sie sich 
von den Rezepten für die ganze Familie inspirieren.� akz-o

Foto: pexels.com/American Sweet Potato/akz-o
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wünschen wir all unseren Kunden,  wünschen wir all unseren Kunden,  

Freunden und Bekannten, bei denen  Freunden und Bekannten, bei denen  

wir uns für das entgegengebrachte  wir uns für das entgegengebrachte  

Vertrauen herzlichst bedanken.Vertrauen herzlichst bedanken.

Maler Salzmann
99837 Berka/Werra, Schäferstr. 3

Tel. 036922/41929, www.maler-salzmann.de
Maler Salzmann

99837 Berka/Werra, Schäferstr. 3

MalerischeMalerische
 Festtage … Festtage …

Frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr wünscht das

Gasthaus Lindenallee
Fam. Klee

Zu den Feiertagen haben wir ab
10.00 Uhr für Sie geöffnet.

Wir bieten verschiedene Gerichte
mit Klößen und verschiedenen Beilagen.
Wir bitten um Vorbestellung
Tel. 036922 -20184

Frohe Weinachten und  
ein gutes neues  

Jahr wünscht das

Gasthaus  
Lindenallee

Kordula Klee

Tel.: 03 69 22 - 2 01 84

Frohes Festohes FFohes Fohes F
und ein gesundes neues Jahr wünscht allen

Kunden, Freunden und Bekannten

Börner & Kirchhoff
Fenster, Türen, Bauelemente UG haftungsbeschränkt

Schäferstraße 3 • 99837 Berka/Werra • Telefon: 036922 / 42500Schäferstraße 3 • 99837 Werra-Suhl-Tal, OT Berka • Tel. 036922/42500

bedankt sich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die Treue nach 

26 Jahren unseres Bestehens 
des Salons und wünscht allen Kunden, 
Freunden und Bekannten besinnliche 
Weihnachten, Gesundheit und 
Glück im neuen Jahr.

Frohe Weihnachten
Nachhaltig und gesund
Acht von zehn Deutschen halten Wildbret für ein gesundes und natürliches Lebensmittel.

Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Jagdver-
bands hervor. Das naturbelassene Fleisch sorgt für willkomme-
ne Abwechslung auf dem Tisch. 

Regionales Wildbret mit kurzen Transportwegen ist nicht nur 
nachhaltig, sondern vor allem auch gesund. Es ist cholesterin- 
und fettarm und gleichzeitig reich an Mineralstoffen sowie 
Spurenelementen. 

Kein Wunder, dass das Fleisch heimischer Wildtiere mindestens 
einmal pro Jahr auf dem Speiseplan von mehr als der Hälfte 
der Deutschen steht. Der Deutsche Jagdverband rät, auf die 
Herkunft des Fleisches zu achten. Regionale Ware gibt es beim 
lokalen Jäger, Förster, Metzger oder auf Märkten. Mit der Post-
leitzahlsuche unter www.wild-auf-wild.de lassen sich Anbieter 
in der Nähe finden. Besonders beliebt ist das Fleisch von Wild-
schweinen, von dem die Deutschen im vergangenen Jahr ins-
gesamt 16.963 Tonnen verzehrten.� djd

Foto: DJD/DJV/Kapuhs
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& einen guten Rutsch 
WeihnachtenFrohe

Weihnachten steht vor der Türe und ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank bei allen umliegenden Anwohnern,  

für das Verständnis der im Jahr 2023 angefallenen landwirtschaftlichen Arbeiten. 
Vor allem für die Akzeptanz gegenüber dem anfallenden Lärm und Staub.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest  
und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen Stefan Schmidt Geschäftsführer

Eltetal Agrar GmbH 
An der Aue 1 • 99834 Gerstungen/OT Unterellen • Telefon: 03 69 27 - 9 00 01

Frohe Weihnachten
Ein köstlicher Jahresbeginn
– mit Süßkartoffeln

Am Anfang des Jahres wird vermehrt auf eine ausgewogene 
Ernährung und einen gesunden Lebensstil geachtet. Als Kon-
sequenz wird meist der Zuckerkonsum heruntergeschraubt 
und auf fettige Speisen verzichtet. Damit die Ernährungsum-
stellung langfristig funktioniert, ist es essenziell, den Genuss 
dabei nicht zu vernachlässigen. Genau hier kommt die ameri-
kanische Süßkartoffel ins Spiel: Sie beeindruckt nicht nur mit 
einem hohen Vitamin- und Nährstoffgehalt, sondern auch 
mit ihrem feinen Aroma. Damit verleiht die orange Knolle 
den unterschiedlichsten Rezepten das gewisse Etwas.

Dank ihrer wertvollen Nährstoffe sind amerikanische Süßkar-
toffeln (www.sweetpotatoes.eu) eine ausgezeichnete Wahl 
für eine ausgewogene Ernährung: Sie sind fettfrei und zäh-
len zu den ballaststoffreichsten Gemüsesorten überhaupt.

Zudem wandelt sich das reichlich enthaltene Provitamin Be-
ta-Carotin im Körper zu Vitamin A um. Dies kann die Seh-
funktion, die Knochenentwicklung und das Immunsystem 
fördern. Als echte Powerknolle hat die amerikanische Süß-
kartoffel außerdem einen hohen Vitamin E-Gehalt. Auch ku-
linarisch kann die amerikanische Süßkartoffel überzeugen.

 

Ob als raffiniertes Topping, aromatische Suppe oder süßes 
Dessert – das vielseitige Wurzelgemüse lässt sich in nahezu 
jedes Gericht integrieren.� spp-o

Foto: American Sweet Potatoes/spp-o
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Frohe Weihnachten, Gesundheit  
und Glück im neuen Jahr

wünscht Ihnen

Am langen Wehr 24  
99837 Werra-Suhl-Tal  
OT Dankmarshausen 
Tel. 03 69 22 / 2 85 42

Zweiradtechnik

Fred Stahl

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und 
alles Gute für das 

neue Jahr
wünschen wir allen Kunden,
Freunden und Bekannten.

Women Style by Jana Kalbitz
Hauptstr. 35 · 36266 Heringen/Werra

✆ 06624 / 4513324  
* janakalbitz@womenstyle-heringen.de

Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter,
sie erstrahlen wunderschön,

sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter,
von Menschen, die vorübergehen.

(Wilma Porsche)

Liebe Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen 
und Geschäftspartner, in diesem Jahr durften wir Sie 
wieder zum „Tag der offenen Tür“ begrüßen und mit 

Ihnen feiern. Wir waren, von der Teilnahme,  
den Glückwünschen und Geschenken überwältigt.  
Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns und unseren  

Mitarbeitern so viel Wertschätzung entgegenbringen.

Für die Weihnachtsfeiertage wünschen wir Ihnen Zeit zur Entspannung  
und zur Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge,

für das Jahr 2024 Gesundheit und für alle ein wenig mehr Frieden!  

Thomas Kröcher und Familie

Frohe Weihnachten

Wir danken
unseren Kunden für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen
frohe Weihnachten und 
alles Gute für das neue Jahr.

Fachmarkt für Tier und Garten

www.triebstein.com

Wilhelmstraße 92a
99834 Gerstungen

Tel. 036922/20200

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr 

und 14 - 18 Uhr
Sa. 9 - 12.30 Uhr

Spiele für den Gabentisch
Gewinner des Deutschen Spielzeugpreises:

Seit bereits über 20 Jahren werden alljährlich neue, innova-
tive, hochwertige und pädagogisch sinnvolle Spielwaren mit 
dem Deutschen Spielzeugpreis ausgezeichnet bzw. prämiert. 

Im Wettbewerb um den Deutschen Spielzeugpreis 2023 setzte 
sich als Gesamtsieger die „Gecko Run Kugelbahn“ von Kos-
mos in der finalen Entscheidung durch. 

Der Clou von Gecko Run ist aus dem Tierreich übernommen: 
Wie die Füße eines Geckos haften sogenannte Nano-Pads an 
jeder glatten und eben auch vertikalen(!) Oberfläche. Die 
Pads kleben dabei nicht, sondern haften dank ausgeklügelter 
Technologie völlig rückstandsfrei an Fenstern, Türen u.v.m., 
können somit immer wieder ganz unkompliziert umpositio-
niert bzw. wiederverwendet werden.

Mit dem Baukasten Crazy Reactions lassen sich gleich drei auf-
wendige, sehr unterschiedliche Kettenreaktionen mit span-
nenden Überraschungseffekten bauen. 

So werden beispielsweise die Funktionen von Seilzug, Hebel 
und Getriebe oder Druckluft spielerisch erlebbar. Der Bau-
kasten bietet insbesondere kreativen Köpfen viel Raum für 
Ideen, wobei selbst die drei vorgeschlagenen Basiskonstrukti-
onen schon echte Herausforderungen für Techniktüftler sind. 
Crazy Reactions ist nach Lust und Laune erweiterbar.
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Ein Weihnachtsfest 
voller Freude und viel 

Glück im neuen Jahr

Gardinen, Heimtextilien, Geschenke & Federbetten

wünschen wir all unseren Kunden 
und bedanken uns für das  

entgegengebrachte Vertrauen.

99837 Werra-Suhl-Tal OT Berka · Werrastr. 5 · Tel. 03 69 22/4 28 75

Frohe Weihnachten

Frohe Weihnachten  
und alles Gute für2024

sowie herzlichen Dank für
das uns entgegengebrachte  

Vertrauen.

Gartenstraße 4a 
99834 Gerstungen 

Mobil: 0171 / 38 07 756

Katzmann Reisen
Katzmann Reisen GmbH  

 Zum Lerchenberg 24 • 99837 Werra-Suhl-Tal
Tel. 03 69 22 - 2 80 42 • katzmann.reisen@t-online.de

Frohe Weihnachten  
und gute Fahrt im neuen Jahr  

wünscht allen Reisegästen,  
Freunden und Bekannten

Unser Reisebüro bleibt vom 27.12.2023 bis 03.01.2024 geschlossen.
Unser neues Reiseprogramm gibt es ab voraussichtlich Ende Januar 2024. 

Danke!
Für das Vertrauen im vergangenen Jahr 

möchten wir uns auf diesem Wege bei 
unseren Kunden, Geschäftspartnern und 
Freunden herzlich bedanken.Wir wün-
schen allen friedvolle Weihnachten und 
alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

Tel.: 03 69 22 - 31 618
E-Mail: info@wolfht.deHAUSTECHNIK

WOLF
Inh. Christian Wolf · Eisfeld 41 · Gerstungen/OT Neustädt

He i z ung  •  San i t ä r  •  Wärm epum pen  •  Bads an i e rung

Schöne Erinnerungen verschenken
Die Suche nach originellen Geschenkideen für die Lieben muss nicht zur Qual werden.

 Mit schönen Fotoschnappschüssen lassen sich einfach kreative 
Weihnachtspräsente verwirklichen, die mit Sicherheit gut 
ankommen. Ein Fotobuch lässt sich beispielsweise unter  
www.cewe.de mit den besten Momenten des zu Ende 
gehenden Jahres als individueller Rückblick gestalten und 
verschenken. 

So kann die Familie gemeinsam in glücklichen Erinnerungen 
schwelgen. Auch eine kuschelige Fleecedecke mit einem per-
sönlichen Fotomotiv sorgt für glückliche Gesichter bei den 
Beschenkten. 

Fotopräsente auf den sprichwörtlich letzten Drücker, die un-
ter dem Weihnachtsbaum eine gute Figur machen, lassen sich 
zum Beispiel mit den Cewe Sofortfotos einfach und schnell 
gestalten.� djd

Foto: djd/www.cewe.de



Seite 53	 Anzeigenteil	 Amtsblatt »NEUE WERRA-ZEITUNG� Ausgabe 25/2023

Es weihnachtet sehr ...
... Zeit, einmal „Danke“ zu sagen

für Ihre Kundentreue, Ihr Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir

friedvolle Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Metzgerei

STOCKMAR
Kai Stockmar
Geschäftsführer

Wildecker Str. 15 · 99837 Berka/Werra
Telefon 036922-41299

Frohe Weihnachten
Ein Muss: Der Besuch eines Weihnachtsmarktes
Für ein besonderes Weihnachtserlebnis sollte man diese Dinge auf dem Weihnachtsmarkt ausprobiert haben. 

Für Naschkatzen ist ein solcher Markt ein Paradies: Ob ge-
brannte Mandeln, Waffeln oder Zuckerstangen. Neben den 
Standards hat jeder Markt seine speziellen Leckereien, die es 
zu entdecken und probieren gilt. Neben süßen Leckereien ge-
hört zu hiesigen Weihnachtsmärkten mittlerweile auch die 
Bratwurst. Natürlich gehören die typischen Getränke ebenso 
zum Weihnachtsmarkt dazu. Aber Obacht: Experten sagen, 
dass es rechtlich nicht erlaubt ist, die Glühweintasse einfach 
mitzunehmen, weil man Pfand gezahlt hat. Besser ist es, man 
fragt beim Standbesitzer nach, wenn man seine Glühweintas-
sensammlung mit gutem Gewissen erweitern möchte.
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Herzliche Weihnachtsgrüße  
und die besten Wünsche für das 
neue Jahr senden wir unseren 
Kunden, Geschäftsfreunden, 
Angestellten, Bekannten und 
Freunden, verbunden mit dem 
Dank für das Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit!

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und alles 
Gute für das Jahr 2024

wünschen wir allen Kunden,
Freunden und Bekannten.

Inhaber: Dipl.-Ing. Hubertus Schmitz e. K.

Ernst-Thälmann-Straße 15  · 99834 Gerstungen OT Lauchröden

HEIZUNG
SANITÄR
ELEKTRO

Dipl.-Ing. Hubertus Schmitz e.K.
Inhaber

Tel.: 036927/90889 Rasengasse 6 a
Fax: 036927/905 09 99834 Gerstungen
E-Mail: rennertlauch@t-online.de OT Lauchröden

HEIZUNG
SANITÄR
ELEKTRO

Dipl.-Ing. Hubertus Schmitz e.K.
Inhaber

Tel.: 036927/90889 Rasengasse 6 a
Fax: 036927/905 09 99834 Gerstungen
E-Mail: rennertlauch@t-online.de OT Lauchröden

Frohe Weihnachten
allen Kunden, Freunden 

und Bekannten

Ihr Friseur und Mehr
Elke Keßler

Wilhelmstraße 76 • Gerstungen
Telefon 036922/31526

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 8.00 bis 19.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

Öffnungszeiten:  Di. bis Fr. 9.00 bis 19.00 Uhr 
 Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 

unseres Hauses
ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit für das  

neue Jahr.

- Dachdeckermeisterbetrieb -
Erik Herrmann

Das wünschen sich die Menschen
– zu Weihnachten

Frauen machen sich schon im Sommer Gedanken, was sie 
ihren Liebsten zu Weihnachten schenken könnten – Männer 
frühestens am 23. Dezember. Soweit das Geschlechterklischee, 
in dem wohl auch ein Fünkchen Wahrheit steckt.

So oder so ist es immer wieder eine Herausforderung, ein 
passendes Geschenk für Menschen zu finden, die einem am 
Herzen liegen. Was sich die zu Beschenkenden selbst wün-
schen, wollte eine Umfrage im Auftrag von wunschgutschein.
de herausfinden. Mehr als 60 Prozent der Befragten würden 
sich über einen Gutschein freuen, auf dem zweiten Platz folgt 
mit knapp 40 Prozent zusammen verbrachte Zeit, 35 Prozent 
wünschen sich zu Weihnachten Geld. Wer einen Gutschein 
verschenkt, sollte dem oder der Beschenkten bei der Einlö-
sung möglichst viele Optionen lassen. Dadurch wird es dem 
oder der Beschenkten leicht gemacht, den Gutschein einzu-
lösen.

Und nicht zuletzt können der oder die Beschenkte selbst ent-
scheiden, ob sie sich etwas gönnen oder lieber die Haushalts-
kasse durch praktische Einkäufe entlasten möchten.� djd Foto: DJD/www.wunschgutschein.de/Jacob Lund - Shutterstock
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Ein funkelndes, strahlendes Weihnachtsfest wünschen wir allen Klienten, 

Patienten, Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten 

von Herzen sowie viel Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

An der Stedte 47
99837 Werra-Suhl-Tal

Tel.: 036922 / 4120-10 (Fax -11)
Handy: 0151 65142723
E-Mail: evi@ergotherapiepraxis-mayr.de

www.ergotherapiepraxis-mayr.de

Termine nach Vereinbarung

Ein besinnliches Weihnachtsfest  
und alles Gute für das Jahr 2024

wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten.

Wilhelmstr. 49, 99834 Gerstungen ✆ 0162 / 4060825 '036922 - 28327 
7036922 - 37078 · www.delma-immo.de · E-Mail delmaek@t-online.de

Frohe Weihnachten
Ein magisches Wettrennen zaubert die  
Langeweile weg
Kartenspiel: Viele Varianten sorgen für Kurzweil

Spielen tut der kindlichen Entwicklung einfach gut: Die Kin-
der kommen auf unterhaltsame Weise mit festen Regeln in 
Kontakt, sie üben das Konzentrieren und das Nachdenken 
und das Interagieren mit anderen. Je nach Spiel trainieren sie 
auch das strategische Planen oder das um-die-Ecke-Denken. 

Ein Lieblingsspiel ist bei den meisten schnell gefunden. Gut, 
wenn dieses in den Schwierigkeitsstufen variabel ist und je-
weils an das wachsende Können der Kinder angepasst werden 
kann. So haben sie lange Freude an einem Produkt. Das neue 
Spiel Zauberzwerg bietet mehrere Schwierigkeitsstufen und 
kann sowohl kooperativ als auch kompetitiv gespielt werden. 
Die Spielerinnen und Spieler müssen ihre Zauberlehrlinge auf 
einem vorgegebenen Weg durch den Wald bringen, bevor 
eine Hexe dort ankommt. Dazu müssen sie in jedem Zug 
clever die richtige Karte wählen, mit den Zauberlehrlingen 
möglichst große Sprünge nach vorn schaffen und die Hexen 
im Wettlauf besiegen. Wenn aus jungen Kindern geübtere 
Spielende werden, ist es Zeit für größere Herausforderungen. 

In sieben weiteren Levels haben die Hexen jeweils mehr Vor-
sprung und das Gewinnen wird schwieriger.� DJD

Foto: DJD/AMIGO Spiel + Freizeit
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Ein frohes Weihnachtsfest
wünschen wir unseren Familien, 

Patienten, Freunden und Bekannten.
Für das neue Jahr Gesundheit,

Glück und Zuversicht!

Physiotherapie
 gesund & aktiv  

Sabine Trümper
Markt 10

99834 Gerstungen

Steinbildhauermeister

Wilhelmstraße 51 · 99834 Gerstungen

Tel.: 036922 - 20303 und 20001
Fax: 036922 - 20317

Funk: 0171 - 8472600

Internet: www.steinbildhauerei-schaefer.de • E-Mail: schaefer-naturstein@t-online.de

Steine in ihrer

schönsten Form

für Grabmal, Bau und

Denkmalpflege

für Ihr Vertrauen im Jahr 2023. 
Frohe Weihnachten
und ein gesegnetes 

neues Jahr 2024 wünscht

Danke

Frohe Weihnachten
Süße Adventsversuchung für die Großen 
Wer freut sich nicht auf die vielen süßen Versuchungen, die im Advent auf uns warten?

Die Kinder freuen sich wie wild über Lebkuchen, Plätzchen und 
Schokolade. Aber auch die Großen genehmigen sich hier und 
da gerne eine Leckerei. Da bietet es sich doch an, einfach selbst 
einmal Hand anzulegen. Pralinen können ganz leicht selbst zu-
bereitet werden. Das ist leichter, als viele denken, und Selbst-
gemachtes schmeckt doch gleich dreimal so gut.

Marzipanpralinen für die Großen
Zutaten:
200 g Marzipanrohmasse
100 g Puderzucker
150 g Kuvertüre Bitterschokolade
2 gute EL Kirschwasser
100 g Walnüsse (Kerne)

Zubereitung: Die Marzipanrohmasse mit dem Puderzucker 
vermengen. Gut durchkneten. Ein Schnapsgläschen Kirschwas-
ser mit in den Teig kneten. Die Masse mindestens eine Stunde 
ruhen lassen. Den Teig anschließend zu kleinen Kugeln (Durch-
messer ca. 1,5 cm – 2,0 cm) formen. Die Kuvertüre im Wasser-
dampf schmelzen und die Kugeln nach und nach (am besten mit 
einer Pellkartoffelgabel und einem Esslöffel) in der Schokolade 
wälzen. Zum Trocknen die Kugel auf den Rost geben. Bevor die 
Schokolade fest wird, jeweils einen Walnusskern darauf geben. 
Alles gut trocknen lassen.

Falls Allergien gegen Nüsse vorliegen, können die Pralinen 
natürlich auch nach Geschmack anders verziert werden.

Tipp: Die Pralinen eignen sich auch, verpackt in kleinen Tütchen, 
als Geschenkidee.� ak-o

Foto: pexels.com/ak-o
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Frohe Weihnachten

Unser ganzes Team wünscht Ihnen und Ihren Familien 
frohe Weihnachten  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

 

       Inhaber: Annerose Gebhardt 
                         Waldstraße 31 
                         99837 Werra-Suhl-Tal 
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Sauna und Kegelbahn für Jedermann 
Familien- und Firmenfeiern, Partyservice 

Kindergeburtstage auf der Kegelbahn 
 

 

Inhaber: Annerose Gebhardt
Waldstraße 31
99837 Werra-Suhl-Tal

Tel.: 036922 - 437200
E-Mail: info@urlaub-im-werratal.de • www.urlaub-im-werratal.de

Hotel WaldschlösschenHotel Waldschlösschen
DankmarshausenDankmarshausen

Kegelbahn für jedermann
Familien- und Firmenfeiern, Partyservice

Kindergeburtstage auf der Kegelbahn

 

Heiligabend 
– so wird das Fest zu einem glanzvollen Ereignis

Weihnachten mit echtem Weihnachtsbaum ist und bleibt eine 
urdeutsche Tradition. Rund 30 Millionen Bäume dürften 2023 
für einige Zeit die Wohnzimmer festlich schmücken. Ange-
boten wird etwa die beliebte Nordmanntanne heute beim 
Händler am Parkplatz oder im Baumarkt. 

Eine Herausforderung ist dann oftmals das stressfreie, si-
chere Aufstellen des Baumes im Christbaumständer. Heute 
muss sich allerdings niemand mehr mit Flügelschrauben und 
Co. herumquälen, moderne Ständer machen das Aufstellen 
kinderleicht und vor allem sicher. Ein deutscher Hersteller 
etwa gibt eine neue Serie von Christbaumständern in fünf 
Größen und mit der bewährten Rundum-Einseil-Technik, die 
einen gleichmäßigen Druck der Klauen am Stamm gewähr-
leistet. Das Sicherheitspedal mit seiner großen Auflagefläche 
sorgt für bestmöglichen Halt beim Aufstellen. Der integrierte 
Wassertank verhilft dem Baum zu wochenlanger Frische. Aus 
gleichem Hause gibt es zudem hochwertige, mundgeblasene 
Glaskugeln, Baumspitzen und kabellose Kerzen.� DJD Foto: DJD/KRINNER/Jenko Ataman - stock.adobe.com
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Ein frohes
Weihnachtsfest,
Glück & Erfolg

für 2024

allen Kunden, 
Freunden und

Bekannten.

Elektro+
Heizung+Sanitär
Tino Hamm
Gerstunger Straße 41
99834 Gerstungen/OT Lauchröden
Tel. 036927/90927
Fax 036927/393956
Mobil 0171/6858449
E-Mail Hamm-Tino@t-online.de

Frohe Festtage
und die besten Wünsche

für das neue Jahr

Gerstunger Str. 41, 99834 Gerstungen, OT Lauchröden
Fax: 03 69 27 / 39 39 56, Tel. 03 69 27 / 39 39 55
Mobil: 0170 / 2421050, hamm@büroservice-gerstungen.de

Ein wunderbares Ein wunderbares 
Weihnachtsfest  Weihnachtsfest  

und die allerbesten  und die allerbesten  
Wünsche fürs neue Jahr.Wünsche fürs neue Jahr.

BLUMENSCHMIEDE
CARMEN HÖHN 
Untersuhler Straße  4

99834 Gerstungen OT Untersuhl

Telefon: 036922 499295 | WhatsApp: 0151 50543727

Frohe Weihnachten
Genießen und teilen, was gut ist
Was heute Trend ist, ist bei Schweizer Käse schon lange Tradition:

Schweizer Käse steht für Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, 
jahrhundertealte Tradition, Handwerk und puren Genuss. 
Schweizer Käse zu Hause auf dem Tisch zu haben bedeu-
tet, das Gute im Leben zu genießen – und zu teilen. Dafür 
braucht es nicht viel: Schweizer Käse, ein gutes Brot, etwas 
Trauben und Nüsse, Wein und Wasser, schön angerichtet am 
Tisch, leise Hintergrundmusik – und das Genuss-Szenario ist 
angerichtet. Im Hier und Jetzt sein. Sich zugehörig fühlen und 
Nähe aufbauen. 

Das macht glücklich und schafft tiefe Zufriedenheit. Etwas 
Einfaches, Ehrliches und Echtes miteinander zu teilen, ge-
meinsam das Gute leben – das geht mit Schweizer Käse ganz 
einfach. Aber wie funktioniert das im Alltag konkret, wenn 
wieder kaum für etwas Zeit ist? Hier einige Tipps für mehr 
Verbindung:

Einfach und entspannt feiern:
Das Gute leben ist, sich Zeit zu nehmen und zusammenzu-
kommen. Bei einem gemeinsamen Schweizer Raclette oder 
dem Schweizer Nationalgericht Käsefondue mit Freunden 
oder der Familie.

Draußen genießen:
Die Mittagspause oder das Abendessen so oft es geht nach 
draußen verlagern – egal zu welcher Jahreszeit. Frische Luft, 
die Verbundenheit zur Natur fühlen und dazu ein Stück 
Schweizer Käse, mehr braucht es nicht für das Gute leben.

Achtsam sein, auch sich selbst gegenüber:
Mit etwas Schweizer Käse, Wein & Brot das Gute leben zeleb-
rieren. Diese Momente entschleunigen und geben Kraft, am 
nächsten Tag wieder mit voller Energie in den Alltag einzu-
tauchen.� spp-o

Foto: Käse aus der Schweiz/akz-o
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Frohe Weihnachten

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
und die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen besinnliche Feiertage
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg

Mineralölhandel 
und Tankstelle BECK

Gerstungen OT Oberellen · Tel.: 03 69 25 / 6 14 33

„Essen auf Rädern“
aus dem Landgasthof „Waldfrieden“ in Wolfsburg-Unkeroda

-Täglich frisch auf Ihren Tisch - ist nicht nur ein Slogan, son-
dern gelebte Wirklichkeit. 

Seit nunmehr als 5 Jahren, versorgen wir unsere Kunden, Se-
nioren und viele Unternehmen aus dem Wartburgkreis mit 
frisch zubereiteten Mahlzeiten. Bei unserer täglichen Arbeit 
legen wir sehr viel Wert auf eine frische Zubereitung, mit 
frischen Zutaten, um eine gesunde und abwechslungsreiche 
Ernährung unserer Kunden zu gewährleisten. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? 

Sie möchten unseren Service in Anspruch nehmen?  
Dann rufen Sie uns an. 

Landgasthof Waldfrieden, Am Elsterberg 1, 99834 Gerstun-
gen OT Wolfsburg-Unkeroda. 

Bestelltel.: Montag bis Sonntag 08:00-18:00 Uhr 
Küche: 036925-684221 oder 03691-8865900 / Fax: 039625-
684222 / www.landgasthof-im-waldfrieden.de. 

Wir liefern täglich von Montag bis Sonntag frei Haus.

Er darf nicht fehlen: der Glühwein

Das üblicherweise rote und oftmals süße Getränk hat seine 
Wurzeln bei den alten Römern. Danach haben es die Mit-
teleuropäer übernommen: Das heiße, keinesfalls gekochte 
Getränk mundet allerorten. Und in der nun kommenden 
Adventszeit und vor den Weihnachtsfesttagen schmeckt 
das Getränk natürlich nicht nur auf den jahreszeittypischen  
Märkten, sondern auch in der heimischen Gastronomie. 

Wobei jeder Gastgeber sein eigenes Hausrezept hat und das 
oftmals von Generation zu Generation weitergegeben wird. 
Da wird bei der Nachfrage im Restaurant gern auf das geheime 
Familienrezept verwiesen. In Deutschland sollen nach Angaben 
von Kennern jährlich rund 40 Millionen Liter des – im Fach-
jargon so lautenden – aromatisierten weinhaltigen Getränks 
konsumiert werden.
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WIR WÜNSCHEN

VOR DEM
KAMIN

1A BRENNSTOFFHANDEL &
SERVICE

IHR TEAM VOM

IHNEN
EIN WARMES UND
GEMÜTLICHES

WEIHNACHTSFEST

!! ACHTUNG !!
UNSER START INS

NEUE JAHR

VORGELAGERTES
BRENNHOLZ

BEI ANLIEFERUNG
BIS 1.3.2024

SOLANGE DER VORRAT REICHT
1A-BRENNSTOFFHANDEL.DE
99834 Gerstungen / OT Oberellen

036925 61404

-20%

Ein frohes Weihnachtsfest voller Freude und Glück
wünschen wir allen unseren Kunden, Geschäftsfreunden, Angestellten, Bekannten sowie allen 

Freunden und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen,
verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr.

Christian Specht
Installateur- und Heizungsbaumeister

99837 Horschlitt • Oberland 4 • Tel. 03 69 22 / 2 07 09
www.meister-specht.de

Frohe Weihnachten
Lichterwelt und Weihnachtsmarkt
Vom 27. November an funkelt die Lichterwelt Magdeburg mit mehr als einer Million LEDs. 

Besucher können durch die beleuchteten Straßen schlendern, 
über die imposanten Lichtmalereien mit Magdeburger Per-
sönlichkeiten an den Fassaden staunen oder die Musik des 
Komponisten und gebürtigen Magdeburgers Georg Philipp 
Telemann am beleuchteten Brunnen auf dem Ulrichplatz ge-
nießen. Von Lichtstelen überrankte Brunnen, schimmernde 
Instrumente, galoppierende Pferde, eine glitzernde Jungfrau 
auf ihrem großen Lichtertor und Wasserspiele aus goldenen 
LED-Lämpchen: Einzigartige Kunstwerke zaubern eine unver-
gleichliche Atmosphäre in die gesamte Innenstadt. Ab 27. No-
vember öffnen sich auch die Pforten des Weihnachtsmarktes. 

Kinder erfreuen sich an Bastelhaus und Märchengasse. Erz-
gebirgisches Kunsthandwerk, 50 Sorten Glühwein und weih-
nachtliche Düfte sorgen bei den Erwachsenen für passende 
Stimmung.� djd 72919/weihnachtsmarkt-magdeburg.de

Foto: djd/Magdeburg Marketing/Andreas Lander
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Allen Kunden , Freunden  
und Bekannten wünschen wir 

besinnliche Weihnachtsfeiertagebesinnliche Weihnachtsfeiertage
sowie Gesundheit, Glück und Erfolgsowie Gesundheit, Glück und Erfolg

für das Neue Jahrfür das Neue Jahr

und bedanken uns herzlichst für  
das entgegengebrachte Vertrauen!

Zweirad SchneiderZweirad Schneider
Marksuhl · Alexander-Puschkin-Str. 3

Frohe Weihnachten

Wir bedanken uns bei unseren Kunden, 
Lieferanten und Partnern für Ihre Treue
und freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Hans Schreck & Tobias Müller

Tel./Whatsapp 0160 94592599

Ein besinnliches Weihnachtsfest 

wünschen wir allen unseren Kunden und bedanken 
uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Steffen Bernhardt oHG
Brandenburgstr. 1-3
37293 Herleshausen

Gerstungen · Tel. 03 69 22 / 2 91 55

Haushaltwaren • Geschenkartikel  
Spielwaren • Schreibwaren • Heimwerkerbedarf

Wir wünschen allen Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und         ein gutes neues Jahr!

Kaufhaus Fischer

Seit

80
Jahren

Liebevoll dekoriertes Porzellan  
für die schönste Zeit im Jahr
Bald ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür.

Schon im Advent machen wir es uns zuhause ganz besonders 
gemütlich. Sie lässt jedes Jahr die Herzen von Villeroy & Boch 
Liebhaber:innen auf der ganzen Welt höher schlagen: Die 
Annual Christmas Edition verbreitet mit ihren liebevoll aus-
gearbeiteten Dekoren auf Tellern, Schalen, Bechern, Kugeln 
und Glocken einzigartige Weihnachtsnostalgie. Die mit einem 
goldenen Bodenstempel versehene Edition ist streng limitiert 
und nur im Editionsjahr erhältlich – perfekt als Geschenk für 
alle, die das Besondere schätzen und den Charme der tradi-
tionellen Weihnacht lieben.

In jedem Jahr werden die beliebten Kollektionen um wei-
tere Highlights ergänzt. So gibt es diesmal in der Kollektion 
Christmas Toys ein neues Schaukelpferd mit Kerzenhalter – 
ein wunderschöner Eyecatcher für stimmungsvolle Lichtmo-
mente. Der Weihnachtsmann und ein Engel mit zwei Hirschen 
zieren den neuen Toy’s Delight Henkelbecher, in den knapp 
ein halber Liter des Lieblingsheißgetränks passt.� spp-o Foto: Villeroy & Boch AG/akz-o
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Ihr Hotel liegt am Fuße des Großen 
Arbers im Glasmacher-Dorf See-
bachschleife. Es bietet ein Restau-
rant, Terrasse, Spielplatz, Ski-/Sport-
raum, Aufzug und Wellnessbereich.

Für Sie inklusive: 
3 / 4 / 7 Übernachtungen
Halbpension Plus
 WillkommensgetränkNutzung 

des Wellnessbereichs
 1 x Hydrojet-Wassermassage pro 

ZimmerWLAN
Hotelparkplatz (n. Verfügbarkeit)

Termine & Preise
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 4 7

11.12. - 20.12.23 119 149 249

01.03. - 27.03.24,  
01.11. - 17.12.24 129 169 289

28.03. - 30.04.24,  
01.06. - 31.08.24 139 179 299

04.01. - 29.02.24,  
01.05. - 31.05.24,
01.09. - 31.10.24

149 189 319

Einzelzimmerzuschlag: 12 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,70 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel empfängt Sie am Ufer der 
Schwarzen Pockau, wenige Meter 
vom Ortskern entfernt. Es bietet ein 
Restaurant, Bar, Wintergarten und 
Biergarten für warme Sommerabende.

Für Sie inklusive: 
  2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
 Verpflegung: Halbpension Plus

(2023) / Halbpension (2024)
 1 Tasse Kaffee und 1 Stück 

Kuchen WLAN
Hotelparkplatz (n. Verfügbarkeit)

Termine & Preise
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

02.01. - 31.01.24,  
01.03. - 23.03.24,  
01.11. - 26.11.24

99 119 179 219

01.02. - 29.02.24,  
24.03. - 30.04.24,
01.07. - 31.08.24

109 139 199 259

11.12. - 26.12.23, 
01.05. - 30.06.24,  
01.09. - 31.10.24,  
27.11. - 26.12.24

119 149 209 269

Einzelzimmerzuschlag: 10 €/Nacht

Ihr Hotel erwartet Sie u. a. mit 
einem Restaurant, einer Gaststube 
mit Biergarten, Bowlingbahn, zwei 
Tennisplätzen, Aufzug sowie einem 
Wellnessbereich und Saunagarten.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Halbpension Plus
 Wellnessbereich mit Hallenbad,

Sauna, Dampfbad, Wärmeliegen, 
Ruheraum u. v. m.

 Nutzung des beheizten Außen-
pools und des Saunagartens

Leihbademantel und -saunatuch
 Ermäßigung auf den Eintritt 

in die Viba-Nougat-Welt in 
Schmalkalden (2 für 1; ca. 5 km 
entfernt)WLAN

Hotelparkplatz (n. V.)u. v. m.

Termine & Preise
in € / Person im DZ Vital

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

11.12. - 20.12.23 189 279 468 709
07.01. - 18.01.24,
08.12. - 20.12.24 219 319 529 809

02.01. - 06.01.24,
19.01. - 07.12.24 229 339 559 839

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag
EZZ 2023: 30 €/Nacht, 2024: 35 €/Nacht

Ihr Hotel liegt am Südhang des 
Ortes und bietet Restaurant, Bar, 
Terrasse, Aufzug und die VenusVital 
Therme mit u. a. Hallenbad, Whirl-
pool, Saunen und Erlebnisduschen.
Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Halbpension
 Nutzung der hauseigenen 

VenusVital Therme
WLANu. v. m.

Termine & Preise
in € / Person im DZ Waldblick

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

11.12. - 20.12.23 139 239 379 529
02.01. - 31.01.24,
01.12. - 20.12.24 169 249 409 569

01.02. - 26.03.24,
16.11. - 30.11.24 179 269 429 589

27.03. - 15.11.24 199 279 449 619

Einzelzimmerzuschlag: 27 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,50 € pro Person/Nacht

ab €139,p. P.–

3 Tage 
Halbpension

Reise-Code: rebf

ab €119,p. P.–

4 Tage 
Halbpension Plus

Reise-Code: baye

ab €189,p. P.–

3 Tage 
Halbpension Plus

Reise-Code: thsc

ab €99,p. P.–

3 Tage 
Halbpension

Reise-Code: erpo

Erzgebirge-Impression

Beispiel Doppelzimmer

Erfurt

Beispiel Doppelzimmer Waldblick 

Bayerischer Wald 
 Waldhotel Seebachschleife in Bayerisch Eisenstein  

Erzgebirge 
 Erzgebirgshotel Bergschlösschen in Pockau  

Harz – Kyffhäusergebirge 
 Hotel Residenz in Bad Frankenhausen  

Thüringer Wald 
 Aktiv & Vital Hotel Thüringen in Schmalkalden  

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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Alten-, Jugend- und
Sozialhilfe gGmbH

WIR SUCHEN SIE: Teamleitung (m/w/d) 
in den Seniorenwohngemeinschaften 
„An der Werra“

Kathrin Opitz / Einrichtungsleiterin
Werrastraße 23a / 99837 Werra-Suhl-Tal
kathrin.opitz@awo-thueringen.de / 036922-4130

KONTAKT:

unbefristet, 

ab sofort
30 Tage 

Urlaub

Bezahlung 

nach AWO- 

Tarifvertrag 

Alle Infos zur Stelle:

Duales Studium (d/m/w):

Dualer Student Bachelor of Arts 

im Studiengang Industriemanagement

Industriekaufmann, Anlagenmechaniker,

Fachkraft für Lagerlogistik, Maschinen- und 

Anlagenführer, Elektroniker für Betriebstechnik

Ausbildungsberufe (d/m/w):

Eure Benefits bei ACO:

 n attraktive Ausbildungsvergütung

 n finanzielle Bezuschussung zum Führerschein 

 n eigene Lehrwerkstatt

 n hervorragende fachlich fundierte Ausbildung

 n optimale Prüfungsvorbereitung

ACO Jobboard

Ansprechpartnerin:

Franziska Walter

personal-haustechnik@aco.com

ACO Passavant GmbH

Ulsterstraße 3

36269 Philippsthal

ACO Haustechnik

Ausbildungsstar t 2024

Wir suchen Dich!

ACO. we care for water

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere
Stellen

finden Sie
online

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Anzeigenannahme 03677 2050-0
anzeigen@wittich-langewiesen.de

Suchen Sie Personal 
nicht in der FERNE. 
Suchen Sie REGIONAL.

Neuer Job mit Herzblut gesucht?

Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Wochenzeitung können Sie fündig werden!

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 onlineAnzeigenannahme 03677 2050-0 

anzeigen@wittich-langewiesen.de



Ausgabe 25/2023	 Amtsblatt »NEUE WERRA-ZEITUNG«	 Anzeigenteil� Seite 64

BEI EINER UNSERER BÜRGERSPRECHSTUNDEN VOR ORT!
IMMER VON 10 – 19 UHR.

JETZT AKTIV BEANTRAGEN!

08.01.2024 + 09.01.2024:
Gerstungen & Untersuhl gemeinsam - Beratung in Gerstungen | Rautenkranz Gerstungen
Im Kleegarten 14 - 99834 Gerstungen

10.01.2024: 
Neustädt & Sallmannshausen - Beratung in Neustädt | Dorfgemeinschaftshaus OT Neustädt
Brunnenstraße 35 - 99834 Gerstungen/Neustädt

11.01.2024:
Oberellen & Förtha - Beratung in Oberellen | Bürgerbegegnungsstätte
Friedensteinstraße 44 - 99834 Gerstungen/Oberellen

12.01.2024 :
Unterellen Beratung in Unterellen | Dorfgemeinschaftshaus
Pfarrgasse 35 - 99834 Gerstungen/Unterellen   

15.01.2024:
Lauchröden Beratung in Lauchröden | Dorfgemeinschaftshaus „Löwensaal“
Eisenacher Straße 4 - 99834 Gerstungen/Lauchröden

16.01.2024:
Marksuhl Beratung in Marksuhl | Schloss Marksuhl (Wildküche)
Bahnhofstraße 1- 99834 Gerstungen/Marksuhl

17.01.2024:
Burkhardtroda Beratung in Burkhardtroda | Dorfgemeinschaftshaus Burkhardtroda
Gasse 16 - 99834 Gerstungen/Burkhardtroda

Schnell. Stabil. Zukunftssicher.

Wir verbinden Euch mit

Jetzt in Gerstungen und den Ortsteilen;
Untersuhl, Neustädt, Sallmannshausen, 
Lauchröden, Oberellen, Unterellen, 
Marksuhl und Burkhardtroda!

2

1) Für die Bereitstellung eines MagentaZuhause Fiber Tarifs ist ein Glasfaser-Hausanschluss erforderlich. Sofern noch nicht vorhanden, wird dieser 
kostenfrei neu verlegt, vorausgesetzt, die Anschlussadresse für den Tarif ist mit der Adresse des mit Glasfaser anzuschließenden Gebäudes identisch. 
Die Bereitstellung erfolgt, wenn Hauseigentümer/Hausverwaltung dem Ausbau nicht widersprechen und die fi nale Prüfung den Ausbau bestätigt. Als 
MagentaZuhause Fiber Tarif gilt z. B.  MagentaZuhause XL mit Fiber 250 für 54,95 €/Monat. Aktionsangebote abweichend. Aktuelle Angebote und 
ob Ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt, können Sie über telekom.de/glasfaser prüfen. 2) connect Breitband- und Festnetztest, Heft 09/2023, Test-
sieger/sehr gut „Festnetztest bundesweite Anbieter“. MagentaZuhause war nicht Gegenstand des Netztests. Ein Angebot von: Telekom Deutschland 
GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Jetzt
Hausanschluss 
kostenlos statt 

799,95 €!1

Telefonladen 
Bad Salzungen
Silge 17
36433 Bad Salzungen

Tel.: 03695 63050
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99837

WERRA-
SUHL-TAL, 
OT BERKA 
Schäferstr. 1

Telefon: 
036922-31559

Fax:
036922-30177

Autohaus Kassert GmbH
www.autohaus-kassert.de   info@autohaus-kassert.de

Auch im nächsten Jahr erfüllen wir alle Ihre 
Wünsche!

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht

Eine Werkstatt - alle Marken

Ob Inspektion nach Herstellervorgaben, Wartung oder Reparatur.
Wir können alle Marken und Modelle. Überzeugen Sie sich selbst.

Auto Check

Kaufe Ackerland, Wald etc.
zum fairen Preis. 

Jürgen Schmidt Tel.: 0151-46264596

Der vorliegende Bildband „Gestern  
und heute in Bad Salzungen. Ein  
fotografischer Rundgang durch unsere 
Stadt“ versteht sich als Einladung,  
Veränderungen und Entwicklungen  
in der abwechslungsreichen Geschichte  
von Bad Salzungen im direkten Ver- 
gleich zum heutigen Erscheinungsbild 
sichtbar werden zu lassen. 
Die Gebäude, die Menschen und  
auch einzelne Geschichten,  
die die Fotos zu erzählen  
haben, fügen sich so zu einem  
kleinen Panorama Bad Salzunger  
Geschichte zusammen. 

Bestellungen per E-Mail an: buch@wittich-herbstein.de
oder über die Internetplattform booklooker unter: www. booklooker.de

1919,,5050  
Preis:

Gestern und heute in
Bad Salzungen

Verkaufsstellen:
• Touristinformation Bad Salzungen, An den Gradierhäusern 4, 36433 Bad Salzungen
• Buchhandlung am Markt, Markt 7, 36433 Bad Salzungen
• Der Schokoladenladen, Bahnhofstraße 9-11, 36433 Bad Salzungen
• Viba Shop, Niederborn 9/11, 36433 Bad Salzungen
•  Klinik für Rehabilitation von Kindern u. Jugendlichen Charlottenhall,  

Mathilde-Wurm-Str. 7, 36433 Bad Salzungen
• Asklepios Parkklinik, Burgseestraße 5, 36433 Bad Salzungen

Das perfekte 
Weihnachtsgeschenk:

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de


